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Beschlussvorschlag
 Die Gemeindevertretung der Gemeinde Fincken beschließt:

1. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 09 „Solarpark Fincken“ 
der Gemeinde Fincken, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wird in der vorliegenden 
Fassung vom Juli 2022 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 12 BauGB 
als Satzung beschlossen. Der Vorhaben- und Erschließungsplan und 
die Begründung einschließlich Umweltbericht wird in der 
vorliegenden Fassung vom Juli 2022 gebilligt. (siehe Anlagen) 

2. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 09 „Solarpark Fincken“ 
der Gemeinde Fincken ist der höheren Verwaltungsbehörde zur 
Genehmigung vorzulegen. Der genehmigte Bebauungsplan ist 
ortsüblich bekannt zu machen. Es ist anzugeben, wo der 
Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden 
Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem 
Bebauungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der 
Plan nach der Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, eingesehen 
und Auskunft über den Inhalt verlangt werden kann. Der 
Bebauungsplan ist mit der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung zu jedermanns Einsicht bereit zu 
halten. Ergänzend ist der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der 
Begründung gemäß § 4a Abs. 4 BauGB in das Internet einzustellen.

   

Sachverhalt
 
Der Bebauungsplan ist im Ergebnis des durchgeführten 
Abwägungsverfahrens gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung zu 
beschließen.



Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 09 „Solarpark Fincken“ der 
Gemeinde Fincken ist der höheren Verwaltungsbehörde zur Genehmigung 
vorzulegen. 

Der genehmigte Bebauungsplan ist anschließend ortsüblich bekannt zu 
machen. Es ist anzugeben, wo der Bebauungsplan mit der Begründung 
und der zusammenfassenden Erklärung über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden und 
aus welchen Gründen der Plan nach der Abwägung mit den geprüften, in 
Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 
wurde, eingesehen und Auskunft über den Inhalt verlangt werden kann. 
Der Bebauungsplan ist mit der Begründung und der zusammenfassenden 
Erklärung zu jedermanns Einsicht bereit zu halten.

Ergänzend ist der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung 
und der zusammenfassenden Erklärung in das Internet einzustellen.

Finanzielle Auswirkungen
 

 
Anlage/n

1 01_vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 09 "Solarpark Fincken" 
Juli 2022 (öffentlich)

2 02_Vorhaben- und Erschließungsplan "Solarpar Fincken" Juli 2022 
(öffentlich)

3 03_Begründung vorhabenbezogener B-Plan Nr. 09 "Solarpark 
Fincken" Juli 2022 (öffentlich)

4 04_Umweltbericht "Solarpark Fincken" Juli 2022 (öffentlich)

     

Finanzielle Auswirkungen     X Nein  Ja

     
Im Haushalt vorgesehen?

 Nein  Ja, Produktkonto 

     ……………….

Ertrag/Einzahlung in €             ……………………   Überplanmäßige 
Ausgabe

 

 
  

Aufwand/Auszahlung 
in €     ……………………  Außerplanmäßige 

Ausgabe

      



5 05_Biotoptypenkartierung "Solarpark Fincken" Juli 2022 (öffentlich)

6 06_SaP "Solarpark Fincken" Juli 2022 (öffentlich)

7 07_FFH-VVP SPA "Solarpark Fincken" Juli 2022 (öffentlich)

8 08_gutachterliche Standortfeststellung "Solarpark Fincken" v. 
20.03.2020 (öffentlich)



Ackerkante

Ac
ke

rk
an

te

Gemarkung Fincken
Flur 1

101/1

102/1

112/7

94/2

93/2

84/1
SO EBS

72.50

100/1

3.00

3.00

3.00 39.90

20
.1

5
13

.0
0

69
.0

5

3.00

43.00

92.95

94/5

Präambel
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl.
I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674)  in Verbindung mit der
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober
2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033) wird nach
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ..................... folgende Satzung über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan  Nr. 09 "Solarpark Fincken" der Gemeinde Fincken, bestehend aus der Planzeichnung (TEIL A), dem
Text (TEIL B) sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan erlassen:

Verfahrensvermerke
1. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als richtig dargestellt bescheinigt.

Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass die Prüfung auf Grundlage der
Flurkarte nur grob erfolgte. Regressansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.

Öffentlich bestellter Vermesser

.........................., den ................... Siegel                   ................................................

2. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ...................... . Die ortsübliche
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte entsprechend der Hauptsatzung der Gemeinde Fincken
im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Röbel-Müritz dem "Müritz Anzeiger" Nr. ... am .................... .

Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 des Gesetzes über die Raumordnung
und Landesplanung des Landes M/V (LPIG) am ................... informiert worden.

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde in Form einer öffentlichen
Auslegung vom ..................... bis zum ..................... durchgeführt.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 1 BauGB
mit Schreiben vom .......................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Die Gemeindevertretung hat am ..................... den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB
mit Schreiben vom ....................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil
B) sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan einschließlich Begründung und Umweltbericht, sowie die
wesentlichen, umweltbezogenen Stellungnahmen hat in der Zeit vom ...................... bis ................... während der
Dienststunden im Amt Röbel-Müritz, sowie auf der Homepage des Amtes nach  § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht  werden können, am .................... im
Amtlichen Bekanntmachungsblatt dem "Müritz Anzeiger" des  Amtes Röbel-Müritz bekannt gemacht worden

Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen
der Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am ................ geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie dem
Vorhaben- und Erschließungsplan wurde am ............... von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen.
Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit dem Umweltbericht wurde mit Beschluss der
Gemeindevertretung vom .............. gebilligt.

 Der Bürgermeister

Gemeinde Fincken, den.................. Siegel                   ..............................

3. Die Genehmigung der Satzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie dem
Vorhaben- und Erschließungsplan, wurde mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom ................ , AZ:
................ mit Auflagen, Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt.

 Der Bürgermeister

Gemeinde Fincken, den.................. Siegel                   ..............................

4. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) sowie dem
Vorhaben- und Erschließungsplan, wird hiermit ausgefertigt.

 Der Bürgermeister

Gemeinde Fincken, den.................. Siegel                   ..............................

5. Die Genehmigung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während
der Dienststunden von allen Interessenten eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am
...................... im Amtlichen Bekanntmachungsblatt dem "Müritz Anzeiger" des Amtes Röbel-Müritz am ..............
ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) sowie die Möglichkeit, Entschädigungsansprüchen
geltend machen und das erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am
.................. in Kraft getreten.

 Der Bürgermeister

Gemeinde Fincken, den.................. Siegel                   ..............................

PLANZEICHNUNG TEIL A

SATZUNG DER GEMEINDE FINCKEN ÜBER DEN VORHABENBEZOGENEN
BEBAUUNGSPLAN Nr. 09 "SOLARPARK FINCKEN"
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vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 09
"Solarpark Fincken" der Gemeinde Fincken

DTK 25 aus dem Digitalen Basis-Landschaftsmodell des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystems (ATKIS-Basis-DLM),
Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern Mai 2020

Übersichtskarte

Gerstenstraße 9
17034 Neubrandenburg

NEUBRANDENBURG GmbH

Fon (0395) 42 55 910     Fax (0395) 42 55 920      info@baukonzept-nb.de      www.baukonzept-nb.de

BAUKONZEPT

Geltungsbereich

Fincken Ausbau

Vorhabennummer: 30711
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Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB
1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung                           § 9 Abs. 1 BauGB

1.1.1 Das sonstige Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ (SO EBS) dient der
Errichtung und dem Betrieb von großflächigen Photovoltaikanlagen. Zulässig sind Modultische mit
Solarmodulen sowie die für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, Trafostationen, Wechselrichterstationen
und Zaunanlagen.

1.1.2 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet (§ 9 Abs. 2 i.V.m. § 12 Abs. 3a BauGB).

1.1.3 Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis solarer
Strahlungsenergie“ (SO EBS) auf 0,5 begrenzt.

1.1.4 Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 76,50 m NHN (DHHN 2016) begrenzt. Die Höhenbeschränkung
gilt nicht für ausschließlich der Hauptnutzung (Photovoltaikanlage) dienende Blitzschutzeinrichtungen und
Kameramasten.

1.2  Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft                                 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

1.2.1 Innerhalb des Geltungsbereiches sind nicht bebaute Flächen durch die Einsaat von standortheimischem
Saatgut oder durch Selbstbegrünung als Grünland zu entwickeln. Die Mahd dieser Flächen ist unter
Berücksichtigung avifaunistischer Anforderungen und den speziellen Anforderungen von Offenlandbrütern nicht
vor dem 15. Juli eines Jahres zulässig. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. Es
hat eine zweimal jährliche Mahd mit Abtransport des Mähgutes zu erfolgen. Anstelle der Mahd kann auch eine
Schafbeweidung vorgesehen werden mit einem Besatz von max. 1,0 GVE, jedoch nicht vor dem 1. Juli.

1.3 Örtliche Bauvorschriften                           § 86 Abs. 3  LBauO M-V

1.3.1 Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 3,0 m innerhalb des Geltungsbereiches zulässig. In Einfriedungen
sind Öffnungen von mindestens 15 x 20 cm Größe in Bodennähe im Höchstabstand von 15 m einzurichten.

TEXT - TEIL B

Planzeichenerklärung
I. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

1. Art der baulichen Nutzung                       § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

 Sonstiges Sondergebiet               § 11 Abs. 2 BauNVO
Zweckbestimmung: Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie

2. Maß der baulichen Nutzung                      § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

  vorh. Höhe in Meter über NHN im amtlichen Höhenbezugssystem DHHN 2016
als unteren Höhenbezugspunkt

3. Baugrenzen        § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

 Baugrenze

4. Verkehrsflächen      § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

 private Straßenverkehrsfläche

 Ein- und Ausfahrt

5. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses       § 9 Abs.1 Nr. 16 BauGB

Wasserfläche
Zweckbestimmung: Löschwasserteich

6. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen, 
die von der Bebauung freizuhalten sind       § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs                                      § 9 Abs. 7 BauGB

II. Darstellung ohne Normcharakter

Bemaßung in Meter

Kataster

III. Nachrichtliche Übernahme

0,5 kv Leitung

Maßstab: 1 : 1.000

Plangrundlage
Kataster des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen, Lübecker Straße 289, 19059 Schwerin vom Mai 2020

Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist im Plan im
Maßstab 1: 1.000 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von etwa 1 ha. Er erstreckt sich auf
Teilflächen der Flurstücke 101/1 und 102/1 der Flur 1 innerhalb der Gemarkung Fincken.

SO EBS

9
4

3.00

72.50

Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) 

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S.3786), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

· Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

· Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern (Kommunalverfassung-KV M-V) i d. F. der
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S.777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.
Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August
2021 (BGBl. I S. 3908) 

· Gesetz des Landes Mecklenburg - Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V
S.66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228)

· Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015
(GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033)

· Hauptsatzung der Gemeinde Fincken in der aktuellen Fassung

Hinweis
Gemäß § 7 Abs. 1 DSchG M-V bedarf, wer Denkmale beseitigen, verändern, an einen anderen Ort verbringen
oder die bisherige Nutzung ändern will, in der Umgebung von Denkmalen Maßnahmen durchführen will, wenn
hierdurch das Erscheinungsbild oder die Substanz des Denkmals erheblich beeinträchtigt wird einer
Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde.

Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der unteren Denkmalschutzbehörde
und dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege anzuzeigen. Wenn während der Erdarbeiten Bodenfunde
(Urnenscherben, Steinsetzungen, Mauern, Mauerreste, Hölzer, Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste,
Münzen u.a.) oder auffällige Bodenverfärbungen, insbesondere Brandstellen, entdeckt werden, sind diese gem.
§ 11 Abs. 1 u. 2 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V, v. 6.1.1998,
GVOBI. M-V Nr.1 1998, S. 12ff., zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBI.
M-V S. 383, 392) unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gem. §
11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen,
die den Wert des Gegenstandes erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in
unverändertem Zustand zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. Satzung

 Juli 2022
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Vorhaben- und Erschließungsplan
zum vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 09

"Solarpark Fincken" der Gemeinde Fincken

Gerstenstraße 9
17034 Neubrandenburg

NEUBRANDENBURG GmbH

Fon (0395) 42 55 910     Fax (0395) 42 55 920      info@baukonzept-nb.de      www.baukonzept-nb.de

BAUKONZEPT
Vorhabennummer: 30711

    Plangrundlage
Kataster des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Amt für
Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen, Lübecker Straße 289, 19059
Schwerin vom Mai 2020

Belegungsplan Solarpark Finken der SOLprime Power Systems GmbH, 24148 Kiel vom
April 2021

  Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist im Plan im
Maßstab 1: 750 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von etwa 1 ha. Er erstreckt
sich auf Teilflächen der Flurstücke 101/1 und 102/1 der Flur 1 innerhalb der Gemarkung
Fincken

9
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Vorhabenbeschreibung
Das Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb von großflächigen Photovoltaikanlagen. Zulässig sind
insbesondere Modultische mit Solarmodulen sowie die für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, Trafostationen,
Anlagen für die Energiespeicherung und -verarbeitung, Umspannstationen, Wechselrichterstationen,
Kameramasten, Monitoring-Container und Zaunanlagen.

Bei der geplanten Photovoltaikanlage handelt es sich um linienförmig aneinandergereihte Module, die auf Gestellen
gegen Süden platziert werden. Der Abstand zwischen den Modulreihen ist in Abhängigkeit des Geländes, zur
Vermeidung gegenseitiger Beschattung und einer Ausrichtung für eine optimierte Sonneneinstrahlung variabel
zwischen 2 und 5 m für die Module auf dem Gelände. Die Distanz der Module von der Geländeoberkante (GOK)
variiert ebenfalls aufgrund ihrer Schrägstellung, der Exposition nach Süden und der Geländeform. Der Abstand wird
ca. 2 bis 3 m an der Rückseite betragen.

Die Module werden zu Funktionseinheiten zusammengefasst. Zur Aufständerung und optimierten Exposition der
Module/Funktionseinheiten werden standardisierte, variabel fixierbare Gestelle eingesetzt.

Die einzelnen Tische werden auf Leichtmetallpfosten montiert. Diese werden in den unbefestigten Untergrund
gerammt. Durch die sogenannten Rammfundamente ist eine nachhaltige Versiegelung des Bodens nicht notwendig.

Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die Stringwechselrichter
angeschlossen werden.

Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt aus versicherungstechnischen Gründen die Einzäunung mit einem
handelsüblichen Maschendraht oder Stabgittermatten mit Übersteigschutz in Höhen zwischen 2 bis 3 m.

Kompensationsmaßnahme
Maßnahme 2.33 - Umwandlung von Acker in Brachfläche mit der Nutzungsoption als Mähwiese

Fläche: Gemarkung Fincken, Flur 1, Flurstücke 94/5 (tlw.) und 99/5 (tlw.)

Flächengröße:  16.745 m²

Beschreibung:
Umwandlung von Ackerflächen durch spontane Begrünung in eine Brachfläche mit Nutzungsoption: Umwandlung
von Ackerflächen in Dauergrünland als einschürige Mähwiese oder einer Mahd in einem zwei-bis dreijährigem
Rhythmus

Anforderungen für Anerkennung:

· Fläche war vorher mindestens 5 Jahre lang als Acker genutzt

· Ackerbiotope mit einer Bodenwertzahl von max. 27 oder Erfüllung eines der nachfolgend aufgeführten Kriterien:
Biotopverbund, Gewässerrandstreifen, Puffer zu geschützten Biotopen, Förderung von Zielarten

· Spontane Begrünung (keine Einsaat)

· Mindestbreite 10 m

· Mindestflächengröße: 2.000 m²

Nutzungsoption: Auf der Fläche besteht ausschließlich die Möglichkeit der Flächennutzung als einschürige extensive
Mähwiese unter Beachtung der folgenden Vorgaben:

· Mahd nicht vor dem 1. September mit Abfuhr des Mähgutes

· je nach Standort höchstens einmal jährlich aber mind. alle 3 Jahre

· Mahdhöhe 10 cm über Geländeoberkante, Mahd mit Messerbalken

Jegliche weitere Arbeiten und Maßnahmen auf der Fläche wie Düngung, Einsatz von PSM, Einsaaten, Umbruch,
Bodenbearbeitung, Melioration u. ä. sind ausgeschlossen. Erfolgt eine Unterlassung der Mahd über einen Zeitraum
von mehr als 3 Jahren sind die betroffenen Flächen dauerhaft der ungestörten natürlichen Entwicklung (freie
Sukzession) zu überlassen.

Kompensationswert: 2,0

Leistungsfaktor:       0,5

Artenschutz
Brutvögel: Um den Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 zu vermeiden, sollte der Beginn der geplanten
Baumaßnahmen außerhalb der Brutperiode d.h. im Zeitraum 15. September bis 1. März erfolgen. Ist dies nicht
möglich und soll ein Baubeginn während der Brutperiode erfolgen, muss eine vorherige Begehung erfolgen. Eine
erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung von Brutvögeln in der Bauphase lässt sich bei ordnungsgemäßer
Errichtung der geplanten baulichen Anlagen unter der Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen nicht
ableiten.

Reptilien: Vorzugslebensräume der Reptilien werden nicht beansprucht. Ein Einwandern in den Geltungsbereich des
Bebauungsplans zur Nahrungssuche, kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Winterquartiere befinden
sich allerdings nicht innerhalb des Geltungsbereichs. Wenn die Bauzeit außerhalb des Aktivitätszeitraumes der
Reptilien stattfinden, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Sollte die Bauzeit innerhalb dieser
Zeiträume stattfinden, ist entlang ein Folienschutzzaun aufzustellen, der das Einwandern der Tiere in das Baufeld
verhindert.

Kleinsäuger: Die Freiflächen-Photovoltaikanlage muss aus versicherungstechnischen Gründen eingezäunt werden.
Die Einfriedung der Anlage soll so gestaltet werden, dass für Klein- und Mittelsäuger keine Barrierewirkung besteht.

Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Öffnungen von mindestens 10 x 20 cm
Größe in Bodennähe und im Höchstabstand von 15 m gewährleistet. Beeinträchtigungen für Kleinsäuger (wie Fuchs,
Hase, Igel und Dachs) werden dadurch vermieden.

N
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Planzeichenerklärung
I. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung -
PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

1. Art der baulichen Nutzung                               § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

 Sonstiges Sondergebiet                        § 11 Abs. 2 BauNVO
Zweckbestimmung: Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie

2. Maß der baulichen Nutzung                              § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

  vorh. Höhe in Meter über NHN im amtlichen Höhenbezugssystem DHHN 2016 als unteren Höhenbezugspunkt

3. Baugrenzen                § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

 Baugrenze

4. Verkehrsflächen            § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

 private Straßenverkehrsfläche

 Ein- und Ausfahrt

5. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, 
den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses                                        § 9 Abs.1 Nr. 16 BauGB

Wasserfläche Zweckbestimmung: Löschwasserteich

6. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind         § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs                                                     § 9 Abs. 7 BauGB

II. Darstellung ohne Normcharakter

Bemaßung in Meter Kataster

geplante bauliche Anlage hier: Solarmodul

III. Nachrichtliche Übernahme

0,5 kv Leitung

SO EBS

72.50

Juli 2022

Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) 

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S.3786),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

· Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

· Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern (Kommunalverfassung-KV M-V) i d. F. der
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S.777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.
August 2021 (BGBl. I S. 3908) 

· Gesetz des Landes Mecklenburg - Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010
(GVOBI. M-V S.66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228)

· Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober
2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033)

· Hauptsatzung der Gemeinde Fincken in der aktuellen Fassung

Hinweis
Gemäß § 7 Abs. 1 DSchG M-V bedarf, wer Denkmale beseitigen, verändern, an einen anderen Ort
verbringen oder die bisherige Nutzung ändern will, in der Umgebung von Denkmalen Maßnahmen
durchführen will, wenn hierdurch das Erscheinungsbild oder die Substanz des Denkmals erheblich
beeinträchtigt wird einer Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde.

Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der unteren
Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege anzuzeigen. Wenn während
der Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscherben, Steinsetzungen, Mauern, Mauerreste, Hölzer,
Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste, Münzen u.a.) oder auffällige Bodenverfärbungen,
insbesondere Brandstellen, entdeckt werden, sind diese gem. § 11 Abs. 1 u. 2 des
Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V, v. 6.1.1998, GVOBI. M-V
Nr.1 1998, S. 12ff., zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383,
392) unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gem. § 11 Abs.
1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die
den Wert des Gegenstandes erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in
unverändertem Zustand zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.
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1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS UND PLANUNGSANLASS  

Die Agrar „Eldequell“ GmbH hat bei der Gemeinde Fincken die Aufstellung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 09 „Solarpark Fincken“ der Gemeinde 

Fincken beantragt. Der Aufstellungsbeschluss dazu wurde am 15.09.2020 durch 

die Gemeindevertretung der Gemeinde Fincken gefasst. 

Der Planungsraum umfasst das Gelände einer ehemaligen Stallanlage nördlich 

der Ortslage Fincken-Ausbau. 

Geplant sind hier die Errichtung und der Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikan-

lage zur Erzeugung von umweltfreundlichen Solarstrom, der in das öffentliche 

Netz eingespeist wird. Der Einspeisepunkt wird in Abstimmung mit dem zustän-

digen Energieversorgungsunternehmen im Rahmen der Netzanschlussprüfung 

vom Netzbetreiber festgelegt. Dieser wird dann möglichst nah am Plangebiet 

ausgewiesen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan umfasst Vorhaben, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, indem der Ausstoß an CO2 verringert wird, der mit der Erzeu-

gung von Energie aus fossilen Energieträgern verbunden ist. Damit ist der Be-

bauungsplan für das Gemeinwohl nicht nur förderlich, nützlich oder dienlich. Es 

besteht vielmehr ein direktes öffentliches Interesse an der Errichtung der im Gel-

tungsbereich geplanten Solaranlagen. 

Die durch Gemeinde und Vorhabenträger formulierten Planungsziele entspre-

chend im besonderen Maße den aktuellen bundespolitischen Vorgaben, denn mit 

der Änderung des Klimaschutzgesetzes verschärft die Bundesregierung die Kli-

maschutzvorgaben und verankert das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045. 

Nach einer aktuellen Veröffentlichung der Bundesregierung sollen bereits bis 

2030 die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken. Das bisher formu-

lierte Minderungsziel für 2030 steigt um 10 Prozentpunkte.  

Für das Jahr 2040 gilt ein Minderungsziel von mindestens 88 Prozent. Auf dem 

Weg dorthin sieht das Gesetz in den 2030er Jahren konkrete jährliche Minde-

rungsziele vor. Bis zum Jahr 2045 soll Deutschland Treibhausgasneutralität errei-

chen: Es muss dann also ein Gleichgewicht zwischen Treibhausgas-Emissionen 

und deren Abbau herrschen. Nach dem Jahr 2050 strebt die Bundesregierung 

negative Emissionen an. Dann soll Deutschland mehr Treibhausgase in natürli-

chen Senken einbinden, als es ausstößt.1 

Als wesentlicher Sektor muss insbesondere die Energiewirtschaft durch die Er-

zeugung klimaneutraler und erneuerbarer Energien hierzu ihren Beitrag leisten. 

Die Gesetzesnovelle des Klimaschutzgesetzes ist als „Generationenvertrag für 

das Klima“ am 31. August 2021 in Kraft getreten.  

 
1 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/klimaschu... 
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2. Grundlagen der Planung 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

14. April 2022 (BGBl. I S. 674)  

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S.3786), geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)  

o Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. 
Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern 
(Kommunalverfassung-KV M-V) i d. F. der Bekanntmachung vom 13. Juli 
2011 (GVOBI. M-V 2011, S.777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467) 

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033)  

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-
gesetz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 
2021 (BGBl. I S. 3908)  

o Gesetz des Landes Mecklenburg - Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - 
NatSchAG M-V) vom 23.02.2010 (GVOBI. M-V S.66), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Fincken in der aktuellen Fassung 

2.2 Planungsgrundlagen 

o Kataster des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-
Vorpommern Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen, 
Lübecker Straße 289, 19059 Schwerin vom Mai 2020 

 

3. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist im 

Plan im Maßstab 1: 1.000 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von ca. 1,0 

ha. Er erstreckt sich auf Teilflächen der Flurstücke 101/1 und 102/1 der Flur 1 in 

der Gemarkung Fincken. 
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4. Beschaffenheit des Plangebietes 

4.1 Ausgangssituation 

Der Vorhabenstandort umfasst das Gelände einer ehemaligen Stallanlage nörd-

lich der Ortslage Fincken-Ausbau.  

Das Gelände wurde von der LPG(T) Fincken für eine technisierte Tierhaltung be-

wirtschaftet. Auf dem ehemaligen Betriebsgelände befanden sich unter anderem 

zwei Stallgebäude mit je 100 Einstellplätzen für die Bullenmast, ein Melkstand 

(für die in Freilandhaltung gehaltenen Milchkühe auf dem westlich angrenzenden 

Weideland) sowie ein Feuerlöschteich (noch in Nutzung). Die Bewirtschaftung der 

Anlage zur industriellen Tierproduktion erfolgte in den Jahren 1960 bis 1990. Die 

oberirdische Bebauung (Stallgebäude und Melkstand) wurde nach 1990 abgebro-

chen; im Erdreich befindliche Sammelgruben wurden verfüllt.2 

Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich östlich des Planungsraumes 

in ca. 90 m Entfernung und südlich in einem Abstand von ca. 130 m.   

 

Abbildung 1: Blick über den Planungsraum (Blickrichtung Nordwesten) 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Vogelschutzgebietes DE 2640 – 

401 „Feldmark Massow – Wendisch Priborn – Satow“. 

Weitere Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, 

Nationale Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzge-

biet), 27 (Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes 

oder europäische Schutzgebiete sind im gesamten Geltungsbereich nicht vorhan-

den. 

 

 
2 Gutachterliche Standortfeststellung zum Konversionsstatus (Dipl.-Ing. (FH) Ralf Steinke; 20. März 2020) 
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4.2 Planungsbindungen 

Raumordnung und Landesplanung 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. 

Dabei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusam-

menfassende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Fincken ergeben sich die Ziele, 

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden 

Rechtsgrundlagen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezem-

ber 2008 (BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 15 des 

Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. l S. 2808) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 

1998 (GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 

9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181) 

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Meck-

lenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 

Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS) vom 19. August 2010 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 4 Abs. 1 

ROG. 

Nach § 3 Nr.6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und 

Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In die-

sem Zusammenhang entscheiden also die Dimension der geplanten Photovoltaik-

anlage, die Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen 

auf gesicherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit. 

Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn infolge der 

Größe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die über den unmittelba-

ren Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung). 

Im LEP MV sind bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der Erneuerbaren 

Energien getroffen worden. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V 2016 

soll in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energie-

versorgung bereitgestellt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien soll dabei 

stetig wachsen. 
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Gemäß Programmsatz 5.3 (2) soll zum Schutz des Klimas und der Umwelt der 

Ausbau der erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissionen 

so weit wie möglich zu reduzieren. Weitere Reduzierungen von Treibhaus-

gasemissionen sollen insbesondere durch Festlegung von Maßnahmen  

– zur Energieeinsparung,  

– der Erhöhung der Energieeffizienz,  

– der Erschließung vorhandener Wärmepotenziale z. B. durch Nutzung der 

Geothermie sowie  

– der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen Klima- und Umweltschutz 

in der Regional- und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planun-

gen erreicht werden.  

Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu er-

heblichen Beeinträchtigungen naturschutzfachlicher Belange führen, ist zu prü-

fen, ob rechtliche Ausnahmeregelungen aus zwingenden Gründen des überwie-

genden öffentlichen Interesses angewendet werden können.   

Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flächensparend errichtet wer-

den. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversions-

standorten, endgültig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits 

versiegelten Flächen errichtet werden.  (LEP M-V 2016 Z 5.3 (9)). 

Hinsichtlich der Solarenergie sind in der Planungsregion Mecklenburgische Seen-

platte zudem die textlichen Vorgaben des RREP MSP zu beachten. Grundsätzlich 

ergibt sich auch aus dem RREP MSP ein klares Bekenntnis zum weiteren Ausbau 

der Erneuerbaren Energien. Es wird ausgeführt, dass an geeigneten Standorten 

die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau regenerativer Energieträger […] 

geschaffen werden sollen (RREP MSP Programmsatz 6.5.). 

Durch Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Erhöhung der Energieeffizienz und 

die Nutzung regenerativer Energieträger soll die langfristige Energieversorgung 

sichergestellt und ein Beitrag zum globalen Klimaschutz geleistet werden (RREP 

MSP Programmsatz 6.5.4). Damit richtet sich die langfristige raumordnerische 

Zielstellung nach einer optimalen Nutzung regenerativer Energiequellen, auch im 

Hinblick auf den Klimaschutz.  

Auch für die Energieerzeugung auf der Basis solarer Strahlungsenergie sind kon-

krete Entwicklungsabsichten des RREP MSP zu berücksichtigen. Gemäß dem 

Programmsatz 6.5 (8) RREP MSP sollen Solaranlagen vorrangig auf Gebäuden 

oder Lärmschutzwänden bzw. auf vorbelasteten Standorten wie Konversionsflä-

chen aus wirtschaftlicher oder industrieller Nutzung errichtet werden.  

Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energieträ-

gern kommt damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunkten 

eine besondere Bedeutung zu. Dem kann die Gemeinde Fincken mit der vorlie-

genden Planung Rechnung tragen.  
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In der Festlegungskarte des Landesraumentwicklungsprogramm wird der Pla-

nungsraum als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet für Tourismus 

und Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege dargestellt.  

Die Karte des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes Mecklenburgische 

Seenplatte trifft für die Ortslage Fincken Ausbau keine Festlegungen. 

Aufgrund der Vornutzung Standortes und den im Boden vorhandenen Resten der 

Sammelgruben schließt sich eine ackerbauliche Nutzung aus. Es handelt sich vor-

liegend um eine Konversionsfläche. Aufgrund dieser Vorprägung ist die Fläche 

prädestiniert für die Gewinnung von Solarenergie. Dementsprechend findet vor-

liegend kein Entzug landwirtschaftlicher Nutzfläche statt. 

Ebenfalls hat der Vorhabenstandort für den Naturschutz eine untergeordnete Be-

deutung. Hochwertige Biotopstrukturen werden nicht berührt. 

In den Vorbehaltsgebieten Tourismus soll der Sicherung der Funktion für Tou-

rismus und Erholung besonderes Gewicht beigemessen werden.  

Dies ist bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnah-

men, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen und denen des Tourismus selbst be-

sonders zu berücksichtigen (LEP M-V 4.6 (4) Vorbehaltsgebiet Tourismus). 

Für den Tourismus spielt der Vorhabenstandort ebenfalls aufgrund der aktuellen 

Nutzung eine untergeordnete Rolle. Innerhalb des Planungsraums hat in den 

letzten Jahren keine touristische Nutzung stattgefunden. Auch zukünftig ist auf-

grund der anthropogenen Vorprägung der Fläche keine touristische Nutzung vor-

hersehbar.  

Der vorliegende Planungsraum wurde ausgewählt, da dieser eine günstige Topo-

grafie (ebene Fläche) aufweist und nicht verschattet wird wodurch er sich gut für 

die umwelt- und ressourcenschonende Art der dezentralen Stromerzeugung ge-

eignet ist. Eine ackerbauliche Nutzung der Fläche hat in den vergangenen Jahren 

nicht stattgefunden. Ebenso werden vorliegend gesetzlich geschützte Biotope 

überplant. Andere naturschutzfachlich hochwertige Standorte können dahinge-

hend geschont werden.  

Durch die geplante Aufständerung der Module mittels Rammfundamenten ist nur 

eine sehr geringe Versiegelung des Bodens erforderlich. 

Die dargelegten Planungsabsichten lassen zum derzeitigen Planungsstand keinen 

Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung erkennen. 
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Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Fincken verfügt derzeit noch nicht über einen Flächennutzungsplan 

für das Gemeindegebiet. Demgegenüber erfordert die geordnete städtebauliche 

Entwicklung, dass für das o. g. Vorhaben die planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen durch einen vorzeitigen Bebauungsplan geschaffen werden.  

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans dient der Umsetzung 

eines Vorhabens zur Energieerzeugung auf der Basis solarer Strahlungsenergie. 

Die zeitnahe Errichtung und der Betrieb des geplanten Solarparks liegen im be-

sonderen Interesse der Kommune.  

Durch eine Verzögerung der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans wäre die zeitnahe Verwirklichung der danach auch im öffentlichen Interesse 

der Gemeinde liegenden Investitionsentscheidung in Frage gestellt.  

Der Gemeinde entstünde durch die Nichtaufstellung des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplans der Nachteil, dass der Vorhabenträger dann die Investition an ei-

nem anderen Standort außerhalb des Gemeindegebietes realisieren wird. Dieser 

hat deutlich gemacht, dass er auf eine zeitnahe Umsetzung der Planung ange-

wiesen ist. Aus gewerbesteuerlicher Sicht ist davonauszugehen, die am Ort anfal-

lenden Gewinne in der Gemeinde Fincken der Gewerbesteuer unterworfen wer-

den.  

Für die Bereitstellung einer Fläche für das sonstige Sondergebiet spricht zudem, 

dass hierfür auch unter übergeordneten Gesichtspunkten ein Bedarf besteht. Eine 

zeitnahe Realisierung des mit dem Bebauungsplan vorgesehenen Vorhabens ist 

nämlich angesichts der Zielstellung des Gesetzes über den Vorrang Erneuerbarer 

Energien (EEG) geboten.  

§ 1 Abs. 2 EEG 2017 legt fest, dass der Anteil Erneuerbarer Energien bis zum 

Jahre 2030 mindestens 30 Prozent betragen soll.  

Um das Ziel im Jahre 2030 zu erreichen, ist die zügige Umsetzung von Investiti-

onen erforderlich. Für die Aufstellung des vorzeitigen Bebauungsplans spricht 

daher neben dem Bedarf an Standortflächen für Erneuerbare Energien im Ge-

meindegebiet, dass für den geplanten Solarpark ein dringendes öffentliches Inte-

resse streitet. Es sind also erhebliche Nachteile zu befürchten, würde die Ge-

meinde nicht nach Maßgabe von § 8 Abs. 4 BauGB handeln. 

Der Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans stehen ferner auch keine an-

derweitigen Entwicklungsabsichten der Gemeinde Fincken entgegen.  

Die Rechtsprechung verlangt insoweit  

„eine gewisse Einbettung des vorzeitigen Bebauungsplans in die zum Zeitpunkt 

seiner Aufstellung vorhandenen Vorstellungen der Gemeinde von ihrer städte-

baulichen Entwicklung“ (VGH München, U. v. 15.01.1997 – 26 N 96.2907 – juris, 

Rn. 18). 
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Dies ist vorliegend nicht zweifelhaft. Für das Plangebiet und seine Umgebung lie-

gen keine konkreten Planungs- und Entwicklungsabsichten der Gemeinde Fincken 

vor, die einer Verwirklichung des auf dem Plangebiet beabsichtigten Vorhabens 

entgegenstünden.  

Die grundlegende Absicht der Gemeinde einen Flächennutzungsplan aufzustellen, 

ist davon unberührt. 

 

5. Inhalt des Bebauungsplans 

5.1 Städtebauliches Konzept  
 

Der Standort ist aus städtebaulicher Sicht ausdrücklich gut geeignet, weil er 

durch seine Vorprägung keine Nutzungskonkurrenz mit anderen möglichen städ-

tebaulichen Entwicklungszielen bestehen. 

Die Fläche wird regelmäßig gemäht und berührt keine hochwertigen Biotopstruk-

turen oder Schutzgebiete. Darüber hinaus ist die Flächen aufgrund des Konversi-

onsstatus prädestiniert für die Erzeugung von solarer Strahlungsenergie. Andere 

naturschutzfachlich hochwertigere Standorte können dahingehend geschont wer-

den. 

5.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die Photovoltaikanlagen werden ausschließlich im Bereich der durch die Baugren-

ze eingefassten sonstigen Sondergebietsflächen errichtet.  

Dazu sind im Vorfeld der Installation der Solarmodule keine Erdarbeiten zur Re-

gulierung des Geländes erforderlich. 

Mit dem Baubeginn werden die Solarmodule für die Photovoltaikanlage auf in den 

Boden gerammten Stützen in Reihen mit einem Abstand von etwa 5 m aufge-

stellt. Die Unterkonstruktionen bestehen aus verzinktem Stahl. Die Tische sind 

geneigt und nach Süden ausgerichtet.  

Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an 

die Zentralwechselrichter angeschlossen werden.  

Die Gemeinde nutzt vorliegend die Möglichkeit, sonstige Sondergebiete gemäß   

§ 11 Abs. 2 BauNVO auszuweisen, denn die beabsichtigte Art der Nutzung wird 

durch die Definition der Baugebiete nach § 2 bis 10 BauNVO nicht gedeckt. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl (GRZ) und die 

Höhe der baulichen Anlagen geregelt.  

Der erforderliche Flächenanteil des Baugrundstückes, der überbaut wird, richtet 

sich nach den Abmessungen und der Anzahl der einzelnen Module sowie den 

nicht überbauten „verschatteten“ Zwischenräumen.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Baugrundst%C3%BCck
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Man kann in der Praxis davon ausgehen, dass ca. 50 % der Sondergebietsfläche 

von den Modultischen überstanden werden und aufgrund der Verschattungswir-

kung eine Freihaltefläche von 50 % erforderlich ist, um eine optimale Energie-

ausbeute erzielen zu können. Entsprechend wurde eine Grundflächenzahl von 0,5 

festgesetzt. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass sich die überbaute Fläche 

nicht mit der geplanten versiegelten Fläche deckt, denn im Sinne des Minimie-

rungsgebotes der erforderlichen Eingriffe in das Schutzgut Boden wurde durch 

den Vorhabenträger eine Bauweise gewählt, die die maßgebenden Bodenfunktio-

nen auch unterhalb der Modultische weitestgehend nicht gefährdet.  

Mit Hilfe der Baugrenze wurde innerhalb der Planzeichnung Teil A der Teil der 

Vorhabengrundstücke festgesetzt, auf dem das zulässige Maß der baulichen Nut-

zung realisiert werden darf.  

Zur Zahl der Vollgeschosse (Z) sind keine Festsetzungen erforderlich, weil die 

Höhe baulicher Anlagen (H) in Metern über dem anstehenden Gelände zur Be-

stimmung des Maßes der baulichen Nutzung, insbesondere zur Vermeidung von 

unnötigen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes innerhalb der Planzeichnung 

Teil A festgesetzt wird.  

Für die Modultische und die geplanten Nebenanlagen wird nach derzeitigen Pla-

nungen des Vorhabenträgers eine maximale Höhe von 4,00 m über Gelände-

oberkante nicht überschritten. Als unterer Bezugspunkt dient das anstehende 

Gelände. Die Höhenbeschränkung gilt nicht für technische Aufbauten, wie Anten-

nen, Kameramasten o.ä. 

Weitere mögliche Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sind nicht Ge-

genstand der Regelungsabsicht der Gemeinde Fincken. 

Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 

1. Das sonstige Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strah-

lungsenergie“ (SO EBS) dient der Errichtung und dem Betrieb von großflä-

chigen Photovoltaikanlagen. Zulässig sind Modultische mit Solarmodulen 

sowie die für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, Trafostationen, 

Wechselrichterstationen und Zaunanlagen. 

2. Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zuläs-

sig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsver-

trag verpflichtet (§ 9 Abs. 2 i.V.m. § 12 Abs. 3a BauGB). 

3. Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet „Ener-

giegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ (SO EBS) auf 0,5 

begrenzt. 
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4. Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 76,50 m NHN (DHHN 2016) 

begrenzt. Die Höhenbeschränkung gilt nicht für ausschließlich der Haupt-

nutzung (Photovoltaikanlage) dienende Blitzschutzeinrichtungen und Ka-

meramasten. 

 

 

5.3 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft   

Über den Ausgleichsbezug des § 1a Abs. 3 BauGB hinaus hat die Stadt über § 9 

Absatz 1 Nr. 20 BauGB die Möglichkeit, landschaftspflegerische Maßnahmen bzw. 

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft festzusetzen. 

Die nicht bebauten Flächen innerhalb des Geltungsbereiches werden durch spon-

tane Begrünung oder Initialsaat mit regionaltypischem Saatgut in Grünland um-

gewandelt. Es erfolgt eine dauerhafte naturschutzgerechte Nutzung der Fläche 

als extensive Mähwiese. Dauerhaft untersagt ist der Umbruch, die Nachsaat 

und der Behandlung der Fläche mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Das Wal-

zen und Schleppen ist im Zeitraum vom 1. März bis 15. September untersagt.  

Zur Entwicklung der Fläche wird ein Pflegemanagement angestrebt, welches in 

den ersten fünf Jahren eine zweimal jährliche Aushagerungsmahd zwischen dem 

mit Abfuhr des Mähgutes vorsieht. Bei vermehrtem Auftreten des Jakobs-

Kreuzkrautes werden mit der unteren Naturschutzbehörde frühere Mahdtermine 

vereinbart und durchgeführt.  

Zur Unterhaltungspflege wird festgelegt, dass höchstens einmal jährlich, aber 

mindestens alle drei Jahre eine Mahd mit Abfuhr des Mähgutes durchgeführt 

wird. Die Mahd dieser Fläche ist unter Berücksichtigung avifaunistischer Anforde-

rungen und den speziellen Anforderungen von Offenlandbrütern nicht vor dem 

15. Juli eines Jahres zulässig, bei einer Mahdhöhe von 10 cm über Geländeober-

kante. Die Mahd hat mit dem Messerbalken zu erfolgen. 

Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 

1. Innerhalb des Geltungsbereiches sind nicht bebaute Flächen durch die Ein-

saat von standortheimischem Saatgut oder durch Selbstbegrünung als 

Grünland zu entwickeln. Die Mahd dieser Flächen ist unter Berücksichti-

gung avifaunistischer Anforderungen und den speziellen Anforderungen 

von Offenlandbrütern nicht vor dem 15. Juli eines Jahres zulässig. Der Ein-

satz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. Es hat eine 

zweimal jährliche Mahd mit Abtransport des Mähgutes zu erfolgen. Anstelle 

der Mahd kann auch eine Schafbeweidung vorgesehen werden mit einem 

Besatz von max. 1,0 GVE, jedoch nicht vor dem 1. Juli. 
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5.4 Örtliche Bauvorschriften  

Die Städte und Gemeinden haben aufgrund der Ermächtigung, „örtliche Bauvor-

schriften“ erlassen zu können, die Möglichkeit, im Sinne einer Gestaltungspflege 

tätig zu werden. Die Rechtsgrundlage für ein solches Handeln ist durch § 86 Ab-

satz 3 der Landesbauordnung M-V gegeben. Für den Planungsraum des vorlie-

genden vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist in diesem Zusammenhang die 

Zulässigkeit von Einfriedungen festzusetzen. 

Der Geltungsbereich wird mit Einfriedungen inkl. Übersteigschutz gesichert. Da-

bei werden im Sinne des Biotopverbundes und zum Schutz von Kleinsäugern und 

anderen Tierarten Durchschlupfmöglichkeiten in den Einfriedungen mit 15 - 20 

cm Höhe im Bodenbereich offengehalten.  

Folgende Festsetzungen wurden dazu getroffen:  

1. Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 3,0 m innerhalb des Geltungsbe-

reiches zulässig. In Einfriedungen sind Öffnungen von mindestens 15 x 20 

cm Größe in Bodennähe im Höchstabstand von 15 m einzurichten. 
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5.5 Umweltprüfung  

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist im Verfahren der Aufstellung des Bauleitplans eine 

Umweltprüfung durchzuführen. 

Das Ergebnis ist in dem Umweltbericht, der ein gesonderter Teil der Begründung 

des Bebauungsplans ist, darzustellen. 

Nach der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und einer entsprechenden Abstimmung des 

Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 

erfolgt die Darstellung der Ergebnisse im Umweltbericht. 

Durch die Umweltprüfung können vorhersehbare erhebliche Beeinträchtigungen 

der Umwelt sowie deren Wechselwirkungen ermittelt werden. 

Das Vorhaben wird deshalb eingehend auf seine Wirkungen auf die Schutzgüter 

nach § 2a BauGB untersucht. Aufgrund der Standortsituation und möglicher Um-

weltwirkungen des Vorhabens wird insbesondere für die Schutzgüter Mensch, 

Boden, Tiere/Pflanzen und Landschaft ein erhöhter Untersuchungsbedarf festge-

stellt. 

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind 

die Realisierung und der Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage einschließ-

lich der erforderlichen Nebenanlagen. 

Zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes für die Bestandsaufnahme und Bewer-

tung des Umweltzustandes wird daher der Geltungsbereich des Bebauungsplans 

einschließlich eines Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des Untersuchungsrau-

mes gewählt. Zusammenfassend wurden drei Konfliktschwerpunkte mit einem 

erhöhten Untersuchungsbedarf festgestellt:  

2. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Flächen-

inanspruchnahme betreffen die Schutzgüter Boden, Tiere und Pflanzen. 

3. Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind be-

züglich der Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen und Tie-

re zu beurteilen.  

4. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezüglich der Schutzgüter Tiere, 

Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen. 

5. Auswirkungen des Vorhabens auf das Vogelschutzgebiet DE 2640 – 401 

„Feldmark Massow – Wendisch Priborn – Satow“ 

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu er-

warten.  

Die Betroffenheit streng oder besonders geschützter Arten im Bereich des ge-

planten Baufeldes ist sehr unwahrscheinlich.  

Von einer Kartierung des im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes wird 

unter Beachtung der bisherigen Nutzung und der damit starken anthropogenen 

Vorprägung abgesehen.  
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Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Er-

kenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem 

Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhan-

densein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen.  

Das Vorkommen einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet 

ist und sich dort geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-Betrachtung). 

Die Diskussion der Betroffenheit von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 

erfolgt in einem gesonderten Fachbeitrag. 

5.6 Verkehr 
 

Erschlossen wird der Planungsraum über eine herzustellende Zuwegung ausge-

hend der Straße „Glasberg“. 

Lediglich für die Bauphase ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch 

Liefer- und Baufahrzeuge zu rechnen. Während der Betriebsphase bestehen 

demgegenüber kein relevanter Fahrzeugverkehr. Es ist zu erwarten, dass der 

Geltungsbereich ausschließlich zu Wartungszwecken befahren wird.  

Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber 

den Baumaßnahmen, die zur Einschränkung bzw. zeitweiligen Aufhebung der öf-

fentlichen Nutzung von Straßen führen, den Vorrang. Die Grundsätze sind bereits 

in der Phase der Vorbereitung der Baumaßnahme zu beachten. 

Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen 

Nebenanlagen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzu-

stimmen. 

Für eine notwendige Verkehrsraumeinschränkung ist spätestens zwei Wochen vor 

Beginn der Bauphase eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 

StVO beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Ordnungsamt, Straßenver-

kehrsbehörde, Adolf-Pompe-Straße 12-15, 17109 Demmin, einzuholen. 

6. Immissionsschutz 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

sind keine wesentlichen Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die 

auch nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne 

von Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen 

könnten.  

Blendwirkungen 

Ungewollte Reflexionen können den Wirkungsgrad von Photovoltaik-Modulen 

mindern. Das Sonnenlicht fällt in unterschiedlichem Winkel auf die Oberfläche 

des Solarmoduls. Ein Teil von dieser Strahlung wird durch die Oberfläche nicht 

absorbiert, sondern reflektiert. Das kann sowohl an der Abdeckung des Solarmo-

duls wie auch im Innern des Solarmoduls erfolgen.  
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Die Reflexionsverluste in Photovoltaik Modulen können bis zu zehn Prozent aus-

machen, womit der mögliche Ertrag also erheblich gemindert wird. Die Höhe der 

Reflexionsverluste hängt von der Oberflächenstruktur ab. 

Da es bei allen Solarzellen zu diesen Reflexionsverlusten kommt, wird in jede 

Solarzelle eine Antireflexionsschicht eingebaut, um die Verluste möglichst klein 

zu halten. Diese Antireflexionsschichten werden auf die Wafer aufgebracht. Dabei 

werden die Reflexionsverluste beim Wafer allein von 40 % auf rund 5 % vermin-

dert. 

Die Reflexionsverluste von Solarmodulen können weiter vermindert werden, in-

dem auch das Abdeckglas mit entsprechenden reflexionsmindernden Schichten 

bedampft wird.  

Werden antireflexbeschichtete Gläser genutzt, können die Verluste um weitere 3 

Prozent vermindert werden. Mit der Nanotechnologie haben sich hier große Mög-

lichkeiten ergeben, die Antireflexschicht des Solarglases sehr exakt zu texturie-

ren, sodass immer weniger Verluste entstehen. 

Alle Antireflexschichten können dennoch die Reflexionsverluste nicht auf Null 

vermindern.  

Deshalb wird zusätzlich die Oberfläche der Solarzellen texturiert. Durch die Tex-

turierung erhält die Solarzelle eine andere Oberflächenstruktur, die es ermög-

licht, dass mehr Photonen genutzt werden können. Die Kombination von diesen 

Methoden können die Reflexionsverluste auf unter 1 Prozent senken (Quelle: 

https://www.photovoltaik.org/wissen/reflexionsverluste).“ 

Auch vorliegend werden durch den Investor Module zur Anwendung kommen, die 

durch ihre Antireflexbeschichtung sowie ihre texturierte Oberfläche Reflexions-

verluste von weniger als 1 % aufweisen.  

Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich östlich des Planungsraumes 

in einer Entfernung von ca. 90 m sowie südlich in ca. 130 m. Blendwirkungen auf 

diese Wohnnutzungen können ausgeschlossen werden. 

Betriebliche Lärmemissionen 

Im Nahbereich der Anlage können z. B. durch Wechselrichter und Kühleinrich-

tungen betriebsbedingte Lärmemissionen entstehen. Um ausreichenden Schall-

schutz zu gewährleisten, werden solche lärmrelevanten Anlagen mit einem Min-

destabstand von 100 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung errichtet. 

Betriebliche sonstige Immissionen 

Eine Beleuchtung des Anlagengeländes ist nicht vorgesehen. 

https://www.photovoltaik.org/wissen/reflexionsverluste)
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7. Wirtschaftliche Infrastruktur 

7.1 Energie-, Wasserver- und -entsorgung 

Entlang der östlichen Plangebietsgrenze verläuft eine 0,4-kV-Freileitungen der 

E.DIS Netz GmbH. Eine Überbauung erfolgt nicht. 

Innerhalb des Geltungsbereichs werden die Kabel unterirdisch verlegt, so dass es 

nicht zu Konflikten mit der Flächennutzung kommt. Ein Anschluss an das Was-

server- und Abwasserentsorgungsnetz ist nicht erforderlich. 

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist ortsnah (auf dem 

Grundstück) schadlos und ohne Beeinträchtigung Dritter über die belebte Boden-

zone zu versickern, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentliche 

noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 WHG). Bedingung ist, 

dass dies die Abwassersatzung oder Bodenverhältnisse zulassen (hoher Grund-

wasserstand!). Der Baugrund ist hinsichtlich seiner Versickerungsfähigkeit zu un-

tersuchen. Die ordnungsgemäße Niederschlagswasserentsorgung mittels Versi-

ckerung auf dem eigenen Grundstück ist entsprechend den allgemein anerkann-

ten Regeln der Technik, hier DWA Regelwerk A138, zu planen, zu bauen und zu 

betreiben. Es muss die ständige Funktionsfähigkeit gewährleistet werden. 

Soweit die gemeindliche Satzung eine genehmigungsfreie Versickerung gestattet 

bzw. das gesammelte Niederschlagswasser zur Gartenbewässerung genutzt wird, 

ist dafür gemäß § 32 Abs. 4 LWaG M-V außerhalb von Wasserschutzgebieten 

keine wasserbehördliche Erlaubnis erforderlich. 

Sollte eine Versickerung mittels technischer Einrichtungen (wie Rigolen, Sicker-

schacht, Versickerungsdräne usw.) oder eine Einleitung in ein Oberflächengewäs-

ser erforderlich sein, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landrat des Land-

kreises Mecklenburgische Seenplatte als zuständige Wasserbehörde unter Beach-

tung des Merkblattes M 153 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, 

Abwasser und Abfall e.V. (DWA) zwingend vor Baubeginn zu beantragen. 

Mit dem Antrag sind die erforderlichen Angaben und Unterlagen zur Prüfung ein-

zureichen (Baubeschreibung der Anlage, Bemessungsunterlagen usw.). Das An-

tragsformular ist auf der Internetseite des Landkreises Mecklenburgische Seen-

platte erhältlich. Es wird außerdem auf den § 40 AwSV verwiesen. 

Da beim Betrieb der Trafostation wassergefährdende Stoffe zum Einsatz kom-

men, ist durch den Antragsteller eine entsprechende Anzeigepflicht zu prüfen. 

Anzeigevordrucke sind auf der Internetseite des Landkreises Mecklenburgische 

Seenplatte erhältlich. 

Sollten Grundwasserabsenkungen erforderlich sein, ist hierfür 2 Monate vor Be-

ginn der Maßnahme bei der unteren Wasserbehörde eine wasserrechtliche Er-

laubnis zu beantragen. 
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Wird unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen (Grundwasserflurabstand (2-5 m), 

ist dies der unteren Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplat-

te unverzüglich anzuzeigen. 

 

7.2 Gewässer 

Natürliche Oberflächengewässer oder Gewässer II. Ordnung befinden sich nicht 

innerhalb des Geltungsbereiches. 

Das Bebauungsplangebiet liegt außerhalb von Wasserschutzzonen. Nach Landes-

wasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete 

sowie überflutungsgefährdete Flächen sind nicht vorhanden oder betroffen.   

Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist nicht zu befürchten, denn mit 

dem Vorhaben werden keine Stoffe freigesetzt, die die Qualität von Grund- und 

Oberflächenwasser beeinträchtigen können.  

Hinweis: 

Es wird auf den § 40 AwSV verwiesen. Da beim Betrieb der Trafostation der So-

laranlage wassergefährdende Stoffe zum Einsatz kommen, ist durch den Antrag-

steller eine entsprechende Anzeigepflicht zu prüfen. Anzeigevordrucke sind auf 

der Internetseite des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte erhältlich. 

7.3 Telekommunikation 

Im Planbereich befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Telekommu-

nikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG. Ein Anschluss ist nicht 

erforderlich. 

7.4 Abfallrecht 

Für den Standort erfolgte im Jahr 2020 eine gutachterliche Standortfeststel-

lung zum Konversionsstatus. Das Gelände wurde von der LPG(T) Fincken für 

eine technisierte Tierhaltung bewirtschaftet. Auf dem ehemaligen Betriebsgelän-

de befanden sich unter anderem zwei Stallgebäude mit je 100 Einstellplätzen für 

die Bullenmast, ein Melkstand (für die in Freilandhaltung gehaltenen Milchkühe 

auf dem westlich angrenzenden Weideland) sowie ein Feuerlöschteich (noch in 

Nutzung). Die Bewirtschaftung der Anlage zur industriellen Tierproduktion erfolg-

te in den Jahren 1960 bis 1990. Die oberirdische Bebauung (Stallgebäude und 

Melkstand) wurde nach 1990 abgebrochen; im Erdreich befindliche Sammelgru-

ben wurden verfüllt.  

„Die Folgen der Vornutzung prägen das Gebiet maßgeblich. Die infolge der 

Vornutzung entstandenen schwerwiegenden Beeinträchtigungen des ökologi-

schen Wertes wirken auf der Fläche fort. Damit sind die Voraussetzungen für die 
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Qualifizierung des geplanten PVA-Standortes „Solarpark Fincken“ als Konversi-

onsfläche gegeben.“3 

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl von 

den Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollständige geordnete 

Abfallentsorgung erfolgen kann.  

Bei der Baudurchführung ist durchzusetzen, dass der im Rahmen des Bauge-

schehens anfallende Bodenaushub einer geordneten Wiederverwendung gemäß 

den Technischen Regeln der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

(LAGA) zugeführt wird.  

Im Rahmen der Überlassungspflicht nach §§ 4 und 6 der Abfallwirtschaftssatzung 

des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte hat nach § 25 Abfallwirtschaftssat-

zung die Anlieferung von Baustellen- bzw. anderen Abfällen zur Beseitigung, die 

nicht nach § 10 Abs. 1 Abfallsatzung unter die Ausschlussliste fallen, grundsätz-

lich durch zugelassene Unternehmen zur Umladestation Neustrelitz der Ostmeck-

lenburgischen-Vorpommerschen Verwertungs- und Deponie GmbH (OWD GmbH), 

auf die Abfallentsorgungsanlage Rosenow (AEA Rosenow) oder zu den Wertstoff-

höfen des Landkreises (soweit die Abfälle an diesen angenommen werden) zu 

erfolgen. 

Die Gewährleistung der Andienungspflicht wird durch die Abfallbehörde kontrol-

liert. Die bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind laut §§ 7 und 15 KrWG einer 

nachweislich geordneten und gemeinwohlverträglichen Verwertung bzw. Beseiti-

gung zuzuführen.  

Bauschutt und andere Abfälle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit sach- und 

umweltgerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene 

Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.). 

Wie in den Planunterlagen zu o. g. Bebauungsplan dargestellt, befand sich auf 

der zur Bebauung vorgesehenen Fläche eine ehemalige Tierproduktionsanlage. 

Es ist zu berücksichtigen, dass ehemalige Stallanlagen, sowie Betriebs- und 

Tankanlagen, in denen mit wasser- und/ oder bodengefährdenden Stoffen umge-

gangen wurde, als Verdachtsflächen zu betrachten sind, die mit schädlichen Bo-

denverunreinigungen belastet sein können, die auf der Grundlage abfallrechtli-

cher Bestimmungen beseitigt werden müssen. 

Falls daher bei Erdaufschlüssen Anzeichen von schädlichen Bodenveränderungen 

(z.B. abartiger, muffiger Geruch, anormale Färbung des Bodenmaterials, Austritt 

verunreinigter Flüssigkeiten, Reste alter Ablagerungen) auftreten, ist die untere 

Bodenschutzbehörde im Umweltamt des Landkreises umgehend zu informieren. 

 

 
3 Gutachterliche Standortfeststellung zum Konversionsstatus (Dipl.-Ing. (FH) Ralf Steinke; 20. März 2020) 
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7.5 Brandschutz 

Für die gewaltlose Zugänglichkeit der umzäunten PVA ist ein Feuerwehr-

Schlüsseldepot am Zufahrtstor vorgesehen.  

Um im Schadensfall die zuständigen Ansprechpartner erreichen zu können, sind 

am Eingangstor die Erreichbarkeiten des für die bauliche Anlage verantwortlichen 

Betreibers sowie des Energieversorgungsunternehmens dauerhaft und deutlich 

angebracht. 

Für die objektbezogene Löschwasserversorgung müssen mindestens 30 m3/h 

vorgehalten werden. Diese Löschwassermenge muss zu jeder Jahreszeit zur Ver-

fügung stehen. 

Die Entfernung der Löschwasserentnahmestellen zu den Objekten darf 300 m 

nicht überschreiten.  

Als Einrichtungen für die unabhängige Löschwasserversorgung kommen in Frage: 

- Trinkwassernetz (Unterflurhydranten DIN 3221 Teil 1 oder Überflurhydran-

ten DIN 3222 Teil 1), 

- Löschwasserteiche (DIN 14210), 

- Löschwasserbrunnen (DIN 14220) oder 

- unterirdische Löschwasserbehälter (DIN 14230). 

Die notwendigen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen) im und zum Plangebiet 

müssen den Anforderungen an Feuerwehrzufahrten nach der „Richtlinie über Flä-

chen für die Feuerwehr" – in der aktuellen Fassung – entsprechen. 

Die Brandlasten innerhalb der Anlage sind zu minimieren, z.B. durch regelmäßige 

Mahd, Beräumen des Grasschnittes usw.; Leitungsführungen sind durch entspre-

chende Maßnahmen vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. 

Zum Schutz der Anlage vor äußerlichen Brandeinwirkungen sowie von der Anlage 

selbst ausgehende Brandgefahren ist ein brandlastfreier Streifen von 5,0 m zur 

Anlage sicher zu stellen. 

Für das Vorhaben ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 (Textteil u. a. mit An-

sprechpartner im Gefahrenfall, Übersichtsplan mit Kennzeichnung der Feuer-

wehr-Zufahrt, der Wechselrichter, Schaltstellen [Freischaltelemente, Feuerwehr-

schalter] und Trafostationen usw.) zu erstellen. 

Da die stromführenden Leitungen überwiegend erdverlegt sind, geht von ihnen 

nur eine geringe Gefahr der Brandweiterleitung aus. 

Über die Wege zwischen den Modultischen sowie den Abständen der Modultische 

untereinander sind Brandschneisen gegeben, die einer evtl. Brandweiterleitung 

entgegenwirken. 

Die örtliche Feuerwehr wird nach Inbetriebnahme der PVA in die Örtlichkeiten 

und die Anlagentechnik eingewiesen. 
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Brand- und Störfallrisiken werden durch fachgerechte Installation einschließlich 

Blitz- und Überspannungsschutzsystemen und Inbetriebnahme der PVA sowie 

regelmäßige Wartung minimiert. 

Im Brandfall sind die "Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen" des Deut-

schen Feuerwehr Verbandes (siehe Anlagen) unter Verweis auf die VDE 0132 

"Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen" 

zu beachten.  

Die dortigen Ausführungen betreffen insbesondere die einzuhaltenden Sicher-

heitsabstände und die Durchführung von Schalthandlungen.  
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8. Denkmalschutz 

8.1 Baudenkmale 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als Denkmal im 

Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern einge-

tragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten sind. 

8.2 Bodendenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens keine Boden-

denkmale oder Verdachtsflächen bekannt. 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen ent-

deckt werden, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmal-

schutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum 

Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und 

Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten.  

Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den 

Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 

Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftli-

cher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde 

kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte 

Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG 

M-V). 

9. Umsetzung des Bebauungsplans 

Kosten 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Rahmen des Durchführungsvertrags zur 

Übernahme sämtlicher Planungskosten sowie zur Vorlage und Abstimmung eines 

Vorhaben- und Erschließungsplans mit der Gemeinde Fincken gemäß § 12 Abs. 1 

BauGB. Negative finanzielle Auswirkungen sind für die Gemeinde damit nicht 

vorhersehbar. 
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10. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

 

Flächenbilanz:  

Geltungsbereich           10.572 m² 

Sondergebiet                 10.130 m² 
Private Verkehrsflächen           299 m² 

Wasser        143 m² 

      

zu 2.1 Ermittlung des Biotopwertes 
 

Zur Ermittlung des Biotopwertes wird aus der Anlage 3 die Wertstufe ermittelt. 
Die Wertstufe für „Intensivgrünland auf Mineralstandort“ (GIM) ist 1.  

 
Biotopwert GIM:  1,5 
 

Zu 2.2 Ermittlung des Lagefaktors 
 

Da der gesamte Geltungsbereich innerhalb eines Natura 2000-Gebietes liegt, be-

trägt der Lagefaktor nach Punkt 2.2 der Hinweise zur Eingriffsregelung M-V (HzE) 

1,25. Wenn der Abstand in einem Schutzgebiet zu einer Störquelle weniger als 

100 Meter beträgt, ist der Lagefaktor um einen Wert von 0,25 zu reduzieren.  

Vorliegend befindet sich ein Teilbereich im Umfang von 6.934 m² des geplanten 

sonstigen Sondergebietes in einem Abstand von weniger als 100 m zu Störquel-

len (hier: Straße).  

Dementsprechend sind folgende Lagefaktoren anzunehmen: 

 

Lagefaktor 1,00 – 6.934 m² 

Lagefaktor 1,25 – 3.196 m² 
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Zu 2.3 Berechnung des Eingriffsflächenaquivalents für Biotopbeseitigung bzw. 

Biotopveränderung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigung) 
 

Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden (Funktions-
verlust), ergibt sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation aus der 
vom Eingriff betroffenen Fläche des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps 

und dem Lagefaktor. 

 

Biotoptyp 

 

Fläche 

des be-

einträch-

tigten Bi-

otops in 

m² 

Biotop-

wert 

Lage-

faktor 

Fläche * Biotopwert 

* Lagefaktor 

 

Eingriffsflä-

chenäquivalent  

[m² EFÄ] 

GIM 6.934 1,5 1,00 6.934 * 1,5 * 1,00  10.401 

GIM 3.196 1,5 1,25 3.196 * 1,5 * 1,25   5.993 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 16.394 

 

Zu 2.4 Berechnung des Eingriffsäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von 

Biotopen 

Biotopbeeinträchtigungen im Randbereich der Anlagen bzw. außerhalb der Bau-

grenze sind für die geplante Photovoltaikanlage generell nicht zu erwarten. Der 

Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage erzeugt keine Immissionen, die eine 

Beeinträchtigung der verschiedenen Schutzgüter erwarten lässt. 

Zu 2.5 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Die Erschließung des Geltungsbereiches erfolgt über eine herzustellende Zuwe-

gung in einem Umfang von 299 m². 

Zur Berechnung des Eingriffes ist biotopunabhängig die teilversiegelte Fläche in 

m² zu ermitteln und mit einem Zuschlag von 0,2 zu multiplizieren. 

Teil-

/Vollversiegelte 

bzw- überbaute 

Fläche 

Zuschlag für Teil-

/Vollversiegelung 

Teil-/Vollversiegelte 

bzw- überbaute Flä-

che * Zuschlag = 

EFÄ 

Eingriffsflä-

chenäqui-

valente EFÄ 

m² 

299 m² 0,2 299 * 0,2 60 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 60 
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Zu 2.6 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Aus den berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition der 

multifunktionale Kompensationsbedarf. 

m² EFÄ für Bio-

topbeseitigung 
+ 

m² EFÄ für 

Funktionsbeein-

trächtigung 

+ 

EFÄ für Teil-

/Vollversiegelung 

bzw. Überbauung 

Multifunk-

tionaler 

Kompen-

sationsbe-

darf [m² 

EFÄ] 

16.394 0 60 16.454 

Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs (m² EFÄ): 16.454 
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Zu 2.7 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen  

Maßnahme 8.30: Anlage von Grünflächen auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

Beschreibung: Die Zwischenmodulflächen sowie die von Modulen überschirmten 

Flächen werden der Selbstbegrünung überlassen 

Anforderungen: 

o keine Bodenbearbeitung nach Fertigstellung des Solarparks 

o keine Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 

o höchstens zweimal jährlich Mahd, Abtransport des Mähgutes 

o Frühster Mahdtermin 1. Juli 

o Anstelle der Mahd kann auch eine Schafbeweidung vorgesehen 

werden mit einem Besatz von max. 1,0 GVE, nicht vor dem 1. Juli 

o Festsetzung der Anerkennungsforderungen im Rahmen der Bau-

leitplanung bzw. der Vorhabengenehmigung 
o Fläche war vorher mindestens 5 Jahre lang als Acker genutzt  

o Ackerbiotope mit einer Bodenwertzahl von max. 27 oder Er-
füllung eines der nachfolgend aufgeführten Kriterien: Bio-
topverbund, Gewässerrandstreifen, Puffer zu geschützten 

Biotopen, Förderung von Zielarten  

o Spontane Begrünung (keine Einsaat)  

o Mindestbreite 10 m  

o Mindestflächengröße: 2.000 m² 

 

 

Wert der Kompensationsminderung: 

SO EBS  Zwischenmodulflächen GRZ 0,5 (50%) →  0,8 

  Überschirmten Flächen GRZ 0,5 (50%) → 0,4 
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Damit ergibt sich folgende Äquivalenzfläche für die Maßnahme: 

kompensations-

mindernde Maß-

nahme 

Fläche 

in m² 
Wertstufe 

Fläche * Wert d. 

kompensationsmin-

dernden Maßnahme = 

m² FÄ 

Flächenäquivalent d. 

kompens. mindern-

den Maßnahme    

[m² FÄ] 

Anlage von 

Grünflächen auf 

Photovoltaik-

Freiflächenanla-

gen (Überschirm-

te Fläche SO 

EBS) 

5.065 0,4 5.065 * 0,4 2.026 

Anlage von 

Grünflächen auf 

Photovoltaik-

Freiflächenanla-

gen (Zwischen-

modulfläche SO 

EBS) 

5.065 0,8 5.065 * 0,8 4.052 

Gesamtumfang als Flächenäquivalent für die kompen-

sationsmindernde Maßnahme: 
6.078 

 

 

Der um das Flächenäquivalent der kompensationsmindernden Maßnahmen korri-

gierte multifunktionale Kompensationsbedarf wird wie folgt ermittelt: 

Multifunktionaler     

Kompensationsbedarf 

(m² EFÄ) 

- Flächenäquivalent d.                         

kompensationsmindernden                  

Maßnahme (m² EFÄ) 

Korrigierter                

multifunktionaler Kom-

pensationsbedarf 

[m² EFÄ] 

16.454 6.078 10.376 

Korrigierter multifunktionaler Kompensationsbe-

darf: 

10.376 

 

Der korrigierte multifunktionale Kompensationsbedarf (Punkt 2.7) be-

trägt 10.376 m² EFÄ. 
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Kompensation des Eingriffes  

Maßnahme 2.33 – Umwandlung von Acker in Brachfläche mit der 

Nutzungsoption als Mähwiese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fläche: Gemarkung Fincken, Flur 1, Flurstücke 94/5 (tlw.) und 99/5 (tlw.) 

Flächengröße: 16.745 m² 

 
Beschreibung: 
Umwandlung von Ackerflächen durch spontane Begrünung in eine Brach-

fläche mit Nutzungsoption: Umwandlung von Ackerflächen in Dauergrün-

land als einschürige Mähwiese oder einer Mahd in einem zwei-bis dreijäh-

rigem Rhythmus 

Anforderungen für Anerkennung:  

• Fläche war vorher mindestens 5 Jahre lang als Acker genutzt  

• Ackerbiotope mit einer Bodenwertzahl von max. 27 oder Erfüllung 

eines der nachfolgend aufgeführten Kriterien: Biotopverbund, Ge-
wässerrandstreifen, Puffer zu geschützten Biotopen, Förderung von 

Zielarten  

• Spontane Begrünung (keine Einsaat)  

• Mindestbreite 10 m  

• Mindestflächengröße: 2.000 m²  

Abbildung 2: Luftbildübersicht mit grün und gelb gekennzeichneter Ausgleichsfläche  
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Nutzungsoption: Auf der Fläche besteht ausschließlich die Möglichkeit der 

Flächennutzung als einschürige extensive Mähwiese unter Beachtung der 

folgenden Vorgaben: 

• Mahd nicht vor dem 1. September mit Abfuhr des Mähgutes  

• je nach Standort höchstens einmal jährlich aber mind. alle 3 Jahre  

• Mahdhöhe 10 cm über Geländeoberkante, Mahd mit Messerbalken  

Jegliche weitere Arbeiten und Maßnahmen auf der Fläche wie Düngung, 

Einsatz von PSM, Einsaaten, Umbruch, Bodenbearbeitung, Melioration u. ä. 

sind ausgeschlossen. Erfolgt eine Unterlassung der Mahd über einen Zeit-

raum von mehr als 3 Jahren sind die betroffenen Flächen dauerhaft der 

ungestörten natürlichen Entwicklung (freie Sukzession) zu überlassen. 

Kompensationswert:  2,0 

Leistungsfaktor:  0,85 und 0,5 

 

Fläche der 

Maßnahme 

[m²] 

x Kompensationswert 

der Maßnahme 

x Leistungsfaktor = Kompensationsflächen-

äquivalent [m² KFÄ] 

4.910 2,0 0,5 4.910 

10.853 2,0 0,85 18.450 

Kompensationsflächenäquivalent  23.360 

 

 

Zu 5. Gesamtbilanzierung 

Maßnahme 1 + Maßnahme 2 = Kompensationsflächenäquivalent 

[m² KFÄ] gesamt 

23.360  23.360 

Kompensationsflächenäquivalent 23.360 

 

Der multifunktionale Kompensationsbedarf beträgt 10.376 m² EFÄ. Das Kom-

pensationsflächenäquivalent für die Maßnahmen 1 beträgt insgesamt 23.360 m² 

KFÄ. Damit wird der Eingriff vollständig kompensiert.  

Mit dem Überschuss von 12.984 m² KFÄ erfolgt die Kompensation der 

Eingriffe aus dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 08 „Solarpark 

Knüppeldamm“ und dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 07 „So-

larpark Kaeselin“. 
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1. Einleitung 

Der Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 09 „Solar-

park Fincken“ wurde am 15.09.2020 durch die Gemeindevertretung der Gemeinde 

Fincken gefasst. 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen gelten nicht als privilegierte Vorhaben im Sinne von 

§ 35 BauGB. Entsprechend fordern die gesetzlichen Regelungen die Aufstellung 

eines Bebauungsplans, da regelmäßig anzunehmen ist, dass Photovoltaik-

Freiflächenanlagen auch als sonstiges Vorhaben im Außenbereich unzulässig wären 

und die Beeinträchtigung öffentlicher Belange nicht gänzlich auszuschließen ist. 

Aus diesem Grund ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, 

deren Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt werden. Der Umweltbericht ist 

gemäß § 2 a Satz 3 BauGB ein eigenständiger Teil der Begründung des Bebauungs-

plans. Er stellt insbesondere die ermittelten Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege dar. Im Rahmen der Umweltprüfung werden somit die Verträg-

lichkeit des geplanten Vorhabens mit unterschiedlichen Schutzgütern geprüft und 

die zu erwartenden erheblichen oder nachhaltigen Umweltauswirkungen bewertet.  

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens   

Ziel des Bebauungsplans ist es, durch Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes 

(§ 11 Abs. 2 BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Energiegewinnung auf der Basis 

solarer Strahlungsenergie“ die Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen planungsrechtlich 

zu ermöglichen und die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom zu sichern.  

Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von 0,9 ha. Die Grundflächenzahl 

(GRZ) wurde auf 0,50 festgesetzt. 

Innerhalb des festgesetzten Baufeldes sollen Modultische mit Photovoltaikmodulen 

in parallelen Reihen installiert werden. Die Module werden mit einer Neigungsaus-

richtung von ca. 20° gegen Süden platziert. Mit dem Baubeginn werden die Solar-

module für die Photovoltaikanlage auf in den Boden gerammten Stützen in Reihen 

mit einem Abstand von etwa 5 m aufgestellt.  

Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die 

Zentralwechselrichter angeschlossen werden. 

Mittels Klemmen werden sie an dem Untergestell befestigt. Die einzelnen Tische 

werden auf starre Trägergestelle aus verzinktem Stahl montiert. 

Die Kabelgräben haben eine Breite von 0,40 m – 1,5 m und eine Tiefe von bis zu 

1,20 m. Die verschiedenen Horizonte werden beim Aushub getrennt gelagert und 

nach der Verlegung der Kabel auch getrennt nach Bodenarten wieder verfüllt. 

Der Abstand zwischen den Modulreihen ist in Abhängigkeit der Geländemodellie-

rung, zur Vermeidung gegenseitiger Beschattung und einer Ausrichtung für eine 

optimierte Sonneneinstrahlung variabel zwischen 1 - 5 m.   
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Die Distanz der Module von der Geländeoberkante (GOK) variiert aufgrund ihrer 

Schrägstellung, der Exposition nach Süden und der Geländeform. Der Abstand wird 

ca. 3 m an der Rückseite betragen.  

Großflächige Bodenauf- und –abträge sind nicht notwendig. Ebenso sind mit dem 

Vorhaben keine Vollversiegelungen notwendig.  

Die Abführung der erzeugten elektrischen Energie und die Einspeisung werden in 

Absprache mit dem zuständigen Energieversorgungsunternehmen gesondert ver-

traglich geregelt und sind entsprechend nicht Gegenstand des vorliegenden vorha-

benbezogenen Bebauungsplans.  

Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt die Einzäunung mit einem handelsübli-

chen Maschendraht oder Stabgittermatten mit Übersteigschutz mit einer Höhe von 

zwischen zwei bis drei Metern. 
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1.2 Überblick über die der Umweltprüfung zugrunde gelegten Fachgeset-

ze und Fachpläne  

Maßgeblich für die Beurteilung der Belange des Umweltschutzes im Rahmen dieses 

Vorhabens sind folgende gesetzliche Grundlagen: 

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 

2020 (BGBl. I S. 1728) 

Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleit-

plänen oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches 

Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, sind Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu erörtern und zu bilanzie-

ren (vergl. dazu § 18 BNatSchG).  

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 

Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 

Zur Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen des Natur- und Landschaftshaushal-

tes sind die in §§ 1 und 2 verankerten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege maßgeblich und bindend. 

Demnach ist zu prüfen, ob das Bauleitplanverfahren einen Eingriff im Sinne des      

§ 14 Abs. 1 BNatSchG erwarten lässt (Prognose des Eingriffs).  

Zudem ist die Gemeinde verpflichtet, alle über die Inanspruchnahme von Natur und 

Landschaft am Ort des Eingriffs hinausgehenden Beeinträchtigungen der Umwelt 

auf ihre Vermeidbarkeit zu prüfen (Vermeidungspflicht).  

Im Weiteren ist durch die Gemeinde zu prüfen, ob die Auswirkungen des Vorhabens 

beispielsweise durch umweltschonende Varianten gemindert werden können (Min-

derungspflicht). In einem nächsten Schritt sind die zu erwartenden nicht vermeid-

baren Eingriffe durch planerische Maßnahmen des Ausgleichs zu kompensieren. 

Unter normativer Wertung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in Verbindung mit § 1 a Abs. 

3 BauGB hat die Gemeinde die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft 

mit den übrigen berührten öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen (Integri-

tätsinteresse). 

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bun-

desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) 

vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66), letzte berücksichtigte Änderung: 

§ 12 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 

228) 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-

reinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz BImSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 17. Mai 

2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 

2017 (BGBl. I S. 2771) 
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Die Vorgaben des BImSchG dienen nach § 1 Absatz 2 der integrierten Vermeidung 

und Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser 

und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft zur Absicherung eines hohen 

Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt.  

Durch Schutz- und Vorsorgemaßnahmen gegen Gefahren sollen erhebliche Nachtei-

le und Belästigungen vermieden werden. 

 

Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-

MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V 1993, S. 42), zuletzt geändert durch 

Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221) 

Außerhalb von Ortsdurchfahrten ist ein 20 m breiter Streifen von baulichen Anlagen 

freizuhalten.  

 

Weitere überörtliche Planungen: 

Raumordnung und Landesplanung 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei 

sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende 

Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Fincken ergeben sich die Ziele, 

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden Rechts-

grundlagen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember 

2008 (BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. 

Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 

(GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 

2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181) 

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklen-

burg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm Meck-

lenburgische Seenplatte (RREP MS) vom 19. August 2010 

Mit Stellungnahme vom 19.10.2020 teilte das Amt für Raumordnung und Landes-

planung Mecklenburgische Seenplatte mit, dass das Vorhaben den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung entspricht. 
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Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Fincken verfügt derzeit noch nicht über einen Flächennutzungsplan 

für das Gemeindegebiet. Demgegenüber erfordert die geordnete städtebauliche 

Entwicklung, dass für das o. g. Vorhaben die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

durch einen vorzeitigen Bebauungsplan geschaffen werden.  

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans dient der Umsetzung 

eines Vorhabens zur Energieerzeugung auf der Basis solarer Strahlungsenergie. Die 

zeitnahe Errichtung und der Betrieb des geplanten Solarparks liegen im besonderen 

Interesse der Kommune.  

Durch eine Verzögerung der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

wäre die zeitnahe Verwirklichung der danach auch im öffentlichen Interesse der 

Gemeinde liegenden Investitionsentscheidung in Frage gestellt.  

Der Gemeinde entstünde durch die Nichtaufstellung des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplans der Nachteil, dass der Vorhabenträger dann die Investition an einem 

anderen Standort außerhalb des Gemeindegebietes realisieren wird. Dieser hat 

deutlich gemacht, dass er auf eine zeitnahe Umsetzung der Planung angewiesen ist. 

Aus gewerbesteuerlicher Sicht ist davonauszugehen, die am Ort anfallenden Gewin-

ne in der Gemeinde Fincken der Gewerbesteuer unterworfen werden.  

Für die Bereitstellung einer Fläche für das sonstige Sondergebiet spricht zudem, 

dass hierfür auch unter übergeordneten Gesichtspunkten ein Bedarf besteht. Eine 

zeitnahe Realisierung des mit dem Bebauungsplan vorgesehenen Vorhabens ist 

nämlich angesichts der Zielstellung des Gesetzes über den Vorrang Erneuerbarer 

Energien (EEG) geboten.  

§ 1 Abs. 2 EEG 2017 legt fest, dass der Anteil Erneuerbarer Energien bis zum Jahre 

2030 mindestens 30 Prozent betragen soll.  

Um das Ziel im Jahre 2030 zu erreichen, ist die zügige Umsetzung von Investitio-

nen erforderlich. Für die Aufstellung des vorzeitigen Bebauungsplans spricht daher 

neben dem Bedarf an Standortflächen für Erneuerbare Energien im Gemeindege-

biet, dass für den geplanten Solarpark ein dringendes öffentliches Interesse strei-

tet. Es sind also erhebliche Nachteile zu befürchten, würde die Gemeinde nicht nach 

Maßgabe von § 8 Abs. 4 BauGB handeln. 

Der Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans stehen ferner auch keine ander-

weitigen Entwicklungsabsichten der Gemeinde Fincken entgegen.  

Die Rechtsprechung verlangt insoweit  

„eine gewisse Einbettung des vorzeitigen Bebauungsplans in die zum Zeitpunkt 

seiner Aufstellung vorhandenen Vorstellungen der Gemeinde von ihrer städtebauli-

chen Entwicklung“ (VGH München, U. v. 15.01.1997 – 26 N 96.2907 – juris, Rn. 

18). 
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Dies ist vorliegend nicht zweifelhaft. Für das Plangebiet und seine Umgebung liegen 

keine konkreten Planungs- und Entwicklungsabsichten der Gemeinde Fincken vor, 

die einer Verwirklichung des auf dem Plangebiet beabsichtigten Vorhabens entge-

genstünden.  

Die grundlegende Absicht der Gemeinde einen Flächennutzungsplan aufzu-

stellen, ist davon unberührt. 
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Weitere fachplanerische Vorgaben: 

Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von 

PV-Freiflächenanlagen, Bundesamt für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-

heit, November 2007 

Der Leitfaden entstand im Rahmen eines Monitoring-Vorhaben um die Wirkungen 

der Vergütungsregelungen des § 11 EEG auf den Komplex der Stromerzeugung aus 

Solarenergie – insbesondere der Photovoltaik-Freiflächen – wissenschaftlich und 

praxisbezogen zu untersuchen. 

Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanla-

gen, Bundesamt für Naturschutz, Bonn 2009 

Die Unterlage schafft einen ersten Überblick über mögliche und tatsächliche Aus-

wirkungen von Freiflächenphotovoltaikanlagen (PV-FFA) auf Naturhaushalt und 

Landschaftsbild. Bei der Erarbeitung der Unterlage standen erfolgte Praxisuntersu-

chungen zu den Umweltwirkungen von PV-FFA im Vordergrund, wobei eine Be-

schränkung auf Arten und Biotope sowie das Landschaftsbild erfolgte. 
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Beschreibung des Vorhabenstandortes einschließlich des Untersu-

chungsraumes  

Der Vorhabenstandort umfasst das Gelände einer ehemaligen Stallanlage nördlich 

der Ortslage Fincken-Ausbau.  

Das Gelände wurde von der LPG(T) Fincken für eine technisierte Tierhaltung bewirt-

schaftet. Auf dem ehemaligen Betriebsgelände befanden sich unter anderem zwei 

Stallgebäude mit je 100 Einstellplätzen für die Bullenmast, ein Melkstand (für die in 

Freilandhaltung gehaltenen Milchkühe auf dem westlich angrenzenden Weideland) 

sowie ein Feuerlöschteich (noch in Nutzung). Die Bewirtschaftung der Anlage zur 

industriellen Tierproduktion erfolgte in den Jahren 1960 bis 1990. Die oberirdische 

Bebauung (Stallgebäude und Melkstand) wurde nach 1990 abgebrochen; im Erd-

reich befindliche Sammelgruben wurden verfüllt.1 

Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich östlich des Planungsraumes in 

ca. 90 m.   

 

Abbildung 1: Blick über den Planungsraum (Blickrichtung Nordwesten) 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Vogelschutzgebiet DE 2640 – 401 

„Feldmark Massow – Wendisch Priborn – Satow“. 

Weitere Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, 

Nationale Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzge-

biet), 27 (Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes 

oder europäische Schutzgebiete sind im gesamten Geltungsbereich nicht vorhan-

den. 

 

 
1 Gutachterliche Standortfeststellung zum Konversionsstatus (Dipl.-Ing. (FH) Ralf Steinke; 20. März 2020) 
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Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens 

sind die unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante die 

Flächeninanspruchnahme betreffend die Schutzgüter Fläche, Boden, Tiere und 

Pflanzen. Die Lärm-, Staub- sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase 

sind bezüglich der Schutzgüter Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölke-

rung, Boden, Pflanzen und Tiere zu beurteilen. Außerdem ist die Wahrnehmbarkeit 

der Anlage bezüglich der Schutzgüter Tiere, Mensch und Landschaftsbild zu beurtei-

len. 

Maßgeblich für die Betrachtungen sind die Realisierung und der Betrieb einer Frei-

flächen-Photovoltaikanlage, die damit verbundenen Wirkungen innerhalb der Bau-

phase sowie der Funktionsverlust der überbaubaren Grundstücksteile innerhalb der 

Betriebsphase. 

Entsprechend wurde zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes für die Bestandsauf-

nahme und Bewertung des Umweltzustandes der Geltungsbereich des Bebauungs-

plans einschließlich eines Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des Untersu-

chungsraumes gewählt.  

 

2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustands und der 

Umweltmerkmale  

Im Rahmen der örtlichen Besichtigung des Vorhabenstandortes wurde festgestellt, 

dass der naturschutzfachliche Wert der Vorhabenfläche gering ist. Das Vorhaben ist 

sowohl maßnahme- als auch schutzgutbezogen darzustellen und zu bewerten. Im 

Falle des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind somit folgende 

Auswirkungen aufgrund der Errichtung und des Betriebes einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage zu berücksichtigen: 

Baubedingte Auswirkungen 

o Lärm- und Schadstoffbelastung, Beunruhigung durch baubedingten Verkehr 

Anlage-, betriebsbedingte Auswirkungen 

o Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

o Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Wasser, Pflanzen und Tiere 

Zusammenfassend wurden vier Konfliktschwerpunkte mit einem erhöhten Untersu-

chungsbedarf festgestellt:  

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Flächenin-

anspruchnahme betreffen die Schutzgüter Fläche, Boden, Tiere und Pflan-

zen. 

2. Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind 

bezüglich der Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen und 

Tiere zu beurteilen.  
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3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezüglich der Schutzgüter Tiere, 

Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen. 

4. Mögliche Auswirkungen auf das Vogelschutzgebiet DE 2640 – 401 „Feld-

mark Massow – Wendisch Priborn – Satow“ 

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwar-

ten. Im Rahmen der weiteren Betrachtung der Umweltauswirkungen werden diese 

Konflikte eine besondere Berücksichtigung finden. 

Im Rahmen der Umweltprüfung ist die Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-

stände erforderlich. Aufgrund der intensiven Vornutzung des Planungsraumes im 

Bereich der geplanten Baufelder erfolgt diese Prüfung als worst-case-Analyse.  

Von einer Kartierung des im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes wurde 

unter Beachtung der stark anthropogenen Vorprägung abgesehen.  

Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Er-

kenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem 

Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhanden-

sein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen.  

Das Vorkommen einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist 

und sich dort geeignete Habitatstrukturen befinden (Worst-Case-Betrachtung). 

 

2.2.1 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung  

Der Vorhabenstandort umfasst das Gelände einer ehemaligen Stallanlage nördlich 

der Ortslage Fincken-Ausbau.  

Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich östlich des Planungsraumes in 

ca. 90 m Entfernung und südlich in einem Abstand von ca. 130 m.   

Während der Bauphase sind befristete Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub und 

Abgase möglich. 
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2.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologischen Vielfalt 

Biotope 

Methodik 

Für die Bestandsaufnahme der Biotoptypen im Untersuchungsraum wurden als 

Datengrundlage die veröffentlichten Geoinformationsdaten des Geoportals Mecklen-

burg-Vorpommern herangezogen.  

Auf dieser Grundlage und mit Hilfe der Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen 

und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern mit Stand 2013 erfolgte 

die Darstellung der Biotop- und Nutzungstypen des Untersuchungsraumes (siehe 

Anlage 1). 

Differenziert nach zusammengefassten Hauptgruppen erfolgt im Weiteren eine 

kurze Beschreibung der im untersuchten Natur- und Landschaftsraum relevanten 

Biotoptypen: 

Ergebnisse 

Der Geltungsbereich ist ausschließlich als Intensivgrünland auf Mineralstandort 

(GIM) einzuschätzen. Westlich angrenzend befinden sich intensiv genutzte Acker-

fläche (ACS). Dieser Biotoptyp wird landwirtschaftlich bearbeitet und ist folglich 

wesentlich als naturfern einzuschätzen.  

Östlich des Baugebiets befindet sich ein Löschteich (SYS). Die Straße „Glasberg“ 

grenzt ebenfalls östlich an den Planungsraum. Darüber hinaus befindet sich ein 

Einzelgehöft mit Heckenstrukturen sowie weitere Grünlandflächen. 

Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes befinden sich keine gesetz-

lich geschützten Biotope gemäß § 30 des BNatSchG i. V. m. §§ 18 und 20 

NatSchAG M-V. 
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Flora 

Auf der Grundlage der charakteristischen Pflanzen- bzw. Gehölzarten sowie der 

Standortbedingungen erfolgt eine Zuordnung der Vegetationseinheiten zu den 

Biotoptypen nach der Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-

Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern. 

Streng geschützte Farn- und Blütenpflanzen in Mecklenburg-Vorpommern sind der 

Sumpf-Engelwurz (Angelica palustris), Kriechender Sellerie (Apium repens), Viertei-

liger Rautenfarn (Botrychium multifidum), Einfacher Rautenfarn (Botrychium simp-

lex), Herzlöffel (Caldesia parnassifolia), Echter Frauenschuh (Cypripedium calceo-

lus), Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoides), Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii), 

Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans), Zwerg-Mummel, Zwerg-Teichrose 

(Nuphar pumila), Karlszepter (Pedicularis  sceptrum-carolinum), Finger-

Küchenschelle (Pulsatilla patens), Frühlings-Küchenschelle (Pulsatilla vernalis), 

Moor-Steinbrech (Saxifraga hirculus), Violette Schwarzwurzel (Scorzonera purpu-

rea) und Vorblattloses Leinblatt (Thesium ebracteatum). 

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann 

aufgrund der Vornutzung des Vorhabenstandortes ausgeschlossen werden.  
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Fauna  

Methodik   

Die Ausstattung des Planungsraumes wurde hinsichtlich der Habitatausstattung und 

Eignung als Lebensraum eingeschätzt (Potenzialabschätzung). Das Vorkommen 

einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich dort 

geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-Betrachtung).  

Das daraus abgeleitete Vorkommen kann jedoch größer sein als der reelle Bestand, 

da nicht alle geeigneten Habitatstrukturen tatsächlich besiedelt sind.  

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbestan-

des konnte demnach unter Beachtung der anthropogenen Vorprägung sowie Be-

rücksichtigung einer am Maßstab der praktischen Vernunft ausgerichteten Untersu-

chungstiefe abgesehen werden.  

Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Er-

kenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem 

Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhanden-

sein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen. Das zu untersuchende Artenspektrum 

erfolgte unter Beachtung der Ausstattung des Planungsraumes in Verbindung mit 

den Ansprüchen einzelner Arten.  

Ergebnisse 

Säugetiere 

Lebensräume von Kleinsäugern, wie der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und 

des Europäischen Feldhamsters (Cricetus cricetus), befinden sich nicht innerhalb 

des Untersuchungsraums. Für Biber (Castor fiber) und Eurasischer Fischotter (Lutra 

lutra) ergibt sich wirkbedingt kein erhöhter Untersuchungsbedarf. Gewässer sind 

durch die vorliegende Planung nicht betroffen. Lebensräume der beiden Arten 

werden von dem geplanten Vorhaben somit nicht berührt.  

Auch für Fledermäuse (Microchiroptera) ergibt sich wirkbedingt kein erhöhter 

Untersuchungsbedarf. Winterquartiere, wie Keller, Höhlen, Gewölbe mit einer hohen 

Luftfeuchtigkeit sowie einer konstant niedrigen Temperatur von 2 bis 5 Grad befin-

den sich nicht innerhalb des Geltungsbereichs. Natürliche Sommerquartiere der 

europäischen Fledermäuse sind enge Ritzen sowie Hohlräume. Dabei bevorzugen 

einige Arten Spalten hinter abplatzender Borke, Baumhöhlen oder Stammrisse. 

Andere Arten siedeln vorrangig in Spalten von Felsen und Höhlen. Teilweise werden 

auch aufgelassene Gebäude besiedelt. Die Tagesquartiere werden von April bis 

August genutzt.  

Da sich im Geltungsbereich keine geeigneten Sommerquartiere wie Gebäude oder 

Altbäume befinden, kann eine Betroffenheit von Fledermäusen ausgeschlossen 

werden. Der Vorhabenstandort kann weiterhin als Jagdhabitat genutzt werden. 
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Reptilien 

In Mecklenburg-Vorpommern sind Zauneidechse (Lacerta agilis), Glatt-/ Schlingnat-

ter (Coronella austriaca) sowie Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) 

streng geschützt.  

Lebensräume der europäischen Sumpfschildkröte befinden sich nicht innerhalb des 

Untersuchungsraumes. Diese Art bevorzugt Gewässer mit gutem Wasserpflanzen-

bestand und schlammigen Grund.  

Auch für die Schlingnatter und Zauneidechse sind keine Vorkommen bekannt. 

Vorzugslebensräume der Glatt-/Schlingnatter (Coronella austriaca) sind gekenn-

zeichnet durch einen Wechsel von vegetationslosen Flächen mit unterschiedlich 

dichter und hoher Vegetation und insgesamt einer gut ausgebildeten Krautschicht. 

Typische Lebensräume sind somit strukturreiche Heiden, Moore, Magerstandorte 

und lichte Wälder. 

Der Geltungsbereich unterliegt teilweise einer Frequentierung mit landwirtschaftli-

chen Fahrzeugen und wird regelmäßig gemäht. Er bietet somit kaum Potential als 

Lebensraum dieser Art. 

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) reguliert ihre Körpertemperatur, wie alle Repti-

lien, über das Aufsuchen unterschiedlich temperierter Orte. Sie sind somit auf 

strukturreiche Habitate, mit Bereichen unterschiedlicher Sonneneinstrahlung, 

Vegetation, Relief sowie Feuchtigkeit etc. angewiesen.  

Sie besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, 

Feldraine, sonnenexponierte Böschungen aller Art (Eisenbahndämme, Wegränder), 

Ruderalfluren, Abgrabungsflächen sowie verschiedenste Aufschlüsse und Brachen.  

Die besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut 

drainiertes Substrat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageflächen, 

spärlich bis mittelstarke Vegetation sowie das Vorhandensein von Kleinstrukturen 

wie Steine, Totholz als Sonnenplätze auf.  

Aufgrund der dichten Vegetation ist der Geltungsbereich nicht als Vorzugslebens-

raum der Zauneidechsen anzusehen. Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine 

potenziellen Winterquartiere vorhanden. Ein Vorkommen dieser Art kann jedoch 

nicht vollkommen ausgeschlossen werden. 

Aus diesem Grund muss eine Betroffenheit näher untersucht werden. 

Amphibien 

Amphibien sind auf feuchte, schattige Lebensräume und Rückzugsmöglichkeiten 

angewiesen. Die Kreuzkröte (Bufo calamita) lebt in Sand- und Kiesgruben, Indust-

riebrachen und Bergbaufolgelandschaften. Die Knoblauchkröte präferiert lockere, 

lose Böden wie z.B. Sandheiden, Magerrasen, Trockenrasen, Spargelböden und 

Binnendünen. Das Vorkommen dieser Arten im Planungsraum ist somit sehr un-

wahrscheinlich. 
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Lebensräume und potenzielle Laichgewässer von Rotbauchunke (Bombina bombi-

na), Kammmolch (Triturus cristatus), Springfrosch (Rana dalmatina), Wechselkröte 

(Bufo viridis), Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana arvalis) 

und des Kleinen Wasserfrosches (Rana lessonae) sind sonnenexponierte Stillgewäs-

ser mit einer offenen Wasserfläche und einem reich strukturierter Gewässerboden.  

Diese Lebensräume sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. Östlich des 

Planungsraumes befindet sich ein Feuerlöschteich. Das nächstgelegene natürliche 

Oberflächengewässer befindet sich nördlich in ca. 100 m Entfernung. Es ist davon 

auszugehen, dass Wanderungen überwiegend zwischen diesen Gewässern erfolgen.  

Eine Betroffenheit von Amphibien kann somit ausgeschlossen werden. 

Sonstige Artengruppen 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen und 

semiaquatischen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Per-

cidae), Meeressäuger, Libellen (Odonata) und Weichtiere (Mollusca) auszu-

schließen.  

Vorkommen streng geschützter Käfer (Coleoptera) sind im Untersuchungsraum 

nicht bekannt. Vorzugslebensräume der Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und 

Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) sind nährstoffarme 

bis – mäßige Stehgewässer. Diese werden durch die Planung nicht berührt.  

Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo) und Hirschkäfer 

(Lucanus cervus) besiedeln alte Höhlenbäume und Wälder. Diese sind innerhalb des 

Geltungsbereiches nicht vorhanden.  

Nachweise des Mentrie´s Laufkäfer (Carabus menetriesi ssp. Pacholei) sind im 

Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich im unteren Peenetal bekannt. Diese Art 

präferiert nährstoffärmere, konstant grundwassergeprägte, schlenken- und torf-

moosreiche Standorte.  

Die Vorzugslebenräume der genannten streng geschützten Käferarten werden durch 

die Planung nicht berührt. Eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorhaben kann 

somit ausgeschlossen werden. 

Schmetterlinge (Lepidoptera) wie der Große Feuerfalter (Lycaena dispar), der 

Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwärmer (Pro-

serpinus proserpina) leben in Mooren, Feuchtwiesen und an Bachläufen. Diese 

Lebensräume sind im Bereich des Planungsraumes nicht vorhanden.  

Negative Wirkungen auf die streng geschützte Gefleckte Schnarrschrecke (Bryode-

mella tuberculata) können ebenfalls ausgeschlossen werden. Diese Art der Ordnung 

Heuschrecken (Orthoptera) ist ein typischer Steppenbewohner, welcher auf 

wärmebegünstigten Offenlandflächen mit spärlicher Vegetation lebt.  
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Ursprünglich waren Vorkommen in den Heidegebieten Norddeutschlands bekannt. 

Mittlerweile gilt sie dort bereits als ausgestorben.  



S e i t e  | 19 

 
  

Bearbeitungsstand: Juli 2022                                          vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 09 
                                                     “Solarpark Fincken“ 

der Gemeinde Fincken 
  

Umweltbericht 

 

Avifauna 

Der Schutz der Avifauna ergibt sich aus den Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie 

2009/147/EG. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG erhalten alle wildlebenden europä-

ischen Vogelarten den Schutzstatus der besonders geschützten Arten.  

Da im Geltungsbereich keine Gewässer vorhanden sind, kann eine Betroffenheit von 

aquatischen oder semiaquatischen Vogelarten wie z. B. Eisvogel (Alcedo atthis), 

Kranich (Grus grus), Rohrdommel (Botaurus stellaris), Tüpfelsumpfhuhn (Porzana 

porzana) ausgeschlossen werden. 

Aufgrund der Habitatausstattung und der vorhandenen Nutzung kann unter Berück-

sichtigung der relevanten Wirkfaktoren der zu bewertende Bestand europäischer 

Brutvogelarten auf störungsunempfindliche Brutvögel der Offenlandbereiche sowie 

Brutvogelarten der Gehölze beschränkt werden. 

Das Vorkommen von Offenlandbrütern, wie beispielsweise Grauammer (Emberizia 

calandra), Heidelerche (Lullula arborea), Feldlerche (Alauda arvensis), Braunkehl-

chen (Saxicola rubetra), Blaukehlchen (Luscinia svecica) und Wachtelkönig (Crex 

crex) ist im Bereich des geplanten Baufeldes aufgrund der regelmäßigen Mahd und 

Befahrung der Fläche als unwahrscheinlich anzusehen, kann jedoch nicht vollkom-

men ausgeschlossen werden.   

Gehölze befinden sich nicht innerhalb des geplanten sonstigen Sondergebietes. 

Nordöstlich des Planungsraumes sind jedoch geeignete Habitate vorhanden. 

Potenziell vorkommende Gehölzbrüter sind Buchfink (Fringilla coelebs), Hecken-

braunelle (Prunella modularis), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Zaunkönig (Tro-

glodytes troglodytes), Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba palum-

bus) und Amsel (Turdus merula). Eine Brutaktivität dieser Arten in den angrenzen-

den Gehölzen kann angenommen werden.  

Für diese Brutvogelarten erlischt der Schutz der Brutstätte nach Beendigung der 

Brut. Planungsrelevant sind also ausschließlich variable Niststätten. 

Weitere Artengruppen, die aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes im 

Untersuchungsraum nicht vorkommen können, sind nicht weiter zu beachten. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergibt sich demnach für o.g. Boden- und 

Gehölzbrüter sowie Reptilien.  
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2.2.3 Schutzgut Fläche  

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-

gangen werden. Land- und forstwirtschaftlich genutzte Böden sollen nur im not-

wendigen Umfang umgenutzt werden. Bodenversiegelungen sollen auf ein unbe-

dingt notwendiges Maß begrenzt werden.  

Der Vorhabenstandort umfasst das Gelände einer ehemaligen Stallanlage nördlich 

der Ortslage Fincken-Ausbau.  

Das Gelände wurde von der LPG(T) Fincken für eine technisierte Tierhaltung bewirt-

schaftet. Auf dem ehemaligen Betriebsgelände befanden sich unter anderem zwei 

Stallgebäude mit je 100 Einstellplätzen für die Bullenmast, ein Melkstand (für die in 

Freilandhaltung gehaltenen Milchkühe auf dem westlich angrenzenden Weideland) 

sowie ein Feuerlöschteich (noch in Nutzung). Die Bewirtschaftung der Anlage zur 

industriellen Tierproduktion erfolgte in den Jahren 1960 bis 1990. Die oberirdische 

Bebauung (Stallgebäude und Melkstand) wurde nach 1990 abgebrochen; im Erd-

reich befindliche Sammelgruben wurden verfüllt.2 

 

 

2.2.4 Schutzgut Boden  

Die Bewertung des Bodens erfolgt anhand der Bodenfunktionen als Lebensgrund-

lage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als 

Nährstoff- und Wasserspeicher, als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für 

stoffliche Einwirkungen insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers und als 

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum 

Als Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna sind solche zu 

nennen, die das Vorkommen spezieller Arten ermöglichen. Innerhalb des Geltungs-

bereiches sind keine Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und 

Fauna vorhanden. 

Böden mit hoher Bedeutung als Regler für den Stoff- und Wasserhaushalt 

Aufgrund der derzeitigen und vorangegangenen Nutzung ist davon auszugehen, 

dass die wesentlichen Bodenfunktionen innerhalb des Geltungsbereiches durch-

schnittlich vorhanden sind. Insofern hat der Boden in diesem Bereich für den Stoff- 

und Wasserhaushalt keine hervorgehobene Bedeutung. 

Böden mit hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte  

Im Bereich des Plangebietes sind keine Bodendenkmale bekannt.  

 

 

 
2 Gutachterliche Standortfeststellung zum Konversionsstatus (Dipl.-Ing. (FH) Ralf Steinke; 20. März 2020) 
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Weitere Untersuchungen 

Für den Standort erfolgte im Jahr 2020 eine gutachterliche Standortfeststellung 

zum Konversionsstatus. Das Gelände wurde von der LPG(T) Fincken für eine 

technisierte Tierhaltung bewirtschaftet. Auf dem ehemaligen Betriebsgelände 

befanden sich unter anderem zwei Stallgebäude mit je 100 Einstellplätzen für die 

Bullenmast, ein Melkstand (für die in Freilandhaltung gehaltenen Milchkühe auf dem 

westlich angrenzenden Weideland) sowie ein Feuerlöschteich (noch in Nutzung). Die 

Bewirtschaftung der Anlage zur industriellen Tierproduktion erfolgte in den Jahren 

1960 bis 1990. Die oberirdische Bebauung (Stallgebäude und Melkstand) wurde 

nach 1990 abgebrochen; im Erdreich befindliche Sammelgruben wurden verfüllt. 

(siehe Anhang) 
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2.2.5 Schutzgut Wasser  

Innerhalb des Planungsraums befinden sich keine natürlichen Oberflächengewässer 

oder verrohrte Gewässer II. Ordnung.  

Nordöstlich des geplanten Baufeldes befindet sich ein Feuerlöschteich. Der Abstand 

zu der geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage beträgt 5 m. 

Es sind keine nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete, 

Überschwemmungsgebiete sowie überflutungsgefährdete Flächen vorhanden oder 

betroffen. Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb der Trinkwasserschutzzo-

nen. 

Der Grundwasserflurabstand beträgt >2-5 m. Die Grundwasserhöhengleichen 

betragen 70 m.  

 

Zeitlich begrenzte Grundwasserabsenkungen sind für das Vorhaben nicht erforder-

lich. Das Niederschlagswasser kann weiterhin auf der Vorhabenfläche versickern. 

Entsprechend dem Sorgfaltsgebot des § 5 WHG ist bei allen Vorhaben und Maß-

nahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer (Grundwasser) verbunden sein 

können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um Beein-

trächtigungen sicher auszuschließen. 

Abbildung 2: Grundwasserflurabstand (Quelle: gaia-mv.de) 
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Insbesondere ist zu gewährleisten, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den 

Untergrund eindringen können, die zu einer Beeinträchtigung des Oberflächenge-

wässers/Grundwassers führen könnten. 

Hinweis: 

Es wird auf den § 40 AwSV verwiesen. Da beim Betrieb der Trafostation der Solar-

anlage wassergefährdende Stoffe zum Einsatz kommen, ist durch den Antragsteller 

eine entsprechende Anzeigepflicht zu prüfen. Anzeigevordrucke sind auf der Inter-

netseite des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte erhältlich. 
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2.2.6 Schutzgut Landschaft 

Der Untersuchungsraum befindet sich im Außenbereich nördlich der Ortslage 

Fincken-Ausbau. Es handelt sich um ein ehemaliges Betriebsgelände, welches als 

technisierte Tierhaltungsanlage von 1960 bis 1990 bewirtschaftet wurde. Östlich 

des Planungsraumes verläuft die Straße „Glasberg“ sowie eine 0,4-kV-Freileitungen 

der E.DIS Netz GmbH. Angrenzend an die geplante PV-Anlage befindet sich ein 

Feuerlöschteich. 

Bewertet man den Zustand der untersuchten Landschaft mittels der Erlebnisfakto-

ren Vielfalt, Eigenart und Schönheit, so trägt der Geltungsbereich durch die anthro-

pogene Prägung eine geringe Bedeutung für den Natur- und Landschaftsraum.  

Die Eigenart bezeichnet die historisch gewachsene Charakteristik und Unverwech-

selbarkeit einer Landschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei kann die Eigen-

art sowohl natürlich als auch menschlich geprägt sein.  

Als Teil der Kulturlandschaft mit den für den Bereich des Vorhabenstandortes 

typischen Landnutzungsformen ist der Vorhabenstandort in seiner Eigenart typisch 

für intensiv landwirtschaftlich genutzte Standorte. 

Der Begriff der Vielfalt geht mit der Eignung der Landschaft zur Erholung einher. 

Eine abwechslungsreiche Landschaft wird häufig als angenehm angesehen. Die 

Vegetations-, Nutzungs-, Relief-, Gewässer- sowie Farben- und Formenvielfalt 

spielen bei der Bewertung eine entscheidende Rolle. Diese Kriterien sind für den 

Geltungsbereich selbst auf Grund der Vorprägung und die fehlenden Strukturen als 

unterentwickelt anzusehen. 

Zieht man die nähere Umgebung in den Betrachtungsraum mit ein, handelt es sich 

auf den umliegenden Flächen überwiegend um Monokulturen mit einer geringen 

Vielfalt. Nordöstlich befinden sich Gehölzflächen.  

Die bisherigen Nutzungen innerhalb des geplanten Sondergebietes und bestehende 

anthropogene Vorbelastungen vermindern die Erlebbarkeit und Wahrnehmung der 

Landschaft als Natur- und Lebensraum. Entsprechend passt sich der Planungsraum 

unter dem Aspekt der Schönheit schlechter in das Landschaftsbild ein als natürliche 

Landschaftselemente. 

Durch die bestehende Vorprägung hat der Planungsraum eine geringe Bedeutung 

für die Erholungsnutzung. 
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2.2.7 Schutzgut Klima und Luft  

Die Region Mecklenburgische Seenplatte liegt im Übergangsbereich des subatlanti-

schen zum kontinental geprägten Klima.  

Gemäß des Gutachterlichen Rahmenplans Mecklenburgische Seenplatte liegt der 

Vorhabenstandort innerhalb der niederschlagsnormalen Zone. Die Niederschlags-

mengen liegen etwa bei 569 mm. 

 

Abbildung 3: Ausschnitt Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan MSE (Planungsraum rot markiert) 



S e i t e  | 26 

 
  

Bearbeitungsstand: Juli 2022                                          vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 09 
                                                     “Solarpark Fincken“ 

der Gemeinde Fincken 
  

Umweltbericht 

 

2.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens keine Boden- 

und Baudenkmale bekannt. 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 

werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V vom 6. Januar 1998 (GVOBI. M-V, Teil I, S.12 

ff.) die Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle 

bis zum Eintreffen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter 

in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, 

der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert 

des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der 

Anzeige.  

 

2.2.9 Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung  

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Vogelschutzgebiet DE 2640 – 401 

„Feldmark Massow – Wendisch Priborn – Satow“. Aus diesem Grund ist eine FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung durchzuführen.  Innerhalb der Untersuchung ist zu 

prüfen, ob mit der Umsetzung der Planung die Möglichkeit einer erheblichen Beein-

trächtigung auf das EU-Vogelschutzgebiet „Feldmark Massow – Wendisch Priborn“ 

besteht. 

Weitere Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, 

Nationale Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzge-

biet), 27 (Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes 

oder europäische Schutzgebiete sind im gesamten Geltungsbereich nicht vorhan-

den. 

 



S e i t e  | 27 

 
  

Bearbeitungsstand: Juli 2022                                          vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 09 
                                                     “Solarpark Fincken“ 

der Gemeinde Fincken 
  

Umweltbericht 

 

2.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustands 

2.3.1 Entwicklungsprognosen bei der Durchführung der Planung 

2.3.1.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

sowie die Bevölkerung  

Für den Geltungsbereich des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

sind keine wesentlichen Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch 

nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Über-

schreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

Blendwirkungen 

Ungewollte Reflexionen können den Wirkungsgrad von Photovoltaik-Modulen min-

dern. Das Sonnenlicht fällt in unterschiedlichem Winkel auf die Oberfläche des 

Solarmoduls. Ein Teil von dieser Strahlung wird durch die Oberfläche nicht absor-

biert, sondern reflektiert. Das kann sowohl an der Abdeckung des Solarmoduls wie 

auch im Innern des Solarmoduls erfolgen. Die Reflexionsverluste in Photovoltaik 

Modulen können bis zu zehn Prozent ausmachen, womit der mögliche Ertrag also 

erheblich gemindert wird. Die Höhe der Reflexionsverluste hängt von der Oberflä-

chenstruktur ab. 

Da es bei allen Solarzellen zu diesen Reflexionsverlusten kommt, wird in jede 

Solarzelle eine Antireflexionsschicht eingebaut, um die Verluste möglichst klein zu 

halten. Diese Antireflexionsschichten werden auf die Wafer aufgebracht. Dabei 

werden die Reflexionsverluste beim Wafer allein von 40 % auf rund 5 % vermin-

dert. 

Die Reflexionsverluste von Solarmodulen können weiter vermindert werden, indem 

auch das Abdeckglas mit entsprechenden reflexionsmindernden Schichten bedampft 

wird.  

Werden antireflexbeschichtete Gläser genutzt, können die Verluste um weitere 3 

Prozent vermindert werden. Mit der Nanotechnologie haben sich hier große Mög-

lichkeiten ergeben, die Antireflexschicht des Solarglases sehr exakt zu texturieren, 

sodass immer weniger Verluste entstehen. 

Alle Antireflexschichten können dennoch die Reflexionsverluste nicht auf Null ver-

mindern.  

Deshalb wird zusätzlich die Oberfläche der Solarzellen texturiert. Durch die Textu-

rierung erhält die Solarzelle eine andere Oberflächenstruktur, die es ermöglicht, 

dass mehr Photonen genutzt werden können.  

Die Kombination von diesen Methoden können die Reflexionsverluste auf unter 1 

Prozent senken (Quelle: https://www.photovoltaik.org/wissen/reflexionsverluste).“ 

https://www.photovoltaik.org/wissen/reflexionsverluste)
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Auch vorliegend werden durch den Investor Module zur Anwendung kommen, die 

durch ihre Antireflexbeschichtung sowie ihre texturierte Oberfläche Reflexionsver-

luste von weniger als 1 % aufweisen.  

Blendwirkungen auf die Straßenverkehrsteilnehmer im Bereich angrenzender 

öffentlicher Verkehrswege und Wohnnutzungen können damit weitestgehend aus-

geschlossen werden. Blendschutzmaßnahmen sind damit auch im unmittelbaren 

Nahbereich von Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht erforderlich.  

Betriebliche Lärmemissionen 

Im Nahbereich der Anlage können, z. B. durch Wechselrichter und Kühleinrichtun-

gen betriebsbedingte Lärmemissionen entstehen. Um ausreichenden Schallschutz 

zu gewährleisten, werden solche lärmrelevanten Anlagen mit einem ausreichend 

großen Mindestabstand zur nächstgelegenen Wohnbebauung errichtet. 

Auch für schallempfindliche Säugetierarten, wie Fledermäuse, können Lärmimmissi-

onen relevant sein. Ein Wechselrichter ist ein wichtiger Bestandteil einer Photovol-

taikanlage. Die Solarmodule produzieren Gleichstrom, den der Wechselrichter vor 

der Einspeisung ins öffentliche Stromnetz sowie vor der Verwendung im hausinter-

nen Netz zu Wechselstrom umwandelt. Innerhalb der Hauptaktivitätszeiträume von 

Fledermäusen (Dämmerung und Nachts) werden die Solarmodule keinen Strom 

produzieren. Störungen der Fledermäuse durch Ultraschallimmissionen sind also 

weitestgehend durch den eingeschränkten Betriebszeitraum der Wechselrichter 

auszuschließen. 

Durch windbedingte Anströmgeräusche an den Modulen oder Konstruktionsteilen 

können weitere Schallemissionen entstehen. Diese dürften aber durch die bei 

starkem Wind vorherrschende Geräuschkulisse überlagert werden, so dass Schal-

lemissionen von Photovoltaikanlagen von nachrangiger Bedeutung sind.3  

Während der Bauphase ist sicherzustellen, dass die Allgemeinen Verwaltungsvor-

schrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen – (AVV Baulärm vom 

19.08.1970) festgesetzten Immissionsrichtwerte für die betroffenen Gebiete wäh-

rend der Tagzeit und vor allem während der Nachtzeit eingehalten werden. Dabei 

gilt als Nachtzeit die Zeit von 20:00 bis 07:00 Uhr. 

Betriebliche sonstige Immissionen 

Eine Beleuchtung des Anlagengeländes ist nicht vorgesehen. 

 
3 Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen, BfN 2009 
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2.3.1.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologi-

sche Vielfalt 

Im § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Eingriffe in Natur und 

Landschaft definiert als „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen 

oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 

Grundwasserspiegels, die die  Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ 

Innerhalb dieser Unterlage ist zu prüfen, welche Auswirkungen das Vorhaben auf 

Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt des Untersuchungsraumes haben 

können.  

Der Geltungsbereich umfasst eine Konversionsfläche. Die betroffene Eingriffsfläche 

selbst kann auf Grund der o. g. Vorbelastungen kaum als hochwertiger Lebensraum 

dienen.  

Mit der Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes für Photovoltaik-

Freiflächenanlagen ist ein Totalverlust als Lebensraum nicht zu befürchten. Auf-

grund der bodenschonenden Gründungsvariante mittels Rammfundamenten, bleibe 

die wesentlichen Funktionen des Bodens erhalten. Mit der Errichtung der Modulti-

sche ist der Funktionsverlust der unmittelbar überbauten Grundstücksteile zu 

berücksichtigen und auszugleichen.  

Beeinträchtigungen von höheren Arten und Lebensgemeinschaften durch Versiege-

lung und Flächeninanspruchnahme sind deshalb auszuschließen.  

Dennoch können die Flächen als potenzielles Bruthabitat für Vogelarten mit variab-

len Niststätten nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  

Mit dem geplanten Baubeginn außerhalb der Brutperiode und der engen Abfolge der 

Ereignisse kommt es zu einer kontinuierlichen Beunruhigung im Bereich der Vorha-

benfläche.  

Das Vorhabenkonzept beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung und Minimie-

rung von Wirkungen auf Lebensräume und Arten mit einer besonderen Bedeutung 

für den Arten- und Biotopschutz. Folgende Maßnahmen wurden in das gemeindliche 

Planungskonzept integriert: 

• Nicht bebaute Flächen sind durch Selbstbegrünung als naturnahe Wiese zu 

entwickeln. Die Mahd dieser Flächen ist unter Berücksichtigung avifaunisti-

scher Anforderungen und den speziellen Anforderungen von Offenlandbrütern 

nicht vor dem 15. Juli eines Jahres zulässig. Das Mähgut sollte zur Aushage-

rung entfernt. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzuläs-

sig. 

• Mindesthöhe 15 cm über Grund für Einzäunung (Durchschlupf für Kleinsäu-

ger)  
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• Bauzeitenregelung zum Schutz europäischer Vogelarten, Bauphase außerhalb 

der Brutperiode, d.h. im Zeitraum Ende September bis Ende Februar 

• Bauzeit außerhalb des Aktivitätzeitraumes von Reptilien, d.h. die Errichtung 

hat im Zeitraum von Mitte September bis Ende März zu erfolgen oder Aufstel-

len eines Folienschutzzaunes um das Baufeld, um ein Einwandern der Tiere 

wirkungsvoll zu verhindern 
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Auswirkungen während der Bauphase 

Unter Punkt 2.2.2 dieser Unterlage wurde dargestellt, dass die zu überbauenden 

Grundstücksteile von sehr geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz 

sind. Die angrenzenden hochwertigen Biotope werden nicht beansprucht. 

Im Rahmen unterschiedlicher Diskussionen zur Vermeidung und Minimierung von 

Wirkungen auf Lebensräume und Arten mit einer besonderen Bedeutung für den 

Arten- und Biotopschutz wurden folgende Maßnahmen in das gemeindliche Pla-

nungskonzept integriert: 

• Bauzeit außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der Fläche 

unmittelbar vor Baubeginn 

• Bauzeit außerhalb des Aktivitätzeitraumes der Reptilien oder Aufstel-

len eines Reptilienschutzzaunes um das Baufeld 

Beeinträchtigungen von höheren Arten und Lebensgemeinschaften durch Versiege-

lung und Flächeninanspruchnahme sind deshalb auszuschließen. Die geplanten 

Einfriedungen der Vorhabenfläche sind mit ausreichend großen Öffnungen verse-

hen, um eine Barrierewirkung zu unterbinden. 

Für Nahrung suchende, überfliegende und rastende Vogelarten lässt sich im Zu-

sammenhang mit dem o.g. Vorhaben kein erhöhtes Gefährdungspotenzial ableiten. 

Der Geltungsbereich hat durch die keine hervorgehobene Bedeutung als Rast- und 

Nahrungshabitat. Die angrenzenden Flächen können ausweichend während der 

Bauphase genutzt werden.  

Eine Beunruhigung der Fauna während der Bauphase ist nicht gänzlich auszuschlie-

ßen. Besonders betroffen sind hier Boden- und Gehölzbrüter. Negative Auswirkun-

gen lassen sich somit nur während der Errichtungsphase quantifizieren.  

Die temporären Unruhe- und Lärmeinflüsse sind vergleichbar mit der Bewirtschaf-

tung der in Rede stehenden und angrenzenden Flächen. Eine Nachhaltigkeit ist also 

nicht gegeben. 

Um den Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 zu vermeiden sollte der 

Beginn der geplanten Baumaßnahmen außerhalb der Brutperiode erfolgen. Sollte 

dies nicht möglich sein, hat unmittelbar vor Baubeginn eine Kartierung zu erfolgen.  

Somit lassen sich erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen von Boden- und 

Gehölzbrütern in der Bauphase bei ordnungsgemäßer Errichtung der geplanten 

baulichen Anlagen unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen 

nicht ableiten. 
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Auswirkungen in der Betriebsphase 

Nach Abschluss der Bauarbeiten können sich die Flächen sukzessiv als artenreiche 

Gras- und Staudenflur entwickeln.  

Kleinsäuger 

Die Einfriedung der Anlage wird so gestaltet, dass sie für Klein- und Mittelsäuger 

keine Barrierewirkung besteht.  

Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Öff-

nungen von mindestens 10 x 20 cm Größe in Bodennähe und im Höchstabstand von 

15 m gewährleistet. Beeinträchtigungen für Kleinsäuger (wie Fuchs, Hase und 

Dachs) werden dadurch vermieden. 

Avifauna 

Bisher erfolgte Untersuchungen und Studien an Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

zeigen, dass zahlreiche Vogelarten die Zwischenräume und Randbereiche von 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen als Jagd-, Nahrungs- und Brutgebiet nutzen kön-

nen. Vor allem Singvögel aus benachbarten Gehölzbiotopen nutzen die Anlagenflä-

chen zur Nahrungsaufnahme. Im Winter gehören dazu auch die schneefreien Berei-

che unter den Modulen. Von Singvögeln werden die Solarmodule bevorzugt als 

Ansitz- oder Singwarte genutzt. 

Studien zeigen auch, dass die Gefahr der Wahrnehmung von Solarmodulen als 

Wasserfläche nicht besteht.  

Als vorwiegend optisch orientierte Tiere mit gutem Sichtvermögen werden die für 

einen Menschen aus der Entfernung wie eine einheitlich erscheinende Wasserfläche 

wirkende Ansicht schon aus größerer Entfernung in einzelne Modulbestandteile 

aufgelöst.  

Im Ergebnis konnte nachgewiesen werden, dass insbesondere rastende und Nah-

rung suchende Vögel Freiflächen-Photovoltaikanlagen meiden und auf benachbarte 

Flächen ausweichen. Aufgrund der geringen Flächengröße ist nicht von einer erheb-

lichen Beeinträchtigung von rastenden und nahrungssuchenden Vogelarten auszu-

gehen. 

Flugrichtungsänderung, die als Irritation- und Attraktionswirkung interpretiert 

werden könnten, konnten ebenfalls nicht nachgewiesen werden.4  

Widerspiegelungen von Habitatelementen, die Vögel zum horizontalen Anflug 

motivieren sind durch die Ausrichtung der Module zur Sonne kaum möglich. Ein 

erhöhtes Mortalitätsrisiko für Vögel ist somit auszuschließen.   

 

 
4 Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen des Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007 
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Kollisionsereignisse durch einzelnstehend hochragende Solarmodule sind ebenso 

auszuschließen, wie die Kollision wegen des Versuchs des „Durchfliegens“ aufgrund 

des Neigungswinkels der Module und der fehlenden Transparenz sicher auszuschlie-

ßen.5     

Blendwirkungen reduzieren sich aufgrund der modernsten technischen Ausstattung 

der Module. Die Umgebungshelligkeit wird lediglich um 3% überschritten. Lichtblit-

ze wie bei schnell bewegten Strukturen sind durch die nahezu unbewegten Module 

nicht zu erwarten. Aufgrund der Sonnenbewegung sind zudem für stationäre Be-

obachter (brütender Vogel) nur sehr kurze „Blendsituationen“ denkbar.  

Es liegen derzeit keine belastbaren Hinweise auf erhebliche Beeinträchtigungen von 

Tieren durch kurze Lichtreflexe vor. Diesen treten zumal auch in der Natur (Gewäs-

seroberflächen) regelmäßig auf. Damit sind Auswirkungen auf die Avifauna durch 

Lichtreflexe und Blendwirkungen nicht zu erwarten.6  

Anlagen- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Lärm sind bei dem derzei-

tigen Stand der Technik von Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht zu erwarten.  

Das artenschutzrechtliche Tötungsverbot ist angesichts der vorliegenden europäi-

schen Rechtsprechung für das o. g. Vorhaben grundsätzlich nicht relevant.  

Für das oben beschriebene Plangebiet sind zudem keine Wirkungen auf bekannte 

Empfindlichkeiten der erfassten Arten erkennbar, die die gesetzlich geregelten 

Verbotstatbestände des erheblichen Störens wildlebender Tiere oder die Zerstörung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfüllen. 

 

 
5 Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen, BfN-Skripten 247, Bundesamt für Naturschutz, 2009 
6 Urteil des Landgerichts Frankfurt/ Main vom 18.07.2007 (AZ: „/12 0 322/06) 
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2.3.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

Der Vorhabenstandort umfasst das Gelände einer ehemaligen Stallanlage nördlich 

der Ortslage Fincken-Ausbau. Die Module werden auf Rammfundamenten aufge-

ständert, sodass eine nachhaltige Versiegelung des Bodens nicht notwendig wird.  

Das vorliegende Plangebiet ist gerade aufgrund der bereits bestehenden Vorbelas-

tung sowie der günstigen Topografie gut für die umwelt- und ressourcenschonende 

Art der dezentralen Stromerzeugung geeignet. 

Hochwertige unbeeinträchtigte Flächen werden mit dem Vorhaben nicht in Anspruch 

genommen. Ebenso sind vorliegend keine zur Pflanzenproduktion oder forstwirt-

schaftlich genutzte Flächen betroffen. Es sind keine erheblichen negativen Auswir-

kungen auf das Schutzgut Fläche erkennbar.  

2.3.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Wie im Gutachten zum Konversionsstatus aufgezeigt, prägen „die Folgen der 

Vornutzung […] das Gebiet maßgeblich. Die infolge der Vornutzung entstandenen 

schwerwiegenden Beeinträchtigungen des ökologischen Wertes wirken auf der 

Fläche fort.“7 

Aus diesem Grund handelt es sich im Planungsraum überwiegend um Böden mit 

unterentwickelter Funktionsausprägung ohne besondere Bedeutung als Lebensraum 

für geschützte Pflanzen und Tiere. Diese Böden haben als Naturkörper und Lebens-

grundlage für Menschen und Tiere insbesondere in ihren Funktionen als Lebens-

raum für Bodenorganismen, als Standort für die natürliche Vegetation und Standort 

für Kulturpflanzen, als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, als Filter und Puffer für 

Schadstoffe sowie als landschaftsgeschichtliche Urkunde eine untergeordnete 

Bedeutung. 

Die bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind laut §§ 7 und 15 KrWG einer nach-

weislich geordneten und gemeinwohlverträglichen Verwertung bzw. Beseitigung 

zuzuführen. Bauschutt und andere Abfälle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit 

sach- und umweltgerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen 

(zugelassene Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.). 

Wie in den Planunterlagen zu o. g. Bebauungsplan dargestellt, befand sich auf der 

zur Bebauung vorgesehenen Fläche eine ehemalige Tierproduktionsanlage. 

Es ist zu berücksichtigen, dass ehemalige Stallanlagen, sowie Betriebs- und Tank-

anlagen, in denen mit wasser- und/ oder bodengefährdenden Stoffen umgegangen 

wurde, als Verdachtsflächen zu betrachten sind, die mit schädlichen Bodenverun-

reinigungen belastet sein können, die auf der Grundlage abfallrechtlicher Bestim-

mungen beseitigt werden müssen. 

 
7 Gutachterliche Standortfeststellung zum Konversionsstatus (Dipl.-Ing. (FH) Ralf Steinke; 20. März 2020) 
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Falls daher bei Erdaufschlüssen Anzeichen von schädlichen Bodenveränderungen 

(z.B. abartiger, muffiger Geruch, anormale Färbung des Bodenmaterials, Austritt 

verunreinigter Flüssigkeiten, Reste alter Ablagerungen) auftreten, ist die untere 

Bodenschutzbehörde im Umweltamt des Landkreises umgehend zu informieren. 

Durch den Einsatz der bautechnischen Geräte sowie durch den Fahrzeugverkehr 

besteht die potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, 

Schmieröle), insbesondere in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser 

ansammeln kann.  

Vor Beginn der Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren technisch einwandfrei-

en Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. Mangel-

hafte Fahrzeuge und Geräte sind von der Baustelle zu entfernen.  

Gleichzeitig werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese potenzielle 

Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und umsichtigen 

Bauausführung belehrt. Lagerplätze sind in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 

halten, der ein Freisetzen von Schadstoffen unterbindet. 

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur 

Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungs-

gemäß zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden auszutauschen.  

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässer 

durch Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu be-

sorgen sind. Bei auftretenden Havarien mit wassergefährdenden Stoffen ist der 

Schaden sofort zu beseitigen.  

Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenma-

terial auf dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 

Bundes-Bodenschutzgesetz Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher 

Bodenveränderungen zu treffen, die standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei 

zu berücksichtigen. 

Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) sind zu beachten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 

(Verwertung von Bodenmaterial 5/1998) wird besonders hingewiesen. 

Gemäß § 12 Absatz 2 BBodSchV ist zur Herstellung einer durchwurzelbaren Boden-

schicht im Rahmen der Wiedernutzbarmachung das Auf- und Einbringen von Mate-

rialien zulässig, wenn die Besorgnis des Entstehens einer schädlichen Bodenverun-

reinigung nicht hervorgerufen wird und mindestens eine Bodenfunktion (gemäß § 2 

Abs.2 Nr.1 und 3 Buchstabe b und c BBodSchG) wiederhergestellt wird. 
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2.3.1.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Das Bauvorhaben befindet sich nach Erkenntnissen des Umweltamtes in einem 

Gebiet mit vermutlich artesischem Austritt von Grundwasser. Das Grundwasser 

liegt in diesem Fall stellenweise dicht unter der Erdoberfläche. Hier gilt Folgendes: 

Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittel-

bar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswir-

ken können, sind der unteren Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische 

Seenplatte einen Monat vor Beginn der Arbeiten formlos anzuzeigen. Das Bauvor-

haben darf Dritte nicht beeinträchtigen. Werden bei diesen Arbeiten Stoffe in das 

Grundwasser eingebracht, ist abweichend von § 8 Absatz 1 in Verbindung mit § 9 

Absatz 1 Nummer 4 WHG anstelle der Anzeige eine Erlaubnis nur erforderlich, wenn 

sich das Einbringen nachteilig auf die Grundwasserbeschaffenheit auswirken kann. 

Die untere Wasserbehörde kann für bestimmte Gebiete die Tiefe nach Satz 1 näher 

bestimmen. 

Sollten Grundwasserabsenkungen erforderlich sein, ist hierfür 2 Monate vor Beginn 

der Maßnahme bei der unteren Wasserbehörde eine wasserrechtliche Erlaubnis zu 

beantragen. 

Wird unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen (Grundwasserflurabstand 2-5 m), ist 

dies der unteren Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 

unverzüglich anzuzeigen. 

Gewässer erster Ordnung gemäß § 48 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) und wasserwirtschaftliche Anlagen werden durch 

das Vorhaben nicht berührt. Ebenso tangiert das Vorhaben keine Trinkwasser-

schutzzonen.  

Allerdings besteht durch den zu erwartenden Fahrzeugverkehr während der Bau-

phase die potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, 

Schmieröle) insbesondere in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser an-

sammeln kann.  

Vor Beginn von erforderlichen Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren tech-

nisch einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu 

beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind von der Baustelle zu entfernen. 

Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese 

potenzielle Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und 

umsichtigen Bauausführung belehrt. 

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur 

Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungs-

gemäß zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden auszutauschen. Die untere 

Wasserbehörde des Landkreises ist unverzüglich über die Havarie und die eingelei-

teten Maßnahmen zu informieren.  
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Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen 

zu kontrollieren und durchzusetzen. Die Trafostation wird mit einer flüssigkeitsun-

durchlässigen Auffangwanne errichtet.  

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässer 

durch Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu be-

sorgen sind. Bei auftretenden Havarien mit wassergefährdenden Stoffen ist der 

Schaden sofort zu beseitigen. Die untere Wasserbehörde des Landkreises Ludwigs-

lust-Parchim (uWb) ist unverzüglich über die Havarie und die eingeleiteten Maß-

nahmen zu informieren.  

Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser durch 

das bau-, anlage- und betriebsbedingte Gefährdungspotenzial des Schadstoffein-

trags in Boden-, Grund und Oberflächenwasser ist bei ordnungsgemäßer Bauaus-

führung nicht zu erwarten. 

Befestigte Flächen sind soweit möglich in versickerungsfähiger Bauweise auszufüh-

ren. Oberflächlich anfallendes Niederschlagswasser u.a. Abwasser darf ungereinigt/ 

verschmutzt nicht in Gewässer eingeleitet oder abgeschwemmt werden. 

Das Niederschlagswasser wird trotz punktueller Versiegelungen und der Überdach-

ung mit Solarmodulen überwiegend vollständig und ungehindert im Boden versi-

ckern. Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung erfolgt nicht.    
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2.3.1.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft  

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen der Luft sind mit der Errichtung der 

Freiflächen-Photovoltaikanlage nicht zu erwarten. Gegenteilig wird mit Umsetzung 

der Planung den Vorgaben des allgemeinen Klimaschutzes gemäß § 1a Abs. 5 

BauGB entsprochen. Somit trägt dieses Vorhaben zu einer Reduzierung der Treib-

hausgase bei.   

Während der Bauzeit ist- aufgrund des notwendigen Einsatzes von LKWs und 

anderen Baumaschinen - mit einer erhöhten Luftschadstoffbelastung im an das 

Baugebiet und die Baustellenzufahrten angrenzenden Bereich zu rechnen. Diese 

Beeinträchtigung wirkt jedoch nur temporär und wird somit als nicht erhebliche 

Beeinträchtigung eingestuft. Nach Abschluss der Beräumung der Fläche finden 

keine Transporte zur bzw. von der Vorhabenfläche mehr statt.  

 

2.3.1.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Durch die Baustelleneinrichtungen selbst sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 

zu erwarten, da diese nur vorübergehend wirken und nach Fertigstellung des 

geplanten Vorhabens zurückgebaut werden. 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind landschaftsfremde Objekte. Auf Grund ihrer 

Größe, ihrer Uniformität, der Gestaltung und der Materialverwendung führen sie zu 

einer Veränderung des Landschaftsbildes.  

Es ist eine Sichtbarkeit von Anlagenbestandteilen überwiegend zur offenen Land-

schaft hauptsächlich mit zunehmender Entfernung bzw. in der unmittelbaren Nähe 

zur Anlage zu erwarten. 

Als Ausgleichsmaßnahme ist die Anpflanzung einer Feldhecke im Norden, Osten und 

Westen um das Baufeld vorgesehen. Eine Einsehbarkeit auf die Anlage wird damit 

minimiert und eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist nicht zu 

erwarten. 

 

2.3.1.8 Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftli-

cher Bedeutung 

Pläne, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten ein 

Gebiet des Netzes "Natura 2000" (FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete) erheb-

lich beeinträchtigen können, schreibt Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. den §§ 

34 und 36 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sowie § 21 des Natur-

schutzausführungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V) die Beurtei-

lung der Verträglichkeit dieses Projektes mit den festgelegten Erhaltungszielen des 

betreffenden Gebietes vor.  
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Da sich der Geltungsbereich im Vogelschutzgebiet DE 2640 – 401 „Feldmark Mas-

sow – Wendisch Priborn – Satow“ befindet, wurde untersucht, ob mit der Umset-

zung der Planung die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung auf das EU-

Vogelschutzgebiet besteht. 

Die Untersuchung ergab, dass weder durch das Vorhaben (Errichtung einer Freiflä-

chen-Photovoltaikanlage) noch durch ein kumulatives Zusammenwirken mit ande-

ren Plänen und Projekten die Möglichkeit eine erhebliche Beeinträchtigung des 

Vogelschutzgebietes und seiner maßgeblichen Bestandteile besteht. 

Eine weitergehende Prüfung ist nicht erforderlich. 

Das Vorhaben ist verträglich in Bezug auf das Vogelschutzgebiet DE 2640- 

401 „Feldmark Massow-Wendisch Priborn-Satow“ 
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2.3.1.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Bereich des Vorhabens befinden sich keine Baudenkmale und kein ausgewiese-

ner Denkmalbereich. 

Das Vorhaben berührt nach gegenwärtigem Kenntnisstand im Vorhabensbereich 

keine Bodendenkmale. Daher ist lediglich folgender Hinweis zu beachten: 

Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen 

entdeckt werden, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmal-

schutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum 

Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und 

Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Anzeigepflicht besteht 

für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer sowie zufällige 

Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 

Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher 

Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die 

Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung 

oder die Bergung des Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). 

2.3.2 Anfälligkeit des Projekts für schwere Unfälle und/oder Katastrophen  

Gefährliche Stoffe im Sinne der Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BImSchV), die die in Anhang 

I genannten Mengenschwellen überschreiten, sind beim Bau und Betrieb des Solar-

parks nicht vorhanden. Der Solarpark unterliegt somit nicht den Anforderungen der 

Störfallverordnung. Es handelt sich um keinen Störfallbetrieb und auch im Umfeld 

sind keine Störfallbetriebe, sodass Wechselwirkungen nicht auftreten können. Die 

Gefahr von schweren Unfällen ist nicht gegeben. Eine erhebliche Gefahr des Austre-

tens wassergefährdender Stoffe besteht mit dem geplanten Vorhaben nicht.  

Die Transformatorenstationen weisen alle, nach Wasserhaushaltsgesetz erforderli-

che Zertifikate auf. Erheblichen Beeinträchtigungen durch Betriebsstörungen und 

Leckagen können demnach weitgehend ausgeschlossen werden. Strom kann nicht 

unkontrolliert entweichen. 

2.3.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

des Vorhabens 

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung des zu prüfenden Vorhabens 

das Plangebiet weiterhin in der derzeitigen Ausprägung bestehen bleibt. 

Darüber hinaus wird die Stabilität und Leistungsfähigkeit des Umwelt- und Natur-

haushalts am geplanten Anlagenstandort keinen wesentlichen Veränderungen 

unterliegen. 
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2.3.4 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Schutzgutbezogen erfolgt hier eine zusammenfassende Darstellung der Wirkungen 

des geplanten Vorhabens unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wechselwir-

kungen zwischen den Schutzgütern. 

Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 

Unter Punkt 2.3.1 dieser Unterlage konnten keine erheblichen Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Mensch ermittelt werden. Wechselwirkungen mit anderen Schutz-

gütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt 

Das geplante sonstige Sondergebiet ist anthropogen überprägt und unterliegt 

einem geringen Natürlichkeitsgrad. Unter Einhaltung der beschriebenen Vermei-

dungsmaßnahmen sind keine erheblichen negativen Auswirkungen vorhersehbar.  

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Fläche 

Die Gründung der Module erfolgt durch Rammfundamente. Vollversiegelungen sind 

mit dem geplanten Vorhaben nicht notwendig.  

Schutzgut Boden 

Allgemein besteht die Möglichkeit des Auftretens von Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern Boden, Pflanzen und Tiere und Wasser, denn eine wesentli-

che Veränderung des Bodens führt zu Verschiebungen im Pflanzenbestand, was 

nachfolgend zu einer Änderung des Lebensraums von Tieren führt. Allerdings ist 

aufgrund der beschriebenen Vorbelastung des Standortes die Beeinträchtigung von 

Lebensräumen mit Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz auszuschließen.  

Schutzgut Wasser 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Klima und Luft 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht erkennbar. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 
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2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Da es sich vorliegend um eine Konversionsfläche handelt, erzeugt dies eine gewisse 

Vorbelastung des gewählten Standortes. Negative Beeinflussungen anderer disku-

tierter Standorte konnten so vermieden werden. 

Die Anlage verzichtet auf die Umsetzung fossiler Energieträger zu Gunsten der 

Erzeugung von Solarenergie. Der erzeugte Strom soll in das öffentliche Versor-

gungsnetz eingespeist werden.  

2.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich der nachteiligen Auswirkungen  

Brutvögel 

Um den Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 zu vermeiden, sollte der 

Beginn der geplanten Baumaßnahmen außerhalb der Brutperiode, im Zeitraum vom 

01. August bis Ende Februar, erfolgen. Ist dies nicht möglich und soll ein Baubeginn 

während der Brutperiode erfolgen, muss eine vorherige Begehung erfolgen. Eine 

erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung von Brutvögeln in der Bauphase lässt 

sich bei ordnungsgemäßer Errichtung der geplanten baulichen Anlagen unter der 

Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen nicht ableiten.  

Kleinsäuger 

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage muss aus versicherungstechnischen Gründen 

eingezäunt werden. Die Einfriedung der Anlage soll so gestaltet werden, dass für 

Klein- und Mittelsäuger keine Barrierewirkung besteht.  

Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Öff-

nungen von mindestens 10 x 20 cm Größe in Bodennähe und im Höchstabstand von 

15 m gewährleistet. Beeinträchtigungen für Kleinsäuger (wie Fuchs, Hase, Igel und 

Dachs) werden dadurch vermieden.  

Reptilien 

Vorzugslebensräume der Reptilien werden nicht beansprucht. Ein Einwandern in 

den Geltungsbereich des Bebauungsplans zur Nahrungssuche, kann jedoch nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden. Winterquartiere befinden sich allerdings nicht 

innerhalb des Geltungsbereichs. Wenn die Bauzeit außerhalb des Aktivitätszeitrau-

mes der Reptilien stattfinden, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwar-

ten. Sollte die Bauzeit innerhalb dieser Zeiträume stattfinden, ist entlang ein Folien-

schutzzaun aufzustellen, der das Einwandern der Tiere in das Baufeld verhindert.  

Ausgleichsmaßnahmen 

Verbleibende Folgen des Eingriffs auf die Funktionen des Natur- und Landschafts-

haushalts werden innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans funktions-

gleich durch Anpflanzung einer Feldhecke und eines Feldgehölzes ausgeglichen. 
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3. Weitere Angaben zur Umweltprüfung 

3.1 Beschreibung von methodischen Ansätzen und Schwierigkeiten bzw. 

Kenntnislücken 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumen-

tativ. Hinweise zum Detaillierungsgrad und zu den Anforderungen an die Umwelt-

prüfung wurden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung der zuständigen 

Fachbehörden ermittelt.    

3.2 Hinweise zur Überwachung (Monitoring) 

Über ein Monitoring überwacht die Gemeinde Fincken die erheblichen Umweltaus-

wirkungen, um unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln.  

Das Monitoring-Konzept sieht vor, diese Auswirkungen durch geeignete Überwa-

chungsmaßnahmen und Informationen unter Berücksichtigung der Bringschuld der 

Fachbehörden nach § 4 Absatz 3 BauGB in regelmäßigen Intervallen nach Realisie-

rung des Vorhabens zu prüfen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur 

Abhilfe zu ergreifen. 

Die Gemeinde Fincken plant, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Realisierung 

des Vorhabens zu prüfen, ob die notwendigerweise mit mehr oder weniger deutli-

chen Unsicherheiten verbundenen Untersuchungen im Nachhinein zutreffen bzw. 

erhebliche unvorhersehbare Umweltauswirkungen aufgetreten sind. Die Prüfung 

erfolgt durch Abfrage der entsprechenden Fachbehörden. Alle mit dem Monitoring-

Konzept in Verbindung stehenden Aufwendungen sind durch den Vorhabenträger zu 

tragen. 

3.3 Erforderliche Sondergutachten 

Innerhalb der Umweltprüfung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde eine 

spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für den Untersuchungsraum durchgeführt.  

Gegenstand dieser naturschutzfachlichen Bewertung war es zu prüfen, ob sich die 

vorhersehbaren Wirkungen von Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit entsprechen-

den Empfindlichkeiten überlagern.  

Auf Grund der unterentwickelten Ausstattung des in Rede stehenden Planungsrau-

mes ist es auszuschließen, dass die ökologische Funktion des vom geplanten Vor-

haben betroffenen Gebietes als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte in ihrem räumli-

chen Zusammenhang zerstört wird.  

Für das oben beschriebene Plangebiet sind zudem keine Wirkungen auf bekannte 

Empfindlichkeiten streng geschützter Arten erkennbar, die die gesetzlich geregelten 

Verbotstatbestände des erheblichen Störens wild lebender Tiere oder die Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfüllen, sofern die Vermeidungsmaß-

nahmen eingehalten werden. 
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Der Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zur Erzeugung erneuerbarer 

Energien aus Solarenergie am geplanten Standort stehen nach derzeitigem    

Kenntnisstand keine naturschutzrechtlichen Belange entgegen.  
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4. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage auf die 

Schutzgüter des Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzgüter 

aufgrund der beschriebenen vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich 

oder nachhaltig beeinträchtigt werden.  

Der beschriebene Bauablauf lässt keine nachteiligen und nachhaltigen Auswirkun-

gen auf die Schutzgüter vermuten.  

Unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahme ist von keiner Beein-

trächtigung der relevanten und untersuchten Arten auszugehen. Eine Beeinträchti-

gung weiterer besonders oder streng geschützter Arten ist nicht ableitbar. 

Während der Betriebsphase sind vorhabenbedingt keine Immissionswirkungen im 

Plangebiet vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen 

Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissi-

onsgrenzwerte führen könnten.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebe-

nen und bewerteten Schutzgüter konnte für dieses Vorhaben im Rahmen 

der Umweltprüfung nicht festgestellt werden. 
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1.  Einleitung  

1.1  Anlass und Aufgabenstellung 

Die Elske & Stephan Wandel GbR hat bei der Gemeinde Fincken die Aufstellung 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 09 „Solarpark Fincken“ der Ge-

meinde Fincken beantragt. Der Planungsraum umfasst Freiflächen auf dem Be-

triebsgelände der Agrar Eldequell GmbH. Der Aufstellungsbeschluss über den vor-

habenbezogenen Bebauungsplan Nr. 09 „Solarpark Fincken“ wurde am 15.09.2020 

durch die Gemeindevertretung Fincken gefasst. 

Geplant sind hier die Errichtung und der Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikan-

lage zur Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom.  

Da die in der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie vorgegebenen arten-

schutzrechtlichen Verbote auf der nationalen Ebene in die Vorschrift des § 44 

BNatSchG aufgenommen wurden, ist dieses Vorhaben entsprechend auf seine Zu-

lässigkeit zu prüfen. Zu untersuchen sind insbesondere die direkten Wirkungen des 

Vorhabens auf besonders und streng geschützte Arten sowie die mittelbaren Aus-

wirkungen durch stoffliche Immissionen, Lärm und andere Störreize.  

In der vorliegenden Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) werden die 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäi-

schen Vogelarten sowie Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vor-

haben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt.  

1.2  Untersuchungsraum und Datengrundlagen 

Der Vorhabenstandort umfasst das Gelände einer ehemaligen Stallanlage nördlich 

der Ortslage Fincken-Ausbau.  

Das Gelände wurde von der LPG(T) Fincken für eine technisierte Tierhaltung be-

wirtschaftet. Auf dem ehemaligen Betriebsgelände befanden sich unter anderem 

zwei Stallgebäude mit je 100 Einstellplätzen für die Bullenmast, ein Melkstand (für 

die in Freilandhaltung gehaltenen Milchkühe auf dem westlich angrenzenden Wei-

deland) sowie ein Feuerlöschteich (noch in Nutzung). Die Bewirtschaftung der An-

lage zur industriellen Tierproduktion erfolgte in den Jahren 1960 bis 1990. Die 

oberirdische Bebauung (Stallgebäude und Melkstand) wurde nach 1990 abgebro-

chen; im Erdreich befindliche Sammelgruben wurden verfüllt.1 

Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich östlich des Planungsraumes in 

ca. 90 m. 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Vogelschutzgebietes DE 2640 – 

401 „Feldmark Massow – Wendisch Priborn – Satow“. 

 
1 Gutachterliche Standortfeststellung zum Konversionsstatus (Dipl.-Ing. (FH) Ralf Steinke; 20. März 2020) 
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Weitere Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Na-

tionale Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzge-

biet), 27 (Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes 

oder europäische Schutzgebiete sind im gesamten Geltungsbereich nicht vorhan-

den. 

Im Rahmen dieser speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird unter Berück-

sichtigung der zu erwartenden Wirkungen nach gutachterlicher Einschätzung da-

her der Geltungsbereich des Bebauungsplans einschließlich eines Zusatzkorridors 

von 50 m als Grenze des Untersuchungsraumes gewählt. Auswirkungen über die-

sen Bereich sind vorhabenbedingt aufgrund des zu erwartenden Wirkgefüges nicht 

ableitbar.  

1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersu-

chung stützen sich auf den Leitfaden „Hinweise zum gesetzlichen Artenschutz ge-

mäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz auf Ebene der Bauleitplanung“. Folgende The-

menkomplexe sind bei der Prüfung der Verbotstatbestände zu berücksichtigen 

bzw. zu untersuchen: 

• Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (EG-VSchRL), 

insbesondere Brutvögel 

• die darüber hinaus nach nationalem Recht "streng geschützten Arten" ge-

mäß BNatSchG. 

Die Entscheidung über die tatsächliche Verletzung artenschutzrechtlicher Verbots-

tatbestände basiert auf drei wesentliche Kriterien: 

• die relevanten Wirkfaktoren des o. g. Vorhabens  

• deren maximale Wirkreichweiten 

• die Empfindlichkeiten von Arten innerhalb des festgelegten Untersuchungs-

raumes. 

Sofern sich alle drei Parameter überlagern, droht ein Verstoß gegen die arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG.  
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1.4  Relevanzprüfung 

Im Rahmen der Relevanzprüfung werden die Arten „herausgefiltert“, für die eine 

Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit aus-

geschlossen werden kann und die daher einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht 

mehr unterzogen werden müssen. 

Dies sind Arten, 

o die im Land Mecklenburg-Vorpommern gemäß Roter Liste ausgestorben 

oder verschollen sind und deren Auftreten in Mecklenburg-Vorpommern in 

naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint, 

o die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

o die auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Habi-

tatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen können (z. B. 

Fehlen von für die Arten notwendigen Habitaten wie Regenmoore, Wälder, 

Gewässer etc.), 

o bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) auf 

Grund der geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen.  

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann auf-

grund der Vorprägung des Vorhabenstandortes ausgeschlossen werden. 

Säugetiere 

Lebensräume von Kleinsäugern, wie der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

und des Europäischen Feldhamsters (Cricetus cricetus), befinden sich nicht inner-

halb des Untersuchungsraums. Für Biber (Castor fiber) und Eurasischer Fischotter 

(Lutra lutra) ergibt sich wirkbedingt kein erhöhter Untersuchungsbedarf. Gewässer 

sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. Lebensräume der beiden Arten 

werden von dem geplanten Vorhaben somit nicht berührt.  

Auch für Fledermäuse (Microchiroptera) ergibt sich wirkbedingt kein erhöhter Un-

tersuchungsbedarf. Winterquartiere, wie Keller, Höhlen, Gewölbe mit einer hohen 

Luftfeuchtigkeit sowie einer konstant niedrigen Temperatur von 2 bis 5 Grad be-

finden sich nicht innerhalb des Geltungsbereichs. Natürliche Sommerquartiere der 

europäischen Fledermäuse sind enge Ritzen sowie Hohlräume. Dabei bevorzugen 

einige Arten Spalten hinter abplatzender Borke, Baumhöhlen oder Stammrisse. 

Andere Arten siedeln vorrangig in Spalten von Felsen und Höhlen. Teilweise wer-

den auch aufgelassene Gebäude besiedelt. Die Tagesquartiere werden von April 

bis August genutzt.  

Da sich im Geltungsbereich keine geeigneten Sommerquartiere wie Gebäude oder 

Altbäume befinden, kann eine Betroffenheit von Fledermäusen ausgeschlossen 

werden. Der Vorhabenstandort kann weiterhin als Jagdhabitat genutzt werden. 
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Reptilien 

In Mecklenburg-Vorpommern sind Zauneidechse (Lacerta agilis), Glatt-/ 

Schlingnatter (Coronella austriaca) sowie Europäische Sumpfschildkröte (Emys or-

bicularis) streng geschützt.  

Lebensräume der europäischen Sumpfschildkröte befinden sich nicht innerhalb des 

Untersuchungsraumes. Diese Art bevorzugt Gewässer mit gutem Wasserpflanzen-

bestand und schlammigen Grund.  

Auch für die Schlingnatter und Zauneidechse sind keine Vorkommen bekannt. Vor-

zugslebensräume der Glatt-/Schlingnatter (Coronella austriaca) sind gekennzeich-

net durch einen Wechsel von vegetationslosen Flächen mit unterschiedlich dichter 

und hoher Vegetation und insgesamt einer gut ausgebildeten Krautschicht. Typi-

sche Lebensräume sind somit strukturreiche Heiden, Moore, Magerstandorte und 

lichte Wälder. 

Der Geltungsbereich unterliegt teilweise einer Frequentierung mit landwirtschaft-

lichen Fahrzeugen und wird regelmäßig gemäht. Er bietet somit kaum Potential als 

Lebensraum dieser Art. 

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) reguliert ihre Körpertemperatur, wie alle Repti-

lien, über das Aufsuchen unterschiedlich temperierter Orte. Sie sind somit auf 

strukturreiche Habitate, mit Bereichen unterschiedlicher Sonneneinstrahlung, Ve-

getation, Relief sowie Feuchtigkeit etc. angewiesen.  

Sie besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, 

Feldraine, sonnenexponierte Böschungen aller Art (Eisenbahndämme, Wegrän-

der), Ruderalfluren, Abgrabungsflächen sowie verschiedenste Aufschlüsse und 

Brachen.  

Die besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut drai-

niertes Substrat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageflächen, spär-

lich bis mittelstarke Vegetation sowie das Vorhandensein von Kleinstrukturen wie 

Steine, Totholz als Sonnenplätze auf.  

Aufgrund der dichten Vegetation ist der Geltungsbereich nicht als Vorzugslebens-

raum der Zauneidechsen anzusehen. Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine 

potenziellen Winterquartiere vorhanden. Ein Vorkommen dieser Art kann jedoch 

nicht vollkommen ausgeschlossen werden. 

Aus diesem Grund muss eine Betroffenheit näher untersucht werden. 
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Amphibien 

Amphibien sind auf feuchte, schattige Lebensräume und Rückzugsmöglichkeiten 

angewiesen. Die Kreuzkröte (Bufo calamita) lebt in Sand- und Kiesgruben, Indust-

riebrachen und Bergbaufolgelandschaften. Die Knoblauchkröte präferiert lockere, 

lose Böden wie z.B. Sandheiden, Magerrasen, Trockenrasen, Spargelböden und 

Binnendünen. Das Vorkommen dieser Arten im Planungsraum ist somit sehr un-

wahrscheinlich. 

Lebensräume und potentielle Laichgewässer von Rotbauchunke (Bombina bom-

bina), Kammmolch (Triturus cristatus), Springfrosch (Rana dalmatina), Wechsel-

kröte (Bufo viridis), Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana ar-

valis) und des Kleinen Wasserfrosches (Rana lessonae) sind sonnenexponierte 

Stillgewässer mit einer offenen Wasserfläche und einem reich strukturierter Ge-

wässerboden.  

Diese Lebensräume sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. Östlich des 

Planungsraumes befindet sich ein Feuerlöschteich. Das nächstgelegene natürliche 

Oberflächengewässer befindet sich nördlich in ca. 100 m Entfernung. Es ist davon 

auszugehen, dass Wanderungen überwiegend zwischen diesen Gewässern erfol-

gen.  

Eine Betroffenheit von Amphibien kann somit ausgeschlossen werden. 

Sonstige Artengruppen 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen und se-

miaquatischen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Per-

cidae), Meeressäuger, Libellen (Odonata) und Weichtiere (Mollusca) auszu-

schließen.  

Vorkommen streng geschützter Käfer (Coleoptera) sind im Untersuchungsraum 

nicht bekannt. Vorzugslebensräume der Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und 

Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) sind nährstoff-

arme bis – mäßige Stehgewässer. Diese werden durch die Planung nicht berührt.  

Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo) und Hirschkäfer 

(Lucanus cervus) besiedeln alte Höhlenbäume und Wälder. Diese sind innerhalb 

des Geltungsbereiches nicht vorhanden.  

Nachweise des Mentrie´s Laufkäfer (Carabus menetriesi ssp. Pacholei) sind im 

Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich im unteren Peenetal bekannt. Diese Art 

präferiert nährstoffärmere, konstant grundwassergeprägte, schlenken- und torf-

moosreiche Standorte.  
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Die Vorzugslebenräume der genannten streng geschützten Käferarten werden 

durch die Planung nicht berührt. Eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorha-

ben kann somit ausgeschlossen werden. 

Schmetterlinge (Lepidoptera) wie der Große Feuerfalter (Lycaena dispar), der 

Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwärmer (Pro-

serpinus proserpina) leben in Mooren, Feuchtwiesen und an Bachläufen. Diese Le-

bensräume sind im Bereich des Planungsraumes nicht vorhanden.  

Negative Wirkungen auf die streng geschützte Gefleckte Schnarrschrecke (Bryo-

demella tuberculata) können ebenfalls ausgeschlossen werden.  

Diese Art der Ordnung Heuschrecken (Orthoptera) ist ein typischer Steppenbe-

wohner, welcher auf wärmebegünstigten Offenlandflächen mit spärlicher Vegeta-

tion lebt.  

Ursprünglich waren Vorkommen in den Heidegebieten Norddeutschlands bekannt. 

Mittlerweile gilt sie dort bereits als ausgestorben.  

Avifauna 

Der Schutz der Avifauna ergibt sich aus den Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie 

2009/147/EG. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG erhalten alle wildlebenden euro-

päischen Vogelarten den Schutzstatus der besonders geschützten Arten.  

Da im Geltungsbereich keine Gewässer vorhanden sind, kann eine Betroffenheit 

von aquatischen oder semiaquatischen Vogelarten wie z. B. Eisvogel (Alcedo at-

this), Kranich (Grus grus), Rohrdommel (Botaurus stellaris), Tüpfelsumpfhuhn 

(Porzana porzana) ausgeschlossen werden. 

Aufgrund der Habitatausstattung und der vorhandenen Nutzung kann unter Be-

rücksichtigung der relevanten Wirkfaktoren der zu bewertende Bestand europäi-

scher Brutvogelarten auf störungsunempfindliche Brutvögel der Offenlandbereiche 

sowie Brutvogelarten der Gehölze beschränkt werden. 

Das Vorkommen von Offenlandbrütern, wie beispielsweise Grauammer (Emberizia 

calandra), Heidelerche (Lullula arborea), Feldlerche (Alauda arvensis), Braunkehl-

chen (Saxicola rubetra), Blaukehlchen (Luscinia svecica) und Wachtelkönig (Crex 

crex) ist im Bereich des geplanten Baufeldes aufgrund der regelmäßigen Mahd und 

Befahrung der Fläche als unwahrscheinlich anzusehen, kann jedoch nicht vollkom-

men ausgeschlossen werden.   

Gehölze befinden sich nicht innerhalb des geplanten sonstigen Sondergebietes. 

Nordöstlich des Planungsraumes sind jedoch geeignete Habitate vorhanden. 

Potenziell vorkommende Gehölzbrüter sind Buchfink (Fringilla coelebs), Hecken-

braunelle (Prunella modularis), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Zaunkönig (Tro-

glodytes troglodytes), Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba 

palumbus) und Amsel (Turdus merula). Eine Brutaktivität dieser Arten in den an-

grenzenden Gehölzen kann angenommen werden.  
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Für diese Brutvogelarten erlischt der Schutz der Brutstätte nach Beendigung der 

Brut. Planungsrelevant sind also ausschließlich variable Niststätten. 

Weitere Artengruppen, die aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes im Un-

tersuchungsraum nicht vorkommen können, sind nicht weiter zu beachten. 

 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergibt sich demnach für o.g. Boden- 
und Gehölzbrüter sowie Reptilien.  
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2. Wirkungen des Vorhabens 

2.1  Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Baubedingte Wirkungen sind grundsätzlich möglich, beschränken sich jedoch auf 

die Errichtungsphase und sind damit temporär. Im Rahmen der örtlichen Besichti-

gung des Vorhabenstandortes wurde festgestellt, dass der naturschutzfachliche 

Wert der Vorhabenfläche gering ist. 

Es ist während der Bauphase insbesondere mit vermehrtem Maschinenlärm auf-

grund der Bautätigkeit sowie mit einer erhöhten Anwesenheit von Montageperso-

nal zu rechnen.  

Zur optimierten Exposition und Aufständerung der Module/Funktionseinheiten 

werden standardisierte, feste Gestelle eingesetzt, welche in den unbefestigten Un-

tergrund gerammt werden. Für das Einrammen der Pfosten werden ca. ein bis zwei 

Tage benötigt. Aufgrund der sogenannten Rammfundamente ist eine nachhaltige 

Versiegelung des Bodens nicht notwendig. Die Module werden anschließend zu 

Funktionseinheiten zusammen und zu Strängen untereinander verkabelt, welche 

gebündelt an die Zentralwechselrichter angeschlossen werden. 

Für die Verkabelung der Photovoltaikanlage ist das Ausheben von Kabelgräben 

notwendig. Der Bodenaushub wird nach Abschluss der Verkabelungsarbeiten ge-

trennt nach Bodenarten wiedereingesetzt. 

Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt die Einzäunung mit einem handelsübli-

chen Maschendraht oder Stabgittermatten mit Übersteigschutz in Höhen zwischen 

zwei bis drei Metern. 

2.2  Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Artrelevante Arealverkleinerungen, Barriere- oder Zerschneidungswirkungen tre-

ten mit dem Vorhaben nicht ein. Die Eingriffsfläche nimmt ausschließlich Teilflä-

chen eines landwirtschaftlichen Betriebsstandortes ein. 

Im Sinne des Biotopverbundes werden Öffnungen in Bodennähe von mindestens 

10 x 20 cm Größe im Höchstabstand von 15 m der Durchschlupf von Kleinsäugern 

durch die vorgesehene Einfriedung gewährleistet. Beeinträchtigungen aufgrund 

von Barrierewirkungen werden dadurch vermieden. 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentli-

chen betriebsbedingten Immissionswirkungen vorhersehbar, die auch nur an-

satzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschrei-

tungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

Negative Randeinflüsse wie z.B. Lärm, stoffliche Immissionen, Störungen oder Eu-

trophierung gehen somit vom Vorhaben nicht aus.  
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3.  Bestand sowie Darstellung der Betroffenheit der Arten 

3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.1.1 Pflanzenarten 

Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss des Vor-

habens auf Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlässigt wer-

den, da diese Arten in hochwertigen strukturreichen Lebensräumen außerhalb des 

Einflussbereichs des Vorhabens vorkommen. 

Die vorliegende Planung nimmt ausschließlich anthropogen geprägte Flächen in 

Anspruch. Aufgrund der regelmäßigen Mahd und Vorprägung des Standortes ist 

das Vorkommen von Pflanzenarten der FFH-Richtlinie unwahrscheinlich. 

3.1.2 Tierarten 

Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss des Vor-

habens auf Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlässigt werden, da 

diese Arten keine Vorzugslebensräume in den von der Planung betroffenen Flächen 

finden. Diese Tierarten kommen ausschließlich in den hochwertigen strukturrei-

chen Lebensräumen außerhalb des Einflussbereichs des Vorhabens vor. 

3.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 

der Vogelschutz-Richtlinie Brutvögel 

Die „europäischen Vogelarten“ sind definiert als „in Europa natürlich vorkommende 

Vogelarten“ im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutz-Richtlinie). Nach Ar-

tikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie handelt es sich hierbei um alle wildlebenden Vo-

gelarten, die in Europa heimisch sind. 

Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer „beson-

ders geschützten Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, bb BNatSchG). Darüber hinaus 

werden einige dieser Arten zugleich als „streng geschützte Arten“ ausgewiesen 

(vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 c i. V. m. § 54 Abs. 2 BNatSchG).  

Für alle europäischen Vogelarten sind nach den Vorgaben des Artikels 5 der Vo-

gelschutz-Richtlinie das absichtliche Töten und Fangen, die Zerstörung oder Be-

schädigung von Nestern und Eiern sowie jegliche Störung während der Brut- und 

Aufzuchtzeit grundsätzlich verboten.  

Ebenso sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG wirksam. Entspre-

chend gilt auch das Verbot, die europäischen Vogelarten an ihren Nist-, Brut-, 

Wohn- oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche 

Handlungen zu stören. 

Berücksichtigt man die Ausstattung des Planungsraumes so bleibt generell festzu-

halten, dass dieser anthropogenen Belastungen ausgesetzt ist.  
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Es ist grundsätzlich mit einem störungsunempfindlichen Artenspektrum der Ge-

hölz- und Bodenbrüter zu rechnen, da der Vorhabenstandort und die angrenzenden 

Flächen regelmäßig landwirtschaftet bewirtschaftet werden. Bruthabitate der Ge-

hölzbrüter befinden sich ausschließlich außerhalb des festgesetzten sonstigen Son-

dergebietes. Trotzdem könnte während der Bauphase eine Störung dieser denkbar 

sein. Aus diesem Grund ist die Bauzeit außerhalb der Brutperiode geplant. Ist dies 

nicht möglich und soll ein Baubeginn während der Brutperiode erfolgen, muss eine 

vorherige Begehung erfolgen. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Für das Vorhaben ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn der Bau der 

geplanten Photovoltaikanlage bzw. etwaiger Nebenanlagen voraussehbar zur Tö-

tung von Exemplaren einer Art führt.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch 

den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Entwick-

lungsformen einer Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Art-

erhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten) 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funk-

tion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann.  

Entscheidend ist der konkrete Standortbezug, das heißt die unmittelbare Flächen-

inanspruchnahme von möglichen Brutrevieren mit variablen oder festen Niststät-

ten von europäischen Vogelarten.  

Beurteilung drohender Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG  
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Brutvogelarten der Gehölze 

Artengruppe: Gehölzbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Buchfink (Fringilla coelebs), Heckenbraunelle (Prunella modularis), Gartengrasmücke (Syl-
via borin), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes), Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba palum-
bus) und Amsel (Turdus merula) 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der Hecken und Feldgehölze  
- jährlich neuer Nestbau 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
- Ernährung: Insekten, Spinnen, seltener Weichtiere 
 
Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 
- verbreitet 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung von Feldgehölzen, Hecken oder Gebüschen 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

    nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Nordöstlich des sonstigen Sondergebietes befinden sich geeignete Habitate wie Bäume und Sträucher.  

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: gut 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baubeginn außerhalb der Brutzeit oder Kartierung unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme 

- keine Gehölze im Planungsraum vorhanden 

- Keine Gehölzbeseitigung 

- eng aneinander liegende Bauereignisse 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können vollständig vermieden werden. Es erfolgen keine Gehölzfäl-

lung. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Durch die angrenzenden Nutzungen handelt es sich bereits um ein störungsunempfindlicheres Artenspektrum. Die Errichtungs-

phase ist außerhalb der Brutperiode geplant. Sollte dies nicht möglich sein, hat vor Baubeginn eine Begehung zu erfolgen. Die 

Bauzeit wird etwa einen Monat betragen.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch den Bau außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar vor Baubeginn kann das Ein-

treffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. Innerhalb des sonstigen Sondergebietes sind keine geeigneten Brut-

habitate vorhanden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Artengruppe: Bodenbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Grauammer (Emberizia calandra), Heidelerche (Lullula arborea), Feldlerche (Alauda arven-
sis), Braunkehlchen (Saxicola rubetra), Blaukehlchen (Luscinia svecica) und Wachtelkönig (Crex crex)  
 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der offenen Habitate  
- jährlich neuer Nestbau, versteckt in der Vegetation 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
 
Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 
- verbreitet 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potentieller Bruthabitate/ Lebensräume, Intensivierung der Landwirtschaft 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

     nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Im Untersuchungsraum befinden sich potenzielle Flächen für Bodenbrüter. Durch die geringe Flächengröße und regelmäßige 

Mahd handelt es sich jedoch um unterentwickelte Lebensräume.  

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: mäßig 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baubeginn außerhalb der Brutzeit oder Kartierung unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme 

- eng aneinander liegende Bauereignisse 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können vollständig vermieden werden. Die Errichtung des Solar-

parks erfolgt außerhalb der Brutzeiten. Sollte sich der Baubeginn verschieben, ist unmittelbar vorher eine Kartierung der Flä-

che durchzuführen.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Durch die angrenzenden Nutzungen handelt es sich bereits um ein störungsunempfindlicheres Artenspektrum. Die Errichtungs-

phase findet außerhalb der Brutperiode statt. Die Bauzeit wird ca. einen Monat betragen.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch den Bau außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar vor Baubeginn kann das Ein-

treffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Artengruppe:  Reptilien (Reptilia) 

Insbesondere der Zauneidechse (Lacerta agilis)  

 
Schutzstatus 

 Anhang IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

 
Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
Ursprünglich ist die Art als ein Waldsteppenbewohner zu bezeichnen, der in Mitteleuropa durch die nacheiszeitliche Wieder-
verwaldung zurückgedrängt wurde. Heute werden naturnahe bzw. anthropogen gestaltete Habitate wie Dünengebiete, Heiden, 
Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen, Ruderalfluren, Abgrabungsflächen 
und Brachen als Lebensraum bevorzugt. 

Vorkommen: 

- in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend, aber überwiegend in geringer Dichte 

Gefährdungsursachen: 

- Beseitigung von Ökotopen, Kleinstrukturen und Sonderstandorten etc.  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

   nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Aufgrund der dichten Vegetation im Planungsraum handelt es sich nicht um Vorzugslebensräume der Tiere. Das Vorkommen 

der Zauneidechse ist jedoch potenziell möglich. Potenzielle Winterquartiere befinden sich nicht innerhalb des Baufeldes. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Population: Eine Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kann auf Grund fehlender Bezugsgrößen nicht 

vorgenommen werden. 

Habitatqualität: mäßig 

Beeinträchtigungen: Flächenverlust durch Beseitigung von Ökotonen, Kleinstrukturen und Sonderstandorten 

 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

Die Bauzeit findet außerhalb des Aktivitätszeitraumes der Zauneidechsen statt. Geeignete Winterquartiere befinden sich nicht 

innerhalb des Baufeldes. Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist um das Baufeld ein Folienschutzzaun aufzustellen, um ein 

Einwandern der Tiere in das Baufeld zu verhindern.  
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Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

  

       Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung    

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Da die Bauzeit außerhalb des Aktivitätzeitraumes der Zauneidechsen geplant ist und sich im Geltungsbereich keine geeigneten 

Winterquartiere der Art befinden, ist ein Tötungs- und Verletzungsrisiko der Tiere nicht gegeben. Sollte sich die Bauzeit ver-

schieben, ist um das Baufeld ein Folienschutzzaun aufzustellen, welcher ein Einwandern von Individuen in das Baufeld verhin-

dert. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  
Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Die Bauzeit außerhalb des Aktivitätzeitraumes schließt eine Störung der Zauneidechsen während der Fortpflanzungszeit aus. 

Da sich im Geltungsbereich auch keine geeigneten Winterquartiere befinden, kann ebenfalls eine Störung während der Über-

winterungszeit ausgeschlossen werden. Sollte die Bauzeit innerhalb des Aktivitätszeitraumes der Zauneidechse stattfinden, 

sind um das Baufeld ein fachgerecht installierter Folienschutzzaun aufzustellen, der ein Einwandern unterbindet. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Vorzugslebensräume der Zauneidechse. Winterquartiere sind ebenfalls nicht im Pla-
nungsraum vorhanden. Somit sind mit der Errichtung des Solarparks keine Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
verbunden.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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4.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierli-
chen ökologischen Funktionalität 

4.1  Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Für die Planung ist ein bereits anthropogen vorbelasteter Standort vorgesehen. 

Hochwertige Außenbereichsstandorte mit einer hohen Bedeutung für den Arten-

schutz werden nicht beansprucht.  

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach dem § 44 Abs. 1 BNatSchG findet 

die Bauzeit außerhalb der Brutperiode im Zeitraum vom 01. August bis Ende Feb-

ruar statt, oder es wird unmittelbar vor Baubeginn eine Kartierung durchgeführt.  

Eine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung von Gehölz- und Bodenbrütern 

in der Bauphase lässt sich bei ordnungsgemäßer Errichtung der geplanten bauli-

chen Anlagen unter der Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen 

nicht ableiten. 

Die Einfriedung der Anlage soll im Sinne des Biotopverbundes darüber hinaus so 

gestaltet werden, dass für Klein- und Mittelsäuger keine Barrierewirkung besteht. 

Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Öff-

nungen von mindestens 10 x 20 cm Größe in Bodennähe und im Höchstabstand 

von 15 m gewährleistet.  

Die Bauzeit ist außerhalb des Aktivitätzeitraumes der Reptilien geplant. Bei der 

Durchführung der Bauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis zum 30. September 

eines Kalenderjahres ist um das Baufeld ein fachgerecht installierter Folienschutz-

zaun zu errichten, welcher ein Eindringen von Zauneidechsen wirkungsvoll verhin-

dert. Dieser Zaun ist im Rahmen einer ökologischen Bauüberwachung errichten zu 

lassen. Die Funktionsfähigkeit dieses Zaunes ist während des gesamten Bauzeit-

raumes sicher zu stellen. Nach der Fertigstellung ist der Zaun zurückzubauen.  

4.2  Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. Funktionen  

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) sind unter Berücksichtigung der Standortgegebenheiten nicht erfor-

derlich. 
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5. Gutachterliches Fazit 

Artenschutzrechtliche Verbote sind zu berücksichtigen, sofern die Zulassung eines 

Vorhabens durch einen drohenden Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 

1 - 4 BNatSchG gefährdet ist. Gegenstand dieser artenschutzrechtlichen Bewer-

tung ist es zu prüfen, ob sich die vorhersehbaren Wirkungen mit entsprechenden 

Empfindlichkeiten der untersuchten Arten überlagern. Im vorliegenden Fall wurde 

entsprechend einer mehrstufigen Prüfmatrix untersucht, ob ein drohender Verstoß 

gegen Artenschutzverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zwingend zur Unzulässigkeit 

der geplanten Photovoltaikanlage in der Ortslage Fincken Ausbau führt. 

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Artengruppen der Weich-

tiere, Amphibien, Libellen, Käfer, Falter, Meeressäuger, Fische, Säugetiere und Ge-

fäßpflanzen konnte eine Betroffenheit bereits im Rahmen der Relevanzprüfung 

ausgeschlossen werden. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich indessen für Gehölz- und Bodenbrü-

ter sowie Reptilien. Es konnte gutachterlich festgestellt werden, dass unter Einhal-

tung der Maßnahme kein Eintreffen von Verbotstatbeständen vorhersehbar ist. 

Der Planungsraum ist stark anthropogen geprägt. Für die Artenzusammensetzung 

und die Artendichte werden sich mit der Umsetzung des Vorhabens keine relevan-

ten Änderungen ergeben. Die ökologische Funktion des Planungsraumes bleibt auf-

grund der geringen Wirkfaktoren des Vorhabens in ihrem räumlichen Zusammen-

hang erhalten. 

Die geplante Errichtung und der Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 

auf einer Konversionsfläche sind mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben 

des Bundesnaturschutzgesetzes vereinbar. Alle möglichen Konflikte in Bezug 

auf die untersuchten Arten können unter Einhaltung der vorgesehenen Maß-

nahmen ausgeschlossen werden. 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Elske & Stephan Wandel GbR hat bei der Gemeinde Fincken die Aufstel-

lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 09 „Solarpark Fincken“ der 

Gemeinde Fincken beantragt.  

Der Aufstellungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 

09 „Solarpark Fincken“ wurde am 15.09.2020 durch die Gemeindevertretung 

Fincken gefasst. 

Pläne, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projek-

ten ein Gebiet des Netzes "Natura 2000" (FFH-Gebiete und EU-

Vogelschutzgebiete) erheblich beeinträchtigen können, schreibt Art. 6 Abs. 3 

der FFH-Richtlinie bzw. den §§ 34 und 36 des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) sowie § 21 des Naturschutzausführungsgesetzes Mecklenburg-

Vorpommern (NatSchAG M-V) die Beurteilung der Verträglichkeit dieses 

Projektes mit den festgelegten Erhaltungszielen des betreffenden Gebietes 

vor.  

Grundsätzlich ist dabei jedoch nicht relevant, ob der Plan oder das Projekt 

direkt Flächen innerhalb des NATURA-2000-Gebietes in Anspruch nimmt oder 

von außen auf das Gebiet einwirkt.  

Soll ein Plan aufgestellt werden, bei dem ein NATURA 2000-Gebiet in seinen 

Erhaltungszielen erheblich beeinträchtigt werden könnte, ist eine Beurteilung 

der Verträglichkeit erforderlich. 

Die Beurteilung dient der Prüfung und Ermittlung, ob ein Projekt oder Plan 

geeignet ist, einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten und 

Plänen ein NATURA2000-Gebiet im Sinne des § 34 BNatSchG erheblich zu 

beeinträchtigen.  

Innerhalb der vorliegenden Unterlage ist zu prüfen, ob mit der Umsetzung 

der Planung die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung auf das EU-

Vogelschutzgebiet „Feldmark Massow – Wendisch Priborn“ besteht. 
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1.1 Rechtsgrundlagen der Verträglichkeitsprüfung  

Aufgrund des § 21 Abs. 2 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-

Vorpommerns zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (NatSchAG 

vom 23. Februar 2010, letzte berücksichtigte Änderung: § 12 geändert durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) und zur 

Umsetzung der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des  

Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelar-

ten (Vogelschutz- Richtlinie) (ABl. 2010 Nr. L 20 S. 7), wurde durch die 

Landesregierung verordnet, dass die in der Anlage 1 der Landesverordnung 

über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Natura 2000-

Gebiete-Landesverordnung – Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 2011, 

letzte berücksichtigte Änderung: Anlage 5 sowie Detailkarten geändert durch 

Artikel 1 der Verordnung vom 5. März 2018 (GVOBl. M-V S. 107, ber. S. 155 

)5) 6) bezeichneten Flächen „Feldmark Massow-Wendisch Priborn-Satow“ mit 

einer Gesamtgröße von 7.500 ha zum EU-Vogelschutzgebiet bestimmt wer-

den.  

Eine Managementplanung liegt für dieses Gebiet nicht vor. Der Maßstab der  

Prüfung ergibt sich aus der Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete 

in M-V. Rechtsgrundlage für die Verträglichkeitsprüfung von Plänen und 

Projekten sind die §§ 34 und 36 des BNatSchG sowie der § 21 des NatSchAG 

M-V.  

Kommt die Beurteilung zu dem Ergebnis, dass es durch ein Vorhaben vo-

raussichtlich zu unvermeidbaren erheblichen Beeinträchtigungen des Natura 

2000-Gebietes kommen kann, hat das nach § 34 BNatSchG unmittelbare 

Auswirkungen auf die Entscheidung über die Zulässigkeit, soweit nicht die 

Voraussetzungen einer Ausnahmeprüfung vorliegen. Ein Abwägungsspiel-

raum ist hier nicht vorhanden. 

Für die Untersuchung wird die Gliederung des Leitfadens zur FFH-

Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (BUNDESMINISTERIUM FÜR 

VERKEHR, BAU UND WOHNUNGSWESEN 2004) verwendet. 

Daneben wird das „Gutachten zur Durchführung von FFH-

Verträglichkeitsprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern“ (FROEHLICH & 

SPORBECK 2006) als Arbeitsgrundlage herangezogen.  

Zur Bewertung der Erheblichkeit von Flächenverlusten und Funktionsverlus-

ten von Lebensraumtypen und Habitaten der Arten stehen das BfN-

Fachinformationssystem und die Fachkonventionen zur Bestimmung der 

Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007) zur Ver-

fügung.  
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Folgender Verfahrensablauf der Verträglichkeitsprüfung ergibt sich aus dem 

§ 34 des BNatSchG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abbildung 1:  Verfahrensablauf nach § 34 BNatSchG  
  (BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND WOHNUNGSWESEN 2004) 

Phase 1 FFH-Voruntersuchung als Vorprüfung oder Screening 

Können Beeinträchtigungen eines NATURA-2000-Gebietes sicher ausgeschlossen werden? 

 

nein 

 

ja 
Keine weiteren Prüfschritte erforderlich 

das Vorhaben ist zulässig 

Phase 2 FFH-Verträglichkeitsprüfung  

Kann als Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprüfung mit Gewissheit ausgeschlossen werden, 
dass die Erhaltungsziele eines NATURA 2000-Gebietes beeinträchtigt werden? 

 

nein 

 

ja 

 

das Vorhaben  
ist zulässig 

 

das Vorhaben ist 
(zunächst) unzulässig 

Phase 3 FFH-Ausnahmeprüfung  

Sind die erforderlichen Ausnahmetatbestände gegeben, die eine Zulassung ermöglichen?  
Und können die notwendigen Kohärenzmaßnahmen ergriffen werden? 

 

nein 

 

ja 

 

das Vorhaben  
ist zulässig 

 

das Vorhaben  
ist unzulässig 



 

S e i t e  | 6 
 
 

Bearbeitungsstand: Juli 2022                                                    vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 09 
„Solarpark Fincken“ 

                                                                              FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 
 

2. Beschreibung des Schutzgebietes und seiner Erhaltungsziele 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Vogelschutzgebiet DE 2640 

– 401 „Feldmark Massow – Wendisch Priborn – Satow“. Die Lage des Vogel-

schutzgebietes DE 2640-401 und des Vorhabenstandortes ist in der nachste-

henden Abbildung dargestellt (Lage des Planungsraumes rot markiert).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Lage des Vorhabenstandortes (rot markiert) innerhalb des Vogelschutzgebietes (gelb) 
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2.1 Übersicht über das Schutzgebiet 

Das Vogelschutzgebiet umfasst eine Gesamtfläche von 7.500 ha. Der als 

Datengrundlage verwendete Standard-Datenbogen des Vogelschutzgebietes 

beschreibt die allgemeinen Gebietsmerkmale.  

Demnach befinden sich folgende Lebensraumklassen im Schutzgebiet:  55 % 

anderes Ackerland, 20 % feuchtes und mesophiles Grünland, 9 % Nadelwald, 

8 % Laubwald, 3 % Binnengewässer (stehend, fließend), 2 % Heide, Ge-

strüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana, 1 % Moore, Sümpfe, Uferbewuchs, 1 % 

Sonstige (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben usw.). 

Das Schutzgebiet ist besonders durch die unzerschnittene Agrarlandschaft 

mit wertvollen Heckenstrukturen, einem wiedervernässten Seebecken, inte-

grierten Laub- und Mischwaldholzinseln sowie geschlossenen Grünlandniede-

rungen geprägt.  

Folgende nationale Schutzgebiete überschneiden sich mit dem Vogelschutz-

gebiet: 

• LSG „Mecklenburger Großseenland (Müritz)“ 

• NSG „Torfstiche Stuer“ 

Dabei nimmt das Landschaftsschutzgebiete 21 % und das Naturschutzgebiet 

1% des Vogelschutzgebietes ein.  



 

S e i t e  | 8 
 
 

Bearbeitungsstand: Juli 2022                                                    vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 09 
„Solarpark Fincken“ 

                                                                              FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 
 

2.2 Schutzzweck und Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

Gemäß § 1 der Landesverordnung über die europäischen Vogelschutzgebiete 

in Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit der Vogelschutzrichtlinie 

ergibt sich das Schutzziel aus dem Erhalt der in dem jeweiligen SPA-Gebiet 

erfassten europäischen Brutvogelarten sowie ihrer Lebensräume.  

Bei dem in Rede stehenden Schutzgebiet handelt es sich um eine weiträumig 

unzerschnittene Agrarlandschaft mit wertvollen Heckenstrukturen, einem 

wiedervernässten Seenbecken, integrierten Laub- und Mischwaldaltholzinseln 

sowie einer geschlossenen Grünlandniederung. 

Als Schutzerfordernisse wird u.a. genannt: 

• Erhaltung und Entwicklung von störungsarmen Wäldern mit angemes-

senen Altholzanteilen für störungsempfindliche Großvogelarten sowie 

Höhlenbrüter 

• Sicherung und Entwicklung von unterholz- und baumartenreichen, stö-

rungsarmen Altholzbeständen für Greifvögel, Höhlen- und Waldbrüter 

• Erhaltung großer unzerschnittener und störungsarmer Land- und Was-

serflächen für störungsempfindliche Großvogelarten und Wasservögel 

• Erhaltung bzw. Entwicklung von strukturreichen Ackerlandschaften mit 

einem hohen Anteil an naturnahen Ackerbegleitbiotopen (z.B. Wegrai-

ne, Sölle, Seggen-Riede, Feldgehölze, Hecken etc.) für Greifvögel, 

Kraniche, Höhlen-, Hecken-, Gebüsch- und Bodenbrüter 

• Erhaltung der Grünlandflächen insbesondere durch extensive Nutzung 

(Mähwiesen und/oder Beweidung); bei Grünlandflächen auf Niedermoor 

Sicherung eines hohen Grundwasserstandes zur Erhaltung bzw. Wie-

derherstellung von Feuchtgrünland für Wiesenbrüter und Großvogelar-

ten 

• Erhaltung großer unzerschnittener und störungsarmer Offenlandflächen 

insb. für störungsempfindliche Großvogelarten1 

Die Hauptgefährdungsursachen dieser Lebensräume liegen in der Änderung 

der Nutzungsart/-intensität, der Flurbereinigung in landwirtschaftlich genutz-

ten Gebieten, forstwirtschaftliche Nutzung und anthropogenen Veränderun-

gen der hydraulischen Verhältnisse sowie die Düngung. Diese Gefährdungs-

ursachen werden mit der Planung nicht erzeugt. 

Gemäß der Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-

Vorpommern (Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung, Anlage 1) kommen 

im Vogelschutzgebiet folgende zu schützende Vogelarten mit den für die Art 

jeweilig benötigten Lebensraumelementen vor: 

 

 
1 Information zur Gebietscharakterisierung zum SPA 57 
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Vogelart Lebensraumelemente [siehe Vorbemerkung] 
  

Dohle Corvus 
monedula 

- Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit ausreichend großen Altbaum-
gruppen (Angebot an Großhöhlen) als Nisthabitat 
Sowie 

- offene Kulturlandschaft als Nahrungshabitat 
  

  

Eisvogel Alcedo atthis - störungsarme Bodenabbruchkanten von steilen Uferwänden an Flüssen und 
Seen, ersatzweise auch Erdabbaustellen und Wurzelteller geworfener Bäume 
in Gewässernähe (Nisthabitat) 
sowie 
- ufernahe Bereiche fischreicher Stand- und Fließgewässer mit ausreichender 
Sichttiefe und uferbegleitenden Gehölzen (Nahrungshabitat mit Ansitzwar-
ten) 
  

  

Fischadler Pandion 
haliaetus 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick 
auf Windkraftanlagen) 
- mit fischreichen Gewässern mit ausreichender Sichttiefe 
und 
- mit herausragenden Altbäumen in Wäldern oder Altbäumen an Waldrän-

dern sowie anderen exponierten Horstunterlagen (z. B. Stromleitungsmas-
ten) und Störungsarmut in der Brutperiode (Nisthabitat) 
  
  

  

Heidelerche Lullula arborea - lichte Kiefernwälder auf Sandstandorten 
- trockene Randbereiche und Lichtungen (einschließlich Schneisen und 
Kahlschlägen) von Kiefernwäldern mit lückiger und überwiegend niedriger 
Vegetation (insbesondere Zwergstrauchheiden und Sandmagerrasen, aber 
auch trockene Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche Flächen, Wegränder 
und Säume im Übergang zwischen Wald und Offenland) 
  

  

Kranich Grus grus - störungsarme nasse Waldbereiche, wasserführende Sölle und Senken, 
Moore, Sümpfe, Verlandungszonen von Gewässern und renaturierte Polder 
- angrenzende oder nahe störungsarme landwirtschaftlich genutzte Flächen 
(insbesondere Grünland) 

   

  

 
Mittelspecht 

 
Dendrocopos 
medius 

 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen an 
Altbeständen und stehendem Totholz sowie mit Beimischungen älterer 
grobborkiger Bäume (u. a. Eiche, Erle und Uraltbuchen) 
  

  

Neuntöter Lanius collurio - strukturreiche Hecken, Waldmäntel, Strauchgruppen oder dornige 
Einzelsträucher mit angrenzenden als Nahrungshabitat dienenden Grünland-
flächen, Gras- oder Staudenfluren oder ähnlichen Flächen (ersatzweise 
Säume) 
- Heide- und Sukzessionsflächen mit Einzelgehölzen oder halboffenem 
Charakter 
- strukturreiche Verlandungsbereiche von Gewässern mit Gebüschen und 
halboffene Moore 
  

  

Ortolan Emberiza 
hortulana 

- Alleen, Baumreihen, Baumhecken, Feldgehölze mit älteren Laubbäumen 
(vorzugsweise mit Eichen, aber auch Obstbäumen und anderen Laubbäu-
men), Einzelbäume mit Krautsaumstrukturen oder kulissenartige Waldränder 
mit niedrigwüchsiger schütter-lückiger Krautschicht (ohne oder mit gering 
ausgeprägter Strauchschicht) als Singwarten und Nahrungshabitat sowie als 
Nisthabitat (nur Krautschicht) 
und 
- angrenzende Bereiche von Ackerflächen (vorzugsweise Getreide) auf 
wasserdurchlässigen Böden als Nist- und Nahrungshabitat 
  

  

Rohrdommel Botaurus 
stellaris 

- breite, störungsarme und weitgehend ungenutzte Verlandungszonen mit 
Deckung bietender Vegetation (insbesondere Alt-Schilf- und/oder typhabe-
stimmte Röhrichte), Mosaikverbund mit einzelnen Weidengebüschgruppen 
(geringer Druck durch Bodenprädatoren), 
- in Verbindung mit störungsarmen nahrungsreichen Flachwasserbereichen 
an Seen, Torfstichen, Fischteichen, Flüssen, offenen Wassergräben 
  

  

Rohrweihe Circus 
aeruginosus 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick 
auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 
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- mit störungsarmen, weitgehend ungenutzten Röhrichten mit möglichst 
hohem Anteil an flach überstauten Wasserröhrichten und geringem Druck 
durch Bodenprädatoren (auch an Kleingewässern) 
und 
- mit ausgedehnten Verlandungszonen oder landwirtschaftlich genutzten 
Flächen (insbesondere Grünland) als Nahrungshabitat 
  

Rotmilan Milvus milvus möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick 
auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 
- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen und 
Altbäumen insbesondere im Waldrandbereich sowie einem störungsarmen 
Horstumfeld, ersatzweise auch Feldgehölze und Baumreihen (Bruthabitat) 

und 
- mit hohen Grünlandanteilen sowie möglichst hoher Strukturdichte (Nah-
rungshabitat) 
  

  

Schwarzmilan Milvus migrans möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick 
auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 
- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen und 
Altbäumen insbesondere im Waldrandbereich sowie einem störungsarmen 
Horstumfeld, ersatzweise auch Feldgehölze und Baumreihen (Bruthabitat) 
und 
- mit hohen Grünlandanteilen und/oder fischreichen Gewässern als Nah-
rungshabitat 
  

  

Schwarzspecht Dryocopus 
martius 

größere, vorzugsweise zusammenhängende Laub-, Nadel- und Mischwälder 
mit ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen und Totholz 

  

  

Sperbergras-
mücke 

Sylvia nisoria Hecken, Gebüsche und Waldränder mit einer bodennahen Schicht aus 
dichten, dornigen Sträuchern und angrenzenden offenen Flächen (vorzugs-
weise Feucht- und Nassgrünland, Trockenrasen, Hochstaudenfluren, Gras- 
oder Staudenfluren oder ähnliche Flächen) 
  

  

Tüpfelsumpf-
huhn 

Porzana 
porzana 

störungsarme Verlandungsbereiche von Gewässern, lockere Schilfröhrichte 
mit kleinen Wasserflächen, Torfstiche, seggen- und binsenreiche Nasswie-
sen, renaturierte Polder 
 
  

  

Wachtelkönig Crex crex Grünland (vorzugsweise Feucht- und Nassgrünland) mit Deckung gebender 
Vegetation, flächige Hochstaudenfluren, Seggenriede sowie Gras- oder 
Staudenfluren oder ähnliche Flächen 
  

  

Weißstorch Ciconia ciconia möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (im Hinblick auf Hochspan-
nungsleitungen und Windkraftanlagen) 
- mit hohen Anteilen an (vorzugsweise frischen bis nassen) Grünlandflächen 
sowie Kleingewässern und feuchten Senken (Nahrungshabitat), 
sowie 
- Gebäude und Vertikalstrukturen in Siedlungsbereichen (Horststandort) 
  

  

Wespenbus-
sard 

Pernis apivorus möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im Hinblick 
auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 
- mit möglichst großflächigen und störungsarmen Waldgebieten (vorzugs-
weise Laub- oder Laub-Nadel-Mischwälder) mit ausreichend hohen Anteilen 
an Altbeständen als Bruthabitat 
und 
- mit Offenbereichen mit hoher Strukturdichte (insbesondere Trocken- und 
Magerrasen, Heiden, Feucht- und Nassgrünland, Säume, Gras- oder 
Staudenfluren oder ähnliche Flächen nahe des Brutwaldes) 
  

  

Wiesenweihe Circus 
pygargus 

weiträumige und möglichst unzerschnittene (insbesondere im Hinblick auf 
Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) Niederungsbereiche 
- mit hohen Grünlandanteilen (vorzugsweise kurzgrasig), ersatzweise 
grünlandähnliche Flächen, als Nahrungshabitat 
und 
- mit ungestörten hochwüchsigen Offenbereichen mit geringem Druck durch 
Bodenprädatoren als Nisthabitat (z. B. Verlandungsbereiche von Gewässern, 
renaturierte Polder); ersatzweise Ackerflächen (vorzugsweise mit Gerste, 
Weizen, Roggen, Triticale), Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche Flächen 
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Zwergschnäp-
per 

Ficedula parva Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen an 
Beständen mit stehendem Totholz (Höhlungen als Nistplatz), mit wenig oder 
fehlendem Unter- und Zwischenstand sowie gering ausgeprägter oder 
fehlender Strauch- und Krautschicht (Hallenwälder) 
  

  

 

Innerhalb der Beurteilung der NATURA 2000-Verträglichkeit ist nach FROELICH 

& SPORBECK2 nachzuweisen, ob das Vorhaben erhebliche Beeinträchtigungen 

auf das Natura 2000-Gebiet verursachen könnte.  

 

 
2 Gutachten zur Durchführung von FFH-Verträglichkeitsprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern, S. 92 
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2.3 Beschreibung der örtlichen Situation des SPA-Gebietes  

 im Bereich des Vorhabenstandortes  

Der Vorhabenstandort umfasst das Gelände einer ehemaligen Stallanlage 

nördlich der Ortslage Fincken-Ausbau.  

Das Gelände wurde von der LPG(T) Fincken für eine technisierte Tierhaltung 

bewirtschaftet. Auf dem ehemaligen Betriebsgelände befanden sich unter 

anderem 2 Stallgebäude mit je 100 Einstellplätzen für die Bullenmast, 1 

Melkstand (für die in Freilandhaltung gehaltenen Milchkühe auf dem westlich 

angrenzenden Weideland) sowie 1 Feuerlöschteich (noch in Nutzung). Die 

Bewirtschaftung der Anlage zur industriellen Tierproduktion erfolgte in den 

Jahren 1960 bis 1990. Die oberirdische Bebauung (Stallgebäude und Melk-

stand) wurde nach 1990 abgebrochen; im Erdreich befindliche Sammelgru-

ben wurden verfüllt.3 

 

Abbildung 2: Blick über den Planungsraum (Blickrichtung Nordwesten) 

 

 
3 Gutachterliche Standortfeststellung zum Konversionsstatus (Dipl.-Ing. (FH) Ralf Steinke; 20. März 2020) 
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3. Beschreibung des Vorhabens sowie der relevanten Wirkfaktoren 

Ziel des Bebauungsplans ist es, durch Festsetzung eines sonstigen Sonder-

gebietes (§ 11 Abs. 2 BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Energiegewin-

nung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ die Errichtung und den Betrieb 

einer Freiflächen-Photovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen Neben-

anlagen planungsrechtlich zu ermöglichen und die Erzeugung von umwelt-

freundlichem Solarstrom zu sichern.  

Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von ca. 0,9 ha. Die Grund-

flächenzahl wurde mit 0,6 festgesetzt.  

Bei der geplanten Photovoltaikanlage handelt es sich um linienförmig anei-

nandergereihte Module, die auf festen Gestellen mit einer Neigungsausrich-

tung von ca. 25° gegen Süden platziert werden. Der Abstand zwischen den 

Modulreihen ist in Abhängigkeit der Geländemodellierung, zur Vermeidung 

gegenseitiger Beschattung und einer Ausrichtung für eine optimierte Son-

neneinstrahlung variabel zwischen 4 und 5 m.   

Die Distanz der Module von der Geländeoberkante (GOK) variiert aufgrund 

ihrer Schrägstellung, der Exposition nach Süden und der Geländeform. Der 

Abstand wird ca. 2 m an der Rückseite betragen.  

Eine Inanspruchnahme von Flächen des Vogelschutzgebietes kann gänzlich 

ausgeschlossen werden.  

Folgende Wirkfaktoren des Vorhabens lassen sich bei zeitlicher Differenzie-

rung allgemein in drei unterschiedliche Gruppen einteilen: 

Baubedingte Wirkungen sind zeitlich befristet und auf die Dauer der Bau- 

bzw. Errichtungsphase des Vorhabens beschränkt.  

Die damit in Verbindung stehenden Faktoren Störung, Verdrängung und 

Habitatverlust beziehen sich besonders auf das faunistische Arteninventar. 

Bedingt durch direkten oder indirekten Flächenverlust können o. g. Faktoren 

Beeinträchtigungen verursachen. Der direkte Flächenverlust entsteht im 

unmittelbaren Bereich des Vorhabens durch die Überbauung sowie die Umge-

staltung bestehender Nutzungsstrukturen. Ein direkter Flächenverlust kann 

als Beeinträchtigung von Lebensräumen, Brutbiotopen und Nahrungsflächen 

flächenscharf dargestellt werden. 

Anlagebedingte Wirkfaktoren entstehen durch die bloße Existenz der 

baulichen Anlagen für den gesamten zeitlichen Bestand des Vorhabens.  

Betriebsbedingte Wirkungen sind vor allem stoffliche Immissionen, Lärm-

immissionen und visuelle Störwirkungen, die in Abhängigkeit der Betriebsab-

läufe sowie der technischen Ausstattungsparameter und der damit verbun-

denen Immissionswirkung des Vorhabens zu Auswirkungen auf FFH-

Lebensraumtypen oder prioritäre Arten führen können.  
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In Verbindung mit dem oben beschriebenen Vorhaben ist von folgenden 

Wirkungen auszugehen:  

a) Baubedingte Wirkungen: 

Es ist während der Errichtungsphase insbesondere mit vermehrtem Maschi-

nenlärm aufgrund der Bautätigkeit sowie mit einer erhöhten Anwesenheit 

von Montagepersonal zu rechnen. Für die Rammarbeiten wird etwa 1 Tag 

benötigt. Die Anschließende Verkabelung, der Aufbau der Modultische sowie 

das Anschließen an die Wechselrichter sind in Zeitraum von etwa 3-4 Wo-

chen vorgesehen.  

Für die Verkabelung der Photovoltaikanlage ist das Ausheben von Kabelgrä-

ben notwendig. Der Bodenaushub wird nach Abschluss der Verkabelungsar-

beiten wiedereingesetzt. 

Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt die Einzäunung mit einem han-

delsüblichen Maschendraht oder Stabgittermatten mit Übersteigschutz in 

Höhen zwischen zwei bis drei Metern. 

Es ist davon auszugehen, dass die baubedingten Wirkungen mit den derzeit 

vorhandenen Störwirkungen vergleichbar sind.  

b) Anlagebedingte Wirkungen: 

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die sukzessive Entwicklung einer natur-

nahen Wiese der nicht bebauten Bereiche des Geltungsbereiches vorgesehen.  

Blendwirkungen reduzieren sich aufgrund der modernsten technischen Aus-

stattung der Module. Die Umgebungshelligkeit wird lediglich um 3 % über-

schritten. Lichtblitze wie bei schnell bewegten Strukturen sind durch die 

nahezu unbewegten Module nicht zu erwarten. Aufgrund der Sonnenbewe-

gung sind zudem für stationäre  Beobachter (brütender Vogel) nur sehr 

kurze „Blendsituationen“ denkbar.  

Es liegen derzeit keine belastbaren Hinweise auf erhebliche Beeinträchtigun-

gen von Tieren durch kurze Lichtreflexe vor.  
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Diese treten zumal auch in der Natur (Gewässeroberflächen) regelmäßig auf. 

Damit sind Auswirkungen auf die Avifauna durch Lichtreflexe und Blendwir-

kungen nicht zu erwarten.4  

Widerspiegelungen von Habitatelementen, die Vögel zum horizontalen Anflug 

motivieren, sind durch die Ausrichtung der Module zur Sonne kaum möglich. 

Ein erhöhtes Mortalitätsrisiko für Vögel ist somit auszuschließen.   

 

c) Betriebsbedingte Wirkungen: 

Mit Umsetzung der Planung finden keine Transporte zur bzw. von der Vorha-

benfläche mehr statt. Somit entfallen nutzungsbedingte, derzeit zulässige 

Abgas- und Lärmbelastungen von Transportfahrzeugen gänzlich.  

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine we-

sentlichen betriebsbedingten Immissionswirkungen vorhersehbar, die auch 

nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von 

Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen 

könnten.  

Negative Randeinflüsse wie z.B. Lärm, stoffliche Immissionen, Störungen 

oder Eutrophierung gehen vom Vorhaben selbst (unmittelbar) nicht aus.  

 

Zusammenfassende Bewertung der Wirkfaktoren 

Unter Berücksichtigung der bereits beschriebenen Wirkfaktoren aufgrund der 

anthropogenen Vorprägung bleibt festzuhalten, dass sich vorhabenbedingte 

Wirkungen nicht ableiten lassen, die über das bisher vorhandene Maß hin-

ausgehen.  

Es ist gegenteilig zu erwarten, dass sich vorhandene Störreize mit Umset-

zung der Planung nachhaltig reduzieren werden. Transporte und Bodenbewe-

gungen finden nach Abschluss der Bauphase der Photovoltaikanlage nicht 

mehr statt. Insofern lassen sich keine vorhabenbedingten Wirkungen ablei-

ten, die sich negativ auf das Schutzgebiet auswirken können.  

 

 

 

 

 

 
4 Urteil des Landgerichts Frankfurt/ Main vom 18.07.2007 (AZ: „/12 0 322/06) 
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4. Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele  

des Schutzgebietes durch das Vorhaben 

Ein wesentliches Ziel der FFH-RL ist es, neben dem unmittelbaren gebietsun-

abhängigen Artenschutz ein kohärentes europäisches ökologisches Netz 

besonderer Schutzgebiete (Natura 2000) zu erhalten, zu errichten und zu 

entwickeln.  

In das Netz sind die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der 

FFH-Richtlinie als auch die Vogelschutzgebiete nach der VogelSchRL inte-

griert. Für diese Gebiete sind allgemeine Erhaltungsziele definiert. Innerhalb 

dieser Untersuchung sind unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben 

folgende Erhaltungsziele entscheidend und maßgebend:  

„Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands eines 

natürlichen Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse, einer in 

Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG oder in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I 

der Richtlinie 2009/147/EG aufgeführten Art, die für ein Natura 2000-Gebiet 

festgelegt ist“5 

Demnach sind Vorhaben unzulässig, die zu erheblichen Beeinträchtigungen 

eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den 

Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können. Im Rahmen dieser 

FFH-Untersuchung wird geprüft, ob das Vorhaben überhaupt geeignet ist, 

das Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen. Maßgeblich sind dabei 

die in der Tabelle 1 aufgeführten europäischen Brutvogelarten, deren Le-

bensräume sowie die allgemeinen Gebietsmerkmale. 

 

Gutachterlich wird dazu eingeschätzt: 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die Möglichkeit der Betroffenheit 

der in der Tabelle 1 aufgeführten Vogelarten sowie deren Lebensräume 

geprüft. Grundlage der Untersuchung waren der Standard-Datenbogen Nr. 

DE 2640- 401 sowie die Vogelschutzgebietslandesverordnung Mecklenburg- 

Vorpommern. Als allgemeine Gebietsmerkmale werden 8% Laubwald, 1% 

Sonstiges (Dörfer, Straßen usw.), 2% Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, 

Phrygana, 20 % feuchtes und mesophiles Grünland, 1 % Moore, Sümpfe und 

Uferbewuchs, 9% Nadelwald, 3% Binnengewässer und 55% Anderes Acker-

land genannt.  

Die Entwicklungsmaßnahmen und -ziele zum Erhalt der europäischen Vogel-

arten sowie deren Lebensräume und Erhaltungszustände werden durch das 

Vorhaben unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wirkfaktoren aus 

gutachterlicher Sicht nicht erheblich beeinträchtigt.  

 

 
5  § 7 Abs. 1 BNatSchG  
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Begründung: 

Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt insbesondere vor, wenn günstige 

Erhaltungszustände des Natura 2000-Gebietes nicht mehr beständig sind, 

Funktionen des Gebietes gestört werden oder Artenbestände abnehmen. 

Die wesentlichen Lebensräume des Gebietes nehmen Ackerflächen, Wälder, 

feuchtes und mesophiles Grünland ein. Das dadurch zu untersuchende Arten-

spektrum ergab sich aus der Anlage 1 der Landesverordnung über die euro-

päischen Vogelschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern, den Angaben des 

Bundesamtes für Naturschutz und dem Standard-Datenbogen des Schutzge-

bietes. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Gesamtfläche von 0,9 

ha. Es werden ausschließlich Bereiche in Anspruch genommen, die derzeit 

einer hohen anthropogenen Vorbelastung unterliegen.  

Es ist davon auszugehen, dass die Wirkungen der derzeitigen Nutzung vor-

habenbedingt zu keinem Zeitpunkt erreicht werden. Insofern ist grundsätz-

lich zu erwarten, dass es mit Umsetzung des Vorhabens zu einer Verringe-

rung der Störwirkung auf das Vogelschutzgebiet kommen wird. 

 

Europäische Brutvogelarten und deren Lebensräume 

Aufgrund der im Standard-Datenbogen aufgeführten europäischen Brutvo-

gelarten lassen sich unter Berücksichtigung der jeweiligen Artspezifika deren 

benötigte Lebensräume ableiten. Die Ackerflächen, Wälder und Grünlandflä-

chen als Hauptmerkmale des Gebietes nehmen insgesamt etwa 92 % des 

Gebietes in Anspruch. 

Eine Beeinträchtigung von Horststandorten von Weißstorch (Ciconia ciconia) 

und Greifvögeln (Accipitriformes) kann ausgeschlossen werden. Insofern 

unterliegen die Erhaltungszustände der im Standard-Datenbogen genannten 

Greifvogelarten wie z.B. Fischadler (Pandion haliaetus), Rotmilan (Milvus 

milvus), Wiesenweihe (Circus pygargus), Wespenbussard (Pernis apivorus) 

oder Schwarzmilan (Milvus migrans) keiner Veränderung. 

Lebensräume von dem im Standard-Datenbogen aufgezählten offenland-

brütenden, wie Wachtelkönig (Crex crex) werden vom Vorhaben in gerin-

gem Umfang berührt. Diese Art besiedelt extensiv genutzte, weitläufige 

Acker- bzw. Grünlandflächen. Auch Saumbereiche wie z. B. an Acker- oder 

Wegrändern werden genutzt. Bei den Flächen im Plangebiet handelt es sich 

um Grünland. Während der Errichtung des Solarparks ist durch die Regelung 

der Bauzeiten eine Beeinträchtigung der Offenlandbrüter ausgeschlossen. 

Nach Fertigstellung kann der Planungsraum wieder als Bruthabitat genutzt 

werden. 
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Eine Betroffenheit von aquatischen oder semiaquatischen Vogelarten 

wie z. B. Eisvogel (Alcedo atthis), Kranich (Grus grus), Rohrdommel (Bota-

urus stellaris), Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) kann ebenfalls ausge-

schlossen werden.  

Schilfröhrichte, Verlandungsbereiche von Gewässern oder offene Wasserflä-

chen werden vorhabenbedingt nicht in Anspruch genommen. Auswirkungen 

auf diese Arten können demnach gänzlich ausgeschlossen werden. Die auf-

gezählten Lebensräume liegen außerhalb des Wirkbereiches des Vorhabens. 

Waldflächen werden vom Vorhaben ebenfalls nicht verändert oder beein-

trächtigt. Eine Betroffenheit von z.B. Zwergschnäpper (Ficedula parva), 

Schwarzspecht (Dryocopus martius), Mittelspecht (Dendrocopos medius), 

Neuntöter (Lanius collurio), Ortolan (Emberiza hortulana), Sperbergrasmü-

cke (Sylvia nisoria), Heidelerche (Lullula arborea) und Dohle (Corvus mo-

nedula) kann dementsprechend ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Nach Abschluss der Bauphase ist von einer Reduzierung der negativen Rand-

einflüsse auszugehen. Transportverkehr sowie Bodenbewegungen finden 

nach Fertigstellung der Photovoltaikanlage nicht mehr statt. 

Lärm– und Staubbelästigungen werden nach Abschluss der Bauphase der 

Photovoltaikanlage nicht mehr erzeugt.  

Für die aufgezählten europäischen Brutvogelarten sowie deren Lebensräume 

bestehen somit aus gutachtlicher Sicht keine Bedenken in Bezug auf nach-

teilige Auswirkungen, die mit der Umsetzung des Vorhabens verursacht 

werden. Eine vorhabenbedingte erhebliche Beeinträchtigung der aufgezähl-

ten Arten kann für das untersuchte Gebiet nicht festgestellt werden. 
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Erhaltungsziele 

Allgemeine Gebietsmerkmale unterliegen keinen Veränderungen. Unter 

Berücksichtigung der beschriebenen bau-, anlage- und betriebsbedingten 

Wirkungen bestehen aus gutachtlicher Sicht keine Anhaltspunkte dafür, 

dass Beeinträchtigungen auf das Natura 2000-Gebiet aufgrund des Vorha-

bens hervorgerufen werden könnten.  

Den Schutz- und Erhaltungszielen des Vogelschutzgebietes (Schutz der in 

der Anlage 1 der Verordnung über die Europäischen Vogelschutzgebiete in 

Mecklenburg-Vorpommern und dem Standard-Datenbogen aufgeführten 

Vogelarten des jeweiligen Gebietes sowie ihrer Lebensräume) wird mit der 

Realisierung der Planung weder widersprochen, noch lassen sich Beeinträch-

tigungen auf das Schutzgebiet ableiten. Zu berücksichtigen ist auch, dass 

nur eine sehr geringe Fläche des Schutzgebietes beansprucht wird. 

Insgesamt wird deutlich, dass die begründete Möglichkeit einer erheblichen 

Beeinträchtigung des Vogelschutzgebietes DE 2640- 401 „Feldmark Massow-

Wendisch Priborn-Satow“ durch das Vorhaben nicht besteht. Es ist weder 

ursächlich für das Fortbestehen derzeit ungünstiger Erhaltungszustände, 

noch beeinflusst es den Erhaltungszustand der in Tabelle 1 aufgelisteten 

Vogelarten. Negative Auswirkungen auf die Erhaltungsziele gehen vom Vor-

haben nicht aus. 

 

5. Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit anderen Vorhaben  

Im Vogelschutzgebiet DE 2640- 401 „Feldmark Massow-Wendisch Priborn-

Satow“ wurden bereits verschiedene Planungen und Projekte zugelassen und 

verwirklicht. Aus diesem Grund sind vorliegend die Kumulationswirkungen zu 

betrachten. 

Bei der in Rede stehenden Fläche handelt es sich vorliegend um ein anthro-

pogen vorbelastetes Areal mit geringer Größenausprägung. Naturschutzfach-

lich hochwertige Außenbereichsstandorte werden nicht in Anspruch genom-

men.  

Es ist nicht davon auszugehen, dass die vorliegende Planung im Zusammen-

wirken mit bereits genehmigten Vorhaben geeignet ist, erhebliche nachteili-

ge Auswirkungen auf das Vogelschutzgebiet DE 2640- 401 „Feldmark Mas-

sow-Wendisch Priborn-Satow“ zu erzeugen. 
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6. Zusammenfassung der Vorprüfungsergebnisse  

Insgesamt besteht weder durch das Vorhaben (Errichtung einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage) noch durch ein kumulatives Zusammenwirken mit ande-

ren Plänen und Projekten die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung 

des Vogelschutzgebietes und seiner maßgeblichen Bestandteile. 

Eine weitergehende Prüfung ist nicht erforderlich. 

Das Vorhaben ist verträglich in Bezug auf das Vogelschutzgebiet DE 

2640- 401 „Feldmark Massow-Wendisch Priborn-Satow“ 
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1 Allgemeine Angaben 
 

 

1.1 Auftraggeber 
 

Agrar „Eldequell“ GmbH 

Dorfstraße 23 

17209 Fincken OT Knüppeldamm 

 

1.2 Auftrag vom 17. März 2020 

 

1.3 Zweck  Gutachterliche Standortfeststellungen zum 

Konversionsstatus für ca. 1,7 ha innerhalb der 

Flurstücke 101/1 (tlw.) und 102/1 (tlw.) 

Flur 1 

Gemarkung Fincken 

in 17209 Fincken 

(als Entscheidungshilfe zur Erstellung eines 

vorhabenbezogenen B-Planes) 

 

1.4 Grundstücksverzeichnung 
 

Gemarkung: Fincken 

Flur: 1 

Flurstücke: 101/1 (tlw.) und 

 102/1 (tlw.) 

Beurteilungsfläche:    ca.  1,7 ha 

 

1.5 Ortstermin 17.03.2020 

 

1.6 Teilnehmer am Ortstermin 

 

Herr Steinke  Gutachter 
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Unter Bezugnahme auf 

 

a)  die Ergebnisse der durchgeführten Ortsbesichtigung am 17. März 2020, 

b)  die von mir durchgeführten Recherchen zur Vornutzung der Fläche,   

c)  die eingeholten Kartendarstellungen des  

 

 GeoPortals GAIA MV 

 

ist es mir möglich, folgende 

 

Gutachterlichen Standortfeststellungen 

 

abzugeben: 

 

 

1.7 Angaben zum Ortstermin 
 

Am 17. März 2020 hat der Sachverständige 

 

 Dipl.-Ing. Ralf Steinke 

 

die Flurstücke 101/1 und 102/1 der Flur 1 Gemarkung Fincken in Fincken besichtigt. 
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1.8 Objektbeschreibung 
 

 

Abbildung 1.18-1 Auszug aus MV-Gaia (historische Luftbildaufnahme 1991) 

                mit Kennzeichnung des geplanten PVA-Standortes 

 

 

Das zur Errichtung einer PV-Anlage vorgesehenen Areal, Flurstücke 101/1 (tlw.) und 

102/1 (tlw.) Flur 1 in der Gemarkung Fincken mit ca. 1,7 ha befindet sich nördlich der 

Ortslage Fincken-Ausbau. 

Der geplante PVA-Standort „Solarpark Fincken“ ist ausgehend von der ländlichen, 

östlich verlaufenden Straße (Wirtschaftsweg) „Glasberg“ erschlossen.  

Das Gelände wurde von der LPG(T) Fincken für eine technisierte Tiererhaltung be-

wirtschaftet. Auf dem ehemaligen Betriebsgelände befanden sich unter anderem 

2 Stallgebäude mit je 100 Einstellplätzen für die Bullenmast, 1 Melkstand (für die in 

Freilandhaltung gehaltenen Milchkühe auf dem westlich angrenzenden Weideland) 

sowie 1 Feuerlöschteich (noch in Nutzung). Die Bewirtschaftung der Anlage zur in-

dustriemäßigen Tierproduktion fand in der Zeit von 1960 bis 1990 statt. 

 

Die Bullenmast fand ausschließlich in Stallhaltung statt; dabei war die Tierfütte-

rung auf die Versorgung mit Fremdfutter der LPG (P) Altenhof ausgerichtet. 



Gutachterliche Standortfeststellungen zum Konversionsstatus für ca. 1,7 ha innerhalb 

der Flurstücke 101/1 (tlw.) und 102/1 (tlw.) Flur 1, Gemarkung Fincken in 17209 Fincken                     -                      Seite  5       

 

Die oberirdische Bebauung (Stallgebäude und Melkstand) wurde nach 1990 abgebro-

chen; im Erdreich befindliche Sammelgruben wurden verfüllt. 

 

Aufgrund der Vornutzung von einem Teil des geplanten PVA-Geländes als Stallanlage 

zur Rindermast ergibt sich ein Anteil der maßgeblich in ihrem ökologischen Wert ge-

schädigten Fläche von: 

 

 0,894 ha : 1,70 ha  =  0,526  d.h.  52,6 %. 

 

 

Abbildung 1.18-2  aufgrund der wirtschaftlichen Vornutzung nachhaltig geschädigte Fläche 
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Abbildung 1.18-3 mit Ziegelmauerwerksbruch durchsetztes Erdreich 

 

  

 

 
 

Abbildung 1.18-4 gleicher Standort zur Standortbestimmung auf dem Gelände 
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Abbildung 1.18-5 Nahaufnahme der nachhaltig geschädigten Fläche 

 

 

1.9 Zusammenfassung 
 

Der zur Errichtung einer PV-Anlage geplante Standort in Fincken (Flur 1, Flurstücke 

101/1 (tlw.) und 102/1 (tlw.) mit ca. 1,7 ha umfasst eine ehemalige Stallanlage zur in-

dustriemäßigen Tierhaltung und deren unmittelbar umgebendes Gelände. Die indust-

riemäßige Tierhaltung stellt im Sinne des EEG eine wirtschaftliche Nutzung dar. 

Die Folgen der Vornutzung prägen das Gelände maßgeblich. 

Die infolge der Vornutzung entstandenen schwerwiegenden Beeinträchtigungen 

des ökologischen Wertes wirken auf der Fläche fort. 

Damit sind die Voraussetzungen für die Qualifizierung des geplanten 

PVA-Standortes „Solarpark Fincken“ als Konversionsfläche gegeben. 

 

Der Status einer Konversionsfläche aus wirtschaftlicher Vornutzung stellt eine Vo-

raussetzung zur Zahlung der Einspeisevergütung nach EEG durch den Netzbetreiber 

dar.   
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Dieser wird im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solar-

park Fincken“ wirksam. 

 

Die vorliegenden gutachterlichen Standortfeststellungen sollen als Entschei-

dungshilfe zur Erstellung eines vorhabenbezogenen B-Planes dienen.  

  

Sie gelten nicht als Konversionsgutachten zum Nachweis des Konversionsstatus 

gemäß dem Empfehlungsverfahren 2010/2 der Clearingstelle EEG. 

 

 

 

. 

_________________ 
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